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Entscheidungshilfen der Obersten Bauaufsicht (EHB) 
EHB ab 01/2017 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die folgenden Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht (EHB) sind eine Zusammenstellung 
aktueller Auslegungen bauaufsichtlicher Rechtsvorschriften und sollen in Berlin eine einheitliche 
Ermessensausübung gewährleisten, sie sind keine Vorschriften, aus denen Rechtsverbindlichkei-
ten abgeleitet werden können. 
Die Beiträge wurden insbesondere aus den Sitzungen der Fachbereichsleitungen der Berliner 
Bauaufsicht (ALS) zusammengetragen, sie sind nach den Paragraphen der Berliner Bauordnung 
(BauO Bln) oder nach Themen strukturiert. 
Die Entscheidungshilfen werden anlassbezogen ergänzt. Gelb markierte Texte deuten auf eine 
Aktualisierung bzw. einen neuen Beitrag hin. 
Eine Stichwortsuche sollte in den EHB ab 01/2017 beginnen und in den EHB bis 12/2016 fortge-
setzt werden, die Anwendbarkeit ist zu prüfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Schützel 
 
 
Anlage erwähnt 
  

 
Sprechzeiten  E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung bauaufsicht@sensw.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de 
 post@sensw.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 
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Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 BauO Bln Anwendungsbereich 
 
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 BauO Bln - Was ist mit der Erschließungsfunktion eines Regallagers ge-
meint? 
 
Im Freien errichtete Regale und Regale, die Teil der Gebäudekonstruktion sind oder Erschließungs-
funktion haben, sind – wie bisher – bauliche Anlagen oder Bestandteile hiervon. Erschließungsfunk-
tion haben Regale, wenn sie Teil der Rettungswege der baulichen Anlage sind. Dies ist dann der 
Fall, wenn sich Aufenthaltsflächen oder -räume auf den Regalen befinden oder über die Regale zu 
erreichen sind. 
 
Stand 01/2018 
 
 

§ 2 BauO Bln Begriffe 
 
§ 2 BauO Bln - Umnutzung einer Wohnung in eine Ferienwohnung 
 
Das OVG Berlin-Brandenburg hat durch Beschluss vom 30.Mai 2016 – 10 S 34.15 – entschieden, 
dass die Umnutzung einer Wohnung in eine Ferienwohnung eine baugenehmigungspflichtige Nut-
zungsänderung darstellt. Bei den zum Thema Ferienwohnung, Boardinghouse, Wohnung in den 
EHB aufgeführten älteren Gerichtsentscheidungen findet sich das Genehmigungserfordernis noch 
nicht in dieser Klarheit.  
 
Stand 11/2016 
 
 
§ 2 BauO Bln - geänderte Gliederung der Sonderbauten 
 
Die durch das 4. Gesetz zur Änderung BauO Bln eingeführten Änderungen in § 2 Absatz 4 Num-
mer 11 und 12 BauO Bln erfolgen hinsichtlich der SEVESO III Richtlinie.  
Die geänderte Gliederung der Sonderbauten in den Nummern 11 und 12 soll die Verweisung in 
§ 70 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 BauO Bln und damit die Anwendung dieser Regelungen erleichtern. 
Nach der Seveso-III-Richtlinie sind nicht alle Gebäude mit Aufenthaltsräumen innerhalb des ange-
messenen Sicherheitsabstands Schutzobjekte im Sinne der Richtlinie, für die besondere materielle 
und verfahrensrechtliche Anforderungen zu beachten sind. Vielmehr muss es sich um größere 
Wohngebäude, öffentlich zugängliche Gebäude mit einem vergleichbaren Publikumsverkehr und 
Gebäude, bei denen mit der Anwesenheit von Personen zu rechnen ist, die in ihren Selbstret-
tungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, handeln. 
Nach dem bisherigen § 2 Absatz 4 Nr. 11 BauO Bln gehören „(sonstige) Einrichtungen zur Unter-
bringung von Personen sowie Wohnheime“ zu den Sonderbauten. Für die Umsetzung der Seveso-
III-Richtlinie sind hierbei nur Einrichtungen zur Unterbringung von Personen relevant, da bei ihnen 
mit der Anwesenheit schutzbedürftiger Personen zu rechnen ist. Wohnheime sind dagegen nicht 
wegen des besonderen Nutzerkreises Sonderbauten, sondern wegen der mitunter unklaren brand-
schutztechnischen Trennung der einzelnen Wohnräume von den angrenzenden Räumen. Hin-
sichtlich der Schutzbedürftigkeit der Bewohner sind sie dagegen normale Wohngebäude mit der 
Folge, dass die gleichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Regelungen zur Umsetzung 
der Seveso-III-Richtlinie gelten sollen wie bei Wohngebäuden, die keine Sonderbauten sind. 
 
Stand 05/2018 
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§ 2 Abs. 4 Nr. 7 BauO Bln – Versammlungsstätten - Veranstaltungen 

 

Temporäre, sich nicht wiederholende Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen oder 
Straßen sind Veranstaltungen im Freien und aufgrund der Klarstellungen des 3. Gesetzes zur Än-
derung der BauO Bln und der Betriebs-Verordnung keine Versammlungsstätten im Freien.  

Um eine eindeutige Abgrenzung zwischen Versammlungsstätten und Veranstaltungen im Freien 
zu erreichen, definiert § 2 Abs. 4 BauO Bln den Sonderbau Versammlungsstätte wie folgt: 

7. Versammlungsstätten 

b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die keine Flie-
gende Bauten sind und insgesamt mehr als 1000 Besucher fassen 

 

In der Begründung zum 3. Gesetz zur Änderung der BauO Bln vom 17. Juni 2016 (Abgeordneten-
hausvorlage Drucksache 17/2713) heißt es zu § 2 Abs. 4 Nr. 7 wie folgt:  

„In Nummer 7 wird der Tatbestand der Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen 
enger gefasst, weil die Abgrenzung zwischen „Veranstaltungen im Freien“ und „Versamm-
lungsstätten im Freien“ zu Schwierigkeiten geführt hat. Eine Änderung des Anwendungsbe-
reichs der Bauordnung für Berlin ist damit nicht verbunden. Typische Versammlungsstätten 
im Freien sind Freilichttheater, Anlagen für den Rennsport oder Reitbahnen sowie Sportsta-
dien – also ortsfeste, auf Dauer angelegte Anlagen mit tribünenartiger Anordnung der Besu-
cherbereiche. Das Vorhandensein von Szenenflächen und Tribünen und deren Verkoppe-
lung mit dem dauerhaften Nutzungszweck der Anlage sind Voraussetzungen, um unter die 
Regelung zu fallen; temporäre Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen werden 
nicht erfasst. Werden bei solchen Veranstaltungen Tribünen (und Bühnen) aufgestellt, han-
delt es sich in der Regel um Fliegende Bauten; die Genehmigung Fliegender Bauten regelt § 
76 (neu). 

Eine Versammlungsstätte im Freien entsteht somit nur, wenn sie als bauliche Anlage Sze-
nenflächen und Tribünen aufweist und für eine dauerhafte Nutzung genehmigt und errichtet 
wird. Nur für diese Versammlungsstätten gelten die betrieblichen Vorschriften der Betriebs-
verordnung, mithin die Verpflichtung nach einem Sicherheitskonzept, das bei Versamm-
lungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen aufzustellen ist. Veranstaltungen auf öf-
fentlichen oder privaten Flächen wie Weihnachtsmärkte, Straßen- oder Volksfeste, Sport- 
und Werbeveranstaltungen machen diesen Ort nicht zu einer „Versammlungsstätte im 
Freien“, auch wenn der Veranstaltungsbereich durch Bauzäune abgeschrankt ist. Erst wenn 
die Nutzung dieser Flächen dauerhaft wiederkehrend für die Durchführung von Veranstaltun-
gen vor mehr als 1.000 Besuchern bestimmt ist und der Besucherbereich dabei baulich so 
ausgebildet und abgegrenzt ist, dass sich die Frage nach Anordnung und Breite der für die 
Besucher erforderlichen Wege und Ausgänge stellt, liegt eine „Versammlungsstätte im 
Freien“ im bauordnungsrechtlichen Sinne vor, die nach der neugefassten Definition den Son-
derbautatbestand erfüllt.“ 

Die Abgrenzung zwischen Versammlungsstätten und Veranstaltungen gilt aber unabhängig vom 
Tatbestand eines Sonderbaus. 
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Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland 

Weihnachtsmärkte, Straßen- oder Volksfeste, Sport- und Werbeveranstaltungen auf öffentlichem 
Straßenland machen diesen Ort nicht zu einer Versammlungsstätte, auch wenn der Veranstal-
tungsbereich - wie auf dem Gendarmenmarkt - durch Bauzäune abgeschrankt ist. Verkaufsstände 
und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten sind gemäß § 61 Abs. 1 
Nr. 13 f BauO Bln verfahrensfrei; werden Fliegende Bauten aufgestellt, gelten die Regelungen des 
§ 76 BauO Bln. Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde für Fliegende Bauten nimmt aufgrund der 
FlBauÜV der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin wahr, der auch die 
Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten - sofern sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen 
- durchführt. 

Ordnungsbehörde für Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfes-
ten und Märkten sowie für Fliegende Bauten ist die bezirkliche Bauaufsichtsbehörde. Ihre ord-
nungsbehördliche Zuständigkeit bezieht sich jedoch nur auf die baulichen Anlagen und deren Nut-
zung. Zuständige Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen oder 
Straßen ist das bezirkliche Tiefbauamt bzw. die Straßenverkehrsbehörde als Erlaubnisgeberin im 
Falle der Zuständigkeitskonzentration nach § 13 BerlStrG. 

 

Veranstaltungen auf Grundstücken 

Temporäre, sich nicht wiederholende Nutzungen eines Grundstücks für Versammlungen und Ver-
anstaltungen im Freien machen aus einem Grundstück keine „Versammlungsstätte", auch wenn 
mit einer großen Anzahl von Teilnehmern oder Besuchern gerechnet wird. Auch stellt eine zeit-
weise andere Nutzung einer Grundstücksfläche, z. B. Weihnachts- oder Trödelmarkt auf dem 
Parkplatz eines Supermarktes, keine Nutzungsänderung dar, die ein bauaufsichtliches Verfahren 
auslösen würde. Im Fall von Belästigungen der Nachbarschaft, beispielsweise durch Lärm und 
Verkehrsaufkommen, kann ein ordnungsbehördliches Einschreiten (des Ordnungsamtes) erforder-
lich werden. 

Grundsätzlich ist der Veranstalter für die Sicherheit der Besucher „seiner" Veranstaltung verant-
wortlich. Kommt es infolge einer mangelhaften Verkehrssicherung zu einem Schadensfall, so ist 
der Veranstalter in der Schadensersatzpflicht. 

Für öffentliche Versammlungen im Freien ist die Polizei die zuständige Ordnungsbehörde, die bei 
allgemeinen Gefahrensituationen einschreiten muss. 

Veranstaltungen im Freien, auch Großveranstaltungen, wie eine Konzertveranstaltung mit Büh-
nenshow und einem entsprechend großen Zuschauerbereich, der durch Bauzäune abgeschrankt 
ist, die einmal an einem bestimmten Ort (auf einem Grundstück, einer Wiese, im Bereich einer In-
dustriebrache, etc.) stattfindet, machen diesen Ort ebenfalls nicht zu einer „Versammlungsstätte". 
Erst wenn die Nutzung dieses Ortes dauerhaft wiederkehrend für die Durchführung von Veranstal-
tungen vor mehr als 1.000 Besuchern bestimmt ist und der Besucherbereich dabei baulich so aus-
gebildet und abgegrenzt ist, dass sich die Frage nach Anordnung und Breite der für die Besucher 
erforderlichen Wege und Ausgänge stellt, liegt eine „Versammlungsstätte im Freien" gemäß § 2 
Abs. 4 Nr. 7 BauO Bln vor.  

 

Veranstaltungen in baulichen Anlagen 

Eine vorübergehend durchgeführte Veranstaltung mit mehr als 200 Personen macht diese nicht zu 
einer Versammlungsstätte. Um zu beurteilen, ob die Sicherheit der Besucher einer temporären 
Veranstaltung gewährleistet wird, kann der Betreiber fachkundigen Rat bei einem Brandschutz-
sachverständigen einholen oder aber bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, die eine (gebüh-
renpflichtige) sog. Brandschutzberatung durchführen kann. 

 

Dieser Beitrag wurde in TOP 95.4 der ALS behandelt, aktualisierter Stand: 09/2019 
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§ 2 Abs. 4 Nr. 11 BauO Bln - Studierendenwohnheime -  
Barrierefreiheit, Kinderspielplätze, Fahrradabstellplätze 

 
I. Verfahren: 
 
Studierendenwohnheime sind Sonderbauten gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 11 BauO Bln, die dem Bauge-
nehmigungsverfahren (§ 64) unterfallen.  
Mit der Einstufung als Sonderbau können gemäß § 51 BauO Bln besondere Anforderungen ge-
stellt oder Erleichterungen gestattet werden. Daher können die Anforderungen an die Barrierefrei-
heit, Kinderspiel- und Fahrradabstellplätze in Baugenehmigungsverfahren bedarfsgerecht ange-
passt werden. Ob ein Studierendenwohnheim vorliegt, ergibt sich aus der Betriebsbeschreibung, 
der zu entnehmen sein muss, dass lediglich an Studierende für die Dauer ihres Studiums vermie-
tet wird. Die Behörde prüft dies auf Plausibilität, in dem sie sich z.B. die Satzung vorlegen lässt, 
die den Betriebszweck regelt. Wenn neben der Studierendenwohnheimnutzung normale Mietwoh-
nungen hergestellt werden, bleibt das Vorhaben ein Sonderbau. Die Anforderungen an Barriere-
freiheit, Kinderspiel- und Fahrradabstellplätze für diese Mietwohnungen entsprechen den Standar-
danforderungen der BauO Bln.  
 
II. Anforderungen 
 

1. Barrierefreiheit 
 

a. Müssen auf Grund von § 39 Abs. 4 Satz 1 BauO Bln keine Aufzüge hergestellt werden, ge-
nügt die Herstellung barrierefreier Studierendenwohnungen in Anlehnung an § 50 Abs.1 
Satz 1 und 2 BauO Bln. Auf die Anforderungen der Verordnung über bauliche Anforderun-
gen an barrierefreies Wohnen soll zurückgegriffen werden. 

b. Müssen auf Grund von § 39 Abs. 4 Satz 1 BauO Bln Aufzüge hergestellt werden, ist der 
Anteil an barrierefreien Studierendenwohnungen gegenüber a) zu erhöhen. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass hier ältere Personen als Zielgruppe des barrierefreien Bauens eine 
nachrangige Rolle spielen. Angemessen ist z.B. die Ermittlung barrierefreier Studierenden-
wohnungen in Anlehnung an Beherbergungsstätten gemäß Betriebsverordnung. D.h., dass 
10 % barrierefreie Wohneinheiten gemäß der Verordnung über bauliche Anforderungen an 
barrierefreies Wohnen ausreichend sind.  
Im Einzelfall und bedarfsgerecht sind uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare 
Wohneinheiten gemäß DIN 18040-2 mit Kennzeichnung „R“ herzustellen. 

 
2. Kinderspielplätze 

Wegen der kurzen Mietverhältnisse in Studierendenwohnheimen (durchschnittlich 23 Mo-
nate) und auf Grund von Erfahrungen ist mit Kindern in Studierendenwohnheimen sehr sel-
ten zu rechnen. Deshalb sind Kinderspielplätze nur zu errichten, wenn das Betriebskonzept 
Wohnungen für Studierende mit Kindern vorsieht. 

 

3. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
Gemäß Anlage 2 Punkt 2 AV Stellplätze wird bei Studierendenwohnheimen 1 Abstellplatz 
je 2 Betten gefordert. 

 
Stand 08/2020 
 
 
§ 2 Abs. 12 BauO Bln Vollgeschossbegriff – lichte Höhe 
 
Nach § 2 Abs. 12 BauO Bln sind Vollgeschosse Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 
1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
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Das Maß der baulichen Nutzung wird u. a. durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt, vgl. § 16 
Abs. 3 BauNVO. Die Definition eines Vollgeschosses wird dem jeweiligen Landesrecht überlassen, 
also in Berlin der Regelung in § 2 Abs. 12 Satz 1 BauO Bln. 
 
Der Vollgeschossbegriff überlässt damit in gewissem Umfang dem Bauherrn die Gestaltung der 
Geschosshöhe und damit der gesamten Gebäudehöhe. Sie hat aber dort ihre „Grenze, wo die Re-
duzierung der Raumhöhe durch Veränderung der Decke mittels Verkleidens oder Abhängens we-
der technisch bedingt noch durch eine zweckmäßige Gestaltung oder die beabsichtigte Nutzung 
nahegelegt, sondern erkennbar allein in der Absicht gewählt wird, durch eine derartige Gestaltung 
die Vollgeschoßzahl zu manipulieren. Ein Raum, dessen Höhe in derartiger dem Gesetzeszweck 
zuwiderlaufender Weise, mit der der Gesetzgeber nicht rechnen musste, reduziert worden ist, 
kann nach Auffassung des Senats bei der für die Bestimmung der Vollgeschoßeigenschaft zu-
grunde zulegenden Fläche nicht unberücksichtigt bleiben.“, Hessischer Verwaltungsgerichtshof, 
Beschluss vom 04.03.1994, 4 TH 2010/93, juris Rn. 31. 
Die Oberste Bauaufsicht schließt sich dieser Auffassung an. 
 
Stand 09/2019, überarbeiteter Stand 05/2021 
 
 
§ 2 Abs. 12 BauO Bln Vollgeschossigkeit bei Geländeaufschüttung 
 
Von Seiten des Referats II C der SenSW wird sich dafür ausgesprochen, dass unter der (festge-
legten) Geländeoberfläche für die Beurteilung der Vollgeschosseigenschaft grundsätzlich die 
durchschnittliche/mittlere natürliche Geländeoberfläche zu verstehen sein sollte. Damit wird sich 
im Ergebnis der Auffassung der 13. Kammer des VG Berlin angeschlossen, welche in einer münd-
lichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht hat, dass jedenfalls im Geltungsbereich des Baunut-
zungsplans unter Anwendung der BauO Bln 1966 nicht die aufgeschüttete neue, sondern die mitt-
lere Geländeoberfläche vor der Aufschüttung bei der Vollgeschossbeurteilung maßgeblich ist. In 
die gleiche Richtung geht auch eine Entscheidung des OVG-Berlin, Beschluss vom 11.07.1988 – 2 
S 18/88.  
 
Etwas Anderes kann dann gelten, wenn ein Bebauungsplan Festsetzungen nach § 9 Abs. 3 
BauGB zur Höhenlage enthält.  
 
Aufgrund der statischen Verweisung ist bei der Beurteilung von Vorhaben im Geltungsbereich ei-
nes Bebauungsplans für die Vollgeschossdefinition immer auf die Fassung der Bauordnung zu-
rückzugreifen, die zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung maßgeblich war. 
 
Überblick: 
 
§ 2 Abs. 5 BauO Bln 1966/1971  
Vollgeschosse sind solche Geschosse, die vollständig über der festgelegten Geländeoberfläche 
liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche die für Aufenthaltsräume erforderliche 
Höhe haben. Auf die Zahl der Vollgeschosse sind anzurechnen 
1. Geschosse mit einer lichten Höhe von mehr als 1,80 m unterhalb des Dachraumes 
2. Kellergeschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,20 m, und 
3. Garagengeschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 2 m über die festgelegte Ge-
ländeoberfläche hinausragen. 
 
§ 2 Abs. 4 BauO Bln 1985/1996  
Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die fest-
gelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,30 haben. Dies gilt auch für Dachräume, in die Geschosse 
(Dachgeschosse) eingebaut werden können. 
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§ 2 Abs. 4 BauO Bln 1997  
Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die fest-
gelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,30 haben. Ein gegenüber den Außenwänden zurückgesetztes 
oberstes Geschoß (Staffelgeschoß) und Geschosse im Dachraum sind nur dann Vollgeschosse, 
wenn sie die lichte Höhe gemäß Satz 1 über mindestens zwei Drittel der Grundfläche des darun-
terliegenden Geschosses haben. 
 
§ 2 Abs. 11 BauO Bln 2005  
Vollgeschosse sind Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte 
Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden zurückgesetztes oberstes 
Geschoss (Staffelgeschoss) und Geschosse im Dachraum sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie 
die lichte Höhe gemäß Satz 1 über mindestens zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden 
Geschosses haben. 
 
§ 2 Abs. 12 BauO Bln 2005 aktuelle Fassung 
Vollgeschosse sind Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelände-
oberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe 
von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden zurückgesetztes oberstes Ge-
schoss (Staffelgeschoss) und Geschosse im Dachraum sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie 
die lichte Höhe gemäß Satz 1 über mindestens zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden 
Geschosses haben. 
 
Während die früheren Fassungen der BauO Bln auf die festgelegte Geländeoberfläche abstellten, 
ist in der aktuellen Fassung der BauO Bln der Begriff festgelegt entfallen. 
 
Stand 05/2021, ALS TOP 99.6 am 19.02.2020 
 
 

§ 3 BauO Bln Allgemeine Anforderungen 
 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln - Nutzbarkeit von Anlagen für alle Menschen? Dann müsste jede 
Anlage barrierefrei nutzbar sein. 
 
Nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 BauO Bln sind Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in-
stand zu halten, dass u.a. die Nutzbarkeit für alle Menschen gewährleistet ist. 
In § 3 BauO Bln werden nur die allgemeinen Anforderungen genannt. Dabei handelt es sich um 
Verhaltensanforderungen, die bestimmte Handlungspflichten für den Adressaten begründen (siehe 
"Wilke" in Kommentar zur Bauordnung für Berlin, § 3 Rn. 3 und 4). Eine Konkretisierung der Hand-
lungspflichten erfolgt erst durch die weiteren Regelungen der BauO Bln oder weiterer Spezialvor-
schriften. Insofern ist § 3 BauO Bln subsidiär, d.h. wenn es eine spezielle Vorschrift gibt, wird die 
Geltung des § 3 BauO Bln konkretisiert bzw. verdrängt. 
Im Ergebnis liegt also kein Widerspruch vor. § 50 BauO Bln (= Barrierefreies Bauen) konkretisiert 
den § 3 BauO Bln, in welchem Umfang bauliche Anlagen barrierefrei nutzbar sein müssen. 
 
Stand 01/2018 
 
 

Das Grundstück und seine Bebauung 
 
§ 6 BauO Bln Abstandsflächen, Abstände 
 
§ 6 Abs. 1 BauO Bln - Abstandsflächen von Wärmedämmverbundsystemen - WDVS an der 
Brandwand eines bestehenden Gebäudes auf dem Nachbargrundstück 
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Bei einem bestehenden, grenzständigen Gebäude wird die Brandwand des Seitenflügels mit ca. 20-
30 cm WDVS gedämmt und über die Brandwand geführt. Im Ergebnis erhöht sich damit auch die 
Brandwand um ca. 20-30 cm. 
 
Frage: 
 
Ist die Abstandsfläche zunächst darzustellen und kann nach Zustimmung der Stadtplanung (zur 
Überschreitung der Bebauungstiefe) die Abstandsfläche dann gem. § 6 Abs.1 Satz 3 BauO entfal-
len? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort: 
 
Nein, dieser Fall ist nicht nach § 6 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln zu beurteilen. Das Bestandsgebäude 
wurde an der Grundstücksgrenze errichtet, auf dem Nachbargrundstück wird nur ein WDVS an der 
Grundstücksgrenze errichtet. 
Bei bestehenden Gebäuden ist nach § 4 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln eine Außenwand- und Dach-
dämmung, die nicht über die Bauteilanforderungen der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung 
hinausgeht, auf dem Nachbargrundstück zulässig. 
Eine Abweichung ist diesbezüglich nicht erforderlich. 
 
Darüber hinaus hat der Nachbareigentümer nach § 16a Abs. 1 NachbG Bln die Überbauung seines 
Grundstücks für Zwecke der Wärmedämmung zu dulden. 
 
Durch die Wärmedämmung auf dem Nachbargrundstück entstehen aber zusätzlich Abstandsflä-
chen, für die nach § 67 BauO Bln i.d.R. eine Abweichung bzw. nach § 51 BauO Bln eine Erleichte-
rung - auch auf Grund der Duldungspflicht nach § 16a Abs. 1 NachbG Bln - zu erteilen ist.  
Von den ÖbVI ist v. g. Abstandfläche im Lageplan darzustellen. 
 
Die Erteilung v. g. Abweichung hat für den Antragsteller keine Gebühren zur Folge, da gem. § 2 
Abs. 2 Nr. 1 BauGebO diese gebührenfrei ist. 
 
 
Zusätzliche Hinweise: 
Dieser Fall ist nicht nach § 6 Abs. 7 BauO Bln zu beurteilen. Nach § 6 Abs. 7 BauO Bln werden 
Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung unter den genannten Voraussetzungen nur bei 
nicht grenzständigen Gebäuden (in der offenen Bauweise) privilegiert. 
 
  

Abstandsfläche? 

Grundstücksgrenze 
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Planungsrechtlich sind nach § 248 BauGB bei Maßnahmen an bestehenden Gebäuden zum 
Zwecke der Energieeinsparung geringfügige Abweichungen von dem festgesetzten Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig ohne dass hierfür 
Befreiungen oder Ausnahmen erteilt werden müssen. 
 
Ersetzt Beitrag der EHB bis 12/2016, S. 27, ALS TOP 98.5.1 am 18.09.2019, Stand 12/2021 
 
 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln - Abstandsflächen und Abstände auf öffentlichen Grünflächen 
 
Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 dürfen Abstandsflächen sowie Brandabstände auf öffentlichen Verkehrs-, 
Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. 
 
In einem Bezirk hat das Straßen- und Grünflächenamt einem Bauherrn mitgeteilt, dass Abstands-
flächen grundsätzlich nicht mehr auf öffentliche Grünflächen fallen dürfen. Soweit ein Bezirk intern 
Einvernehmen darüber erzielt habe, dass aus Sicht des Bezirks keine Einwände gegen diese Ab-
standsflächen beständen, müsse mindestens über den zuständigen Unterausschuss oder aber 
den zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin über diese Abstandsflächen und 
somit die Belastung der öffentlichen Grünfläche entschieden werden. Als Rechtsgrundlage hierfür 
werden die § 63 und § 64 der Landeshaushaltsordnung von Berlin herangezogen. 
 
Dies ist nicht richtig. 
 
Die BauO Bln sieht in der o. g. Vorschrift vor, dass Abstandsflächen bis zur Mitte von nicht bebau-
baren Flächen liegen können, da die Schutzziele (Belichtung, Belüftung und Sozialabstand) ge-
wahrt sind: Auf freien Flächen kann kein Nachbar unter Verschattung leiden. 
 
Zu diesen Flächen gehören auch öffentliche Grünflächen, da auch sie nicht bebaut werden kön-
nen, vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 GrünanlG: 
 
„Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind alle gärtnerisch gestalte-
ten Anlagen, Spielplätze, Freiflächen, waldähnlichen oder naturnahen Flächen, Plätze und Wege, 
die entweder der Erholung der Bevölkerung dienen oder für das Stadtbild oder die Umwelt von Be-
deutung sind und dem jeweiligen Zweck nach den folgenden Vorschriften gewidmet sind.“ 
 
Es ist richtig, dass nach § 64 LHO – Grundstücke nur mit Einwilligung der Senatsverwaltung für 
Finanzen erworben, belastet oder veräußert werden dürfen, soweit nicht die Bezirke nach § 4 Ab-
satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes zuständig sind. 
 
„Belastung“ bedeutet allerdings nicht Beeinträchtigung, sondern die Einräumung eines Rechts an 
einem Grundstück durch Rechtsgeschäft (also Einigung und Eintragung, vgl. § 873 BGB). Das 
ergibt sich schon aus der Formulierung in § 64 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 LHO (Unterstreichung nicht im 
zitierten Text): 
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„… (2) Der Einwilligung des Abgeordnetenhauses bedürfen: 
(…) 
8. Erwerb, Belastung oder Veräußerung von Grundstücken, wenn der Hauptausschuss des Abge-
ordnetenhauses die Einwilligungsbedürftigkeit aufgrund der besonderen politischen Bedeutung 
des Geschäfts durch Beschluss feststellt…“ 
 
und der entsprechenden Ausführungsvorschrift Nr. 1.1 zur LHO: 
 
„Bedarf ein Vermögensgeschäft nach § 64 Abs. 2 Satz 1 der Einwilligung des Abgeordnetenhau-
ses oder nach § 64 Abs. 4 der Beteiligung des zuständigen Ausschusses des Abgeordnetenhau-
ses, werden die erforderlichen Vorlagen an den Senat und das Abgeordnetenhaus von der Se-
natsverwaltung für Finanzen vorbereitet.“ 
 
Die Nutzung von öffentlichen Grünanlagen für die Abstandsflächen ist kein entsprechendes Ver-
mögensgeschäft und bedarf deshalb auch nicht nach § 64 LHO der Einwilligung des Abgeordne-
tenhauses. 
 
Bei der anschließenden Diskussion plädierten die Fachbereichs- und Amtsleiter dafür, dass in § 6 
Abs. 2 Satz 2 BauO Bln die Privilegierung von Abstandsflächen auf (öffentlichen) Grünflächen bei 
der nächsten Änderung der BauO Bln gestrichen wird, da in Berlin öffentliche Grünflächen, z.B. 
die, die in Baulücken entstanden sind und nicht in einen Bebauungsplan festgesetzt wurden, für 
zusätzliche Bebauungen entwidmet und veräußert werden, ohne dass in diesem Zusammenhang 
geprüft wird, ob sie für Abstandsflächen von Außenwänden und Dächern von Gebäuden auf an-
grenzenden Grundstücken oder für Abstände nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2 BauO Bln in 
Anspruch genommen werden. 
 
In diesem Zusammenhang wird im Nachgang zur ALS darauf hingewiesen, dass auch Wald für 
die Aufnahme von Abstandsflächen in Betracht kommt, sofern er als öffentliche Grünfläche 
gewidmet ist, und zwar unabhängig davon, ob er im privaten Eigentum steht oder nicht, vgl.: 
 
- OVG Berlin, Beschluss v. 11. Februar 2002 – 2 S 1.02 (2. Orientierungssatz): 
"Ist die öffentliche Zweckbestimmung der Grünfläche dauerhaft gewährleistet, dann ist es auch un-
erheblich, ob sie im Eigentum der öffentlichen Hand oder im Eigentum einer Privatperson steht." 
 
- § 6 Rn.19 Komm Nds. BauO von Breyer, Große-Suchsdorf, 9. Aufl. 2013: 
„Öffentliche Grünflächen sind Parks, Waldstücke, Spiel- und Sportplätze, die von der zuständigen 
Kommunal- oder Staatsbehörde für die Benutzung durch die Allgemeinheit gewidmet wurden: Die 
Anlagen müssen also sog. öffentliche Sachen sein, (allgemein zum Recht öffentlicher Sachen, 
siehe Papier in Erichsen/Ehlers, S. 855 ff, S. 589 ff.), die im Gemeingebrauch stehen.“ 
 
Stand ALS TOP 95.4.2 vom 12.12.2018 
 
 
§ 6 Abs. 3 Nr. 1 BauO Bln - Überdeckungsverbotsausnahme gilt nicht für Balkone 
 
Nach § 6 Abs. 3 BauO Bln gilt das Überdeckungsverbot nicht für: 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinanderstehen,  
2. Außenwände zu einer fremden Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Ge-

bäudeklassen 1 und 2, 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. 
Somit gilt das Überdeckungsverbot auch für Balkone, da sie weder Außenwände noch Ge-
bäude und andere bauliche Anlagen sind, die gem. § 6 Abs. 8 BauO Bln in den Abstandsflächen 
eines Gebäudes zulässig sind. 

 
Aber: 
Balkone sind Vorbauten, die nach § 6 Abs. 6 BauO Bln außer Betracht bleiben, wenn sie nach § 
6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln privilegiert sind, d.h. die dort genannten Vorgaben einhalten. Werden 
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die genannten Vorgaben eingehalten, haben Balkone keine Abstandsflächen, die sich mit anderen 
Abstandsflächen überdecken könnten. 
 

Seit dem 3. ÄndG zur BauO Bln bleiben bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze nach § 6 Abs. 6 
Nr. 3 BauO Bln zusätzlich die Seitenwände von Vorbauten (und Dachaufbauten) bei der Bemes-
sung der Abstandsflächen außer Betracht. 
Diese Privilegierung gilt aber nur bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze - auch bei einseitigem 
Grenzanbau, was nicht mit der planungsrechtlich geschlossenen oder halboffenen Bauweise zu 
wechseln ist, s. Skizzen, vgl. Rundschreiben des BDVI v. 21.08.2017. 
Die Privilegierung nach § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln gilt aber nur für die Seitenwände von Vorbauten 
(und Dachaufbauten), so dass vor den anderen Wänden Abstandsflächen erforderlich sind, die 
sich gem. § 6 Abs. 3 BauO Bln nicht mit anderen Abstandsflächen überdecken dürfen. 

 
Seitenwände von Vorbauten an Gebäuden, die nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden 
und nicht die Vorgaben gem. § 6 Abs. 6 Nr.2 BauO Bln einhalten, haben Abstandsflächen, die sich 
nach § 6 Abs. 3 BauO Bln ebenfalls nicht mit anderen Abstandflächen überdecken dürfen. Die zu-
lässige Tiefe der Balkone, die keine seitlichen Abstandsflächen haben, wird durch das Rücksicht-
nahmegebot reguliert. 
 
Stand ALS TOP 91.7.2 am 06.12.2017 
 
 
§ 6 Abs. 5 BauO Bln - Oberkante Handlauf  
Nach einem Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg (OVG 10 S 5.16 vom 24.11.2016) gehen 
Umwehrungen, unabhängig von ihrer Transparenz, in die Bemessung der Abstandsflächen ein. 
 
Stand ALS TOP 90.9 am 06.09.2017 
 
 
§ 6 Abs. 5 BauO Bln - Gilt die Abstandstandflächentiefe 0,2 H auch in faktischen Gewerbe- 
und Industriegebiete nach § 34 BauGB? 
 
Ja! 
vgl. klarstellende Entscheidung des VG Frankfurt/Oder, B. v. 22.7.2005 – 7 L 19/05 -, juris Rn. 9 
m.w.N., wonach sich ein Grundstück eindeutig zuordnen lassen muss. Ist dies nicht der Fall, gilt 
die Regelabstandsfläche von 0,4 H. 
 
Stand ALS TOP 99.8.12 am 19.02.2020 
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§ 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln - Privilegierung („Bei der Bemessung der Abstandsflächen blei-
ben außer Betracht“) der Abstandsflächen von Seitenwänden von Vorbauten und Dachauf-
bauten 
 
Bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze bleiben nach § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln die Seiten-
wände von Vorbauten und Dachaufbauten bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Be-
tracht auch wenn diese nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 
Damit bleiben außer Betracht und bedürfen keiner Abweichung  
  

- die Abstandsflächen der Seitenwände der Vorbauten und Dachaufbauten in der Nähe 
der Grundstücksgrenze und  

- die Überdeckung der Abstandsflächen der Seitenwände der Vorbauten bzw. aufbauten 
(zwischen den einzelnen Vorbauten und Dachgauben, s. rote durchkreuzte Abstands-
flächen der Dachgauben in Abbildung 1 

 
- Die Abstandsflächen von Vorbauten und Dachaufbauten auf der Seite, an der das Gebäude 

nicht an der Grundstücksgrenze errichtet wird, müssen jedoch auf dem Grundstück selbst lie-
gen, s. Abbildung 2 und Abbildung 3 links 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1 zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln 
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Abbildung 2 zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln bei einseitigem Grenzanbau 
 
Aus v. g Gründen sind die Seitenwände einer Dachgaube auf einem Seitenflügel in der Nähe der 
hinteren Grundstücksgrenze ebenfalls privilegiert, s. Abbildung 3 rechts 
 

 
Abbildung 3 zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln an der hinteren Grundstücksgrenze 

 
- links: ohne Grenzanbau  

- rechts: mit einseitigem Grenzanbau 

 
Diese Regelung ist nicht anzuwenden auf: 
 
- Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten von Gebäuden, die nicht an der Grundstücks-

grenze errichtet werden. Deren Abstandsflächen müssen weiterhin 
 - gem. § 6 Abs. 2 BauO Bln auf dem Grundstück selbst liegen und 
 - sich nicht mit anderen Abstandsflächen von Seitenwände von Vorbauten und Dachauf-

bauten überdecken, 
s. Abbildung 3 links (ohne hinteren Grenzanbau) und Abbildung 4 

 
 Für die beiden v. g. Fälle sind weiterhin Abweichungen erforderlich, da es für eine analoge 

Anwendung der Regelung für Gebäude, die nicht an der Grundstücksgrenze errichtet wer-
den, erst einer Änderung des Gesetzestextes bedarf. 
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- Seitenwände von Staffelgeschossen, da es sich bei Staffelgeschossen nicht um Dachaufbau-

ten handelt. Zu den Dachaufbauten zählen neben Dachgauben, Schornsteine, Triebwerks-
räume von Aufzügen sowie Entlüftungsleitungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4 zu § 6 Abs. 6 Nr.3 BauO Bln (ohne Grenzanbau) 
 
Auch wenn die gesetzliche Regelung nach § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln (im Gegensatz zu § 6 Abs. 6 
Nr. 2 BauO Bln) keine Größenbegrenzung enthält, ist die Privilegierung nur gerechtfertigt, wenn 
sich die Vorbauten der Außenwand funktional und quantitativ unterordnen und keine die Schutz-
funktion der regulär einzuhaltenden Abstandsflächen spürbar beeinträchtigende Auswirkungen ha-
ben (OVG, U.v. 21.08.1992 und v. 25.03.1993). 
 
Darüber hinaus findet die Regelung ihre Größenbegrenzung im Bauplanungsrecht (Rücksichtnah-
megebot sowie Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse). 
 
Tritt z.B. ein Dachaufbau vor die Außenwand vor oder verlängert deren Höhe ist er ebenfalls wie 
eine Wand zu behandeln. Das Maß H für die Ermittlung der Tiefe der Abstandsfläche ist dann das 
lotrechte Maß von jedem Punkt des oberen Abschlusses der Wand oder der Dachhaut bis zur Ge-
ländeoberfläche. 
 
Dachaufbauten sind neben Schornsteine, Aufzugsüberfahrten, technischen Aufbauten (Lüftungs-
leitungen, o.ä. - aber ohne zusätzlich Wandverkleidungen). auch Gauben – aber keine Umweh-
rungen von Dachterrassen. 
 
Grundsätzlich ist die Formulierung „an der Grundstücksgrenze“ aber nicht mit der planungs-rechtli-
chen „geschlossenen Bauweise“ oder der „halboffenen Bauweise“ zu verwechseln, da in 
§ 6 BauO Bln die abstandsflächenrechtlichen Regelungen nur an zwei Stellen von planungsrechtli-
chen Vorgaben verdrängt werden: 
 
- § 6 Abs. 1 Satz 3 „…wenn nach planungsrechtlichen Vorgaben an die Grenze gebaut werden 

muss oder werden darf.“ 

- § 6 Abs. 5 Satz 4: „Soweit sich durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Bauli-

nien oder Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder 

durch andere ausdrückliche Festsetzungen in einem Bebauungsplan geringere Abstandsflä-

chen ergeben, hat es damit sein Bewenden. 

 

Ansonsten gilt § 29 BauGB Abs. 2: „Die Vorschriften des Bauordnungsrechts und andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“ 
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Da nach § 6 Abs. 6 Nr. 3 bei der Bemessung der Abstandflächen die Seitenwände von Vorbauten 
und Dachaufbauten außer Betracht bleiben, werden die Abstandflächen im Lageplan des ÖbVI 
nicht dargestellt, s. Lageplanausschnitt Abbildung 5, so dass die Abstandsflächen der Dachauf-
bauten weder auf das Nachbargrundstück fallen, noch sich mit den Abstandflächen der Seiten-
wände einer weiteren (in der Nähe gelegenen) Gaube überdecken können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5 zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln Lageplanausschnitt 
 
Stand 01/2018  
 
 
§ 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln - Welche seitlichen Abmessungen von Balkonen gelten als Vor-
bauten und wie sind Vorbauten definiert? 
 
Vorbauten sind u.a. Balkone, (unbeheizte) Wintergärten, Erker, seit der BauO Bln 2005 (laut deren 
Begründung) auch Aufzüge, Treppen, und Treppenräume. 
 
Vorbauten sind abstandsflächenrechtlich nur privilegiert, wenn sie die Voraussetzungen bzw. Ab-
messungen gem. § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln einhalten: 

- insgesamt (je Geschoss) max. 1/3 der Breite der jeweiligen Außenwand, 

- max. 1,50 m vor diese vortretend und  

- mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt. 

 
Seit dem 3. ÄndG zur BauO Bln werden nach § 6 Abs. 6 Nr. 3 nunmehr auch die Seitenwände von 
Vorbauten von Gebäuden an der Grundstücksgrenze privilegiert - auch wenn die Vorbauten nicht 
an der Grundstücksgrenze errichtet werden - so dass in den Lageplänen der ÖbVI keine Ab-
standsflächen für diese Seitenwände von Vorbauten mehr dargestellt werden – unabhängig da-
von, welche Abmessungen die Vorbauten aufweisen. 
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Die Oberste Bauaufsicht beabsichtigt, die Regelungen bzgl. der Größenbegrenzung des 
§ 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO Bln hinsichtlich des Nachbarschutzes ggf. zu ändern. Bis zu diesem Zeit-
punkt wird davon ausgegangen, dass übergroße Vorbauten schon planungsrechtlich (auch) nach 
dem Rücksichtnahmegebot nicht zulässig sind. 
 
Bei Aufzügen, Treppen, und Treppenräumen als Vorbauten an bestehenden Gebäuden ist zu-
sätzlich zu beachten, dass sie nur gem. § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln privilegiert sind, wenn sie die 
genannten Voraussetzungen erfüllen, s. Abbildung 6 zu nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln privilegier-
ten Aufzügen, Treppen, und Treppenräumen sowie EHB „§ 6 Abs. 10 BauO Bln - Aufzügen, Trep-
pen, und Treppenräumen an bestehenden Gebäuden, die nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln nicht 
privilegiert sind“ 
 

 
 
Abbildung 6 zu nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln privilegierten Aufzügen, Treppen, und Treppenräu-
men 
 
Stand 01/2018  
 
 
§ 6 Abs. 8 BauO Bln - Begriff der Grundstücksgrenze i. V. m. mit der Beurteilung von Grenz-
garagen 
 
1. Die Grundstücksgrenze ist die Grenze des Baugrundstücks und nicht die Grenze des 

Nachbargrundstücks 
 

Die Beurteilung der Anzahl der Grundstücksgrenzen geschieht aus der Perspektive des zu be-
urteilenden Grundstücks; es kommt nicht darauf an, wieviel Grundstücke an das zu beurtei-
lende Grundstück angrenzen. 
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Große Grundstücke bergen das Risiko, dass viele Bauherren angrenzender Grundstücke das 
Grenzbebauungsprivileg gem. § 6 Abs. 8 BauO Bln in Anspruch nehmen (soweit planungs-
rechtlich zulässig). 

 
 

§ 6 Abs. 8 begrenzt die Bebauung an der Baugrundstücksgrenze. Weitere Baukörper, z.B. 
Garagen, die das Abstandsflächenrecht einhalten, sind möglich.  
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2. Verbrauch des Privilegierungstatbestandes (z.B. für Garagen) 
 
a) Standardfall 

  
 

b) Sonderfall Eckgarage  

 
 
 
3. Grundstücksgrenzen, die in einem Winkel > 90° zueinanderstehen 
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Grundstücksgrenzen, die in einem sehr großen Winkel zueinanderstehen (sich einem 180 
Grad-Winkel nähern), können im Einzelfall nach Plausibilitätsgesichtspunkten als eine Grund-
stücksgrenze eingestuft werden. In obigen Beispiel ist das nicht der Fall. 
 

 
4. Mittlere Wandhöhe gem. § 6 Abs. 8 BauO Bln 
 

a) Die mittlere Wandhöhe ist nur für die der Baugrundstücksgrenze zugewandten Wand zu 
ermitteln (vgl. EHB ab 2017 zu § 6 Abs. 8) 

 
Die mittlere Wandhöhe zielt darauf ab, Garagen 
- mit Pultgiebeln und /oder  
- in Hanglage 
 
beurteilen zu können. 
 
 

 
 
Ansicht der Garagenwand mit Pultgiebel bei abfallendem Gelände an der Nachbargrenze 
 
 
b) Umgehungstatbestand: Ob dieser vorliegt, ist nach Plausibilitätsgesichtspunkten zu beur-

teilen. 
 
Bei nachfolgendem Beispiel spricht die Plausibilität gegen ein zulässiges, im Sinne von § 6 
Abs. 8 privilegiertes Vorhaben. 
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5. Bauliche Anlagen gem. § 6 Abs. 8 BauO Bln, die die Abstandsflächen zur Grundstücks-

grenze einhalten, aber in den Abstandsflächen eines Gebäudes liegen 
 

§ 6 Abs. 8 enthält zwei Privilegierungstatbestände: Zum einen haben Garagen - unter den ge-
nannten Voraussetzungen - keine Abstandsflächen. Zum anderen dürfen Garagen in den Ab-
standsflächen eines Gebäudes liegen. Letzteres stellt eine Ausnahmeregelung des Überbau-
ungsverbotes von § 6 Abs. 1 Satz 1 dar: 
 

„(1) Vor den Außenwänden und Dächern von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberir-
dischen Gebäuden freizuhalten.“ 
 

Es stellt sich die Frage, ob die Ausnahme vom Überbauungsverbot von der Einhaltung der 
mittleren Wandhöhe von 3m abhängig gemacht werden muss, wenn doch eine etwaig höhere 
Garagenwand die Abstandsflächen einhält.  
 
 
Hier sind folgende Fallkonstellationen zu unterscheiden: 
 
a) Die Garage ist an das Hauptgebäude angebaut und liegt auf der überbaubaren Grund-

stücksfläche: Diese Garage ist ein Anbau und auf kein Privileg angewiesen, d.h. § 6 Abs. 8 
greift hier nicht.  

 
b) Die Garage ist an das Hauptgebäude angebaut und liegt außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche: Abstandsflächenrechtlich ist diese Garage wie a) zu behandeln. Frag-
lich ist jedoch die planungsrechtliche Zulässigkeit, weil diese Garage die in § 6 Abs. 8 be-
schriebene Größe überschreitet, die gem. § 23 Abs. 5 BauNVO eine Bebauung außerhalb 
der bebaubaren Grundstücksfläche rechtfertigt. 

 
c) Die Garage ist nicht an das Hauptgebäude angebaut und liegt auf dessen Abstandsfläche:  

Die Randbedingungen des § 6 Abs. 8 Nr. 1 sind einzuhalten. 
 

Ersetzt Beitrag EHB ab 01/2017, S. 16/17, Stand 02/2022 
 
 
§ 6 Abs. 9 Nr. 4 BauO Bln - Gilt diese Regelung auch für nachträglich, auf einem bestehen-
den Dach errichtete Dachgauben? 
 
Nein, diese Regelung gilt nicht für nachträglich errichtete Dachgauben auf einem bestehenden 
Gebäude, da die Privilegierung des § 6 Abs. 9 Nr. 4 nur anzuwenden ist bei der nachträglichen Er-
richtung von Dach- und Staffelgeschossen. 
 
Stand ALS TOP 91.7.3 am 06.12.2017 
 
 
§ 6 Abs. 10 BauO Bln - Aufzüge, Treppen, und Treppenräume an bestehenden Gebäuden, 
die nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln nicht privilegiert sind 
 
Überschreiten die Abmessungen von Aufzügen, Treppen und Treppenräumen an bestehenden 
Gebäuden die Grenzwerte nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO ‚Bln können nach § 6 Abs. 10 BauO Bln 
unter den dort genannten Vorrausetzungen geringere Tiefen von Abstandsflächen mittels Abwei-
chung gem. § 67 Abs. 2 BauO Bln i. V. m. § 6 Abs. 5 BauO Bln zugelassen werden, s. Abbildung 1 
zu § 6 Abs. 10 BauO Bln 
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Abbildung 1 zu § 6 Abs. 10 BauO Bln 
 
Stand 01/2018  
 
 
§ 6 BauO Bln - Errichtung von Wärmepumpen in Wohngebieten 
 
Nach § 6 BauO Bln gibt es keine Festlegungen zu Abstandsflächen bei der Errichtung von Wärme-
pumpen (zur Grundstücksgrenze) in Wohngebieten (insbes. Einfamilienhaussiedlung). 
Die Anforderung gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln („Vor den Außenwänden und Dächern von Ge-
bäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten“) gilt gem. § 6 Abs. 1 Satz 
2 BauO Bln „entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausge-
hen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen.“ 
Von einer gebäudegleichen Wirkung dürfte (laut Kommentarliteratur) auszugehen sein, wenn sich 
diese Anlagen einer Höhe von 1,50 m nähern (z.B. durch Aufständerung der Wärmepumpe).  
Darüber hinaus sind Wärmepumpen auch in § 6 Abs. 8 BauO Bln, nicht aufgeführt. 
Andererseits sind gem. § 6 Abs. 8 Nr. 3 Stützmauern und geschlossene Einfriedungen (z.B. in 
Wohngebieten) mit einer Höhe bis zu 2 m an der Grundstücksgrenze bauordnungsrechtlich zuläs-
sig (vorbehaltlich planungsrechtlicher Zulässigkeit), so dass eine Wärmepumpe mit geringeren Ab-
messungen abstandsflächenrechtlich unproblematisch ist. 
Entscheidend im Zusammenhang mit der Aufstellung von Wärmepumpen außerhalb des Gebäu-
des ist, welche Geräuschimmissionen durch sie verursacht werden, so dass die entsprechenden 
Lärmgrenzwerte der TA-Lärm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) für die jeweiligen 
Baugebiete einzuhalten sind. 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es im Bundesimmissionsschutzrecht keinen Bestand-
schutz gibt (d.h. werden die Grenzwerte in der TA-Lärm verschärft, muss ggf. das Gerät entfernt 
oder angepasst werden)! 
 
Stand 04/2018 
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§ 7 BauO Bln Teilung von Grundstücken 
 
Hierzu siehe separates Rundschreiben Nr. 49/2016 (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/ser-
vice/rundschreiben/de/download/bauauf-
sicht/rs_IIE_Nr49_2016TeilungGrundstueckePar7BauOBln.pdf). 
 
Stand 12/2016 
 
 
§ 7 BauO Bln - Teilung von Grundstücken 
 
Im Rundschreiben SenStadtWohn II E Nr. 49/2016 "Teilung von Grundstücken" ist auf Seite 12, 
Fall 5, als Baulast eine Tiefe von 2,50 m eingezeichnet. Ist nicht eine Tiefe von 5 m gem. § 30 
Abs. 2 BauO Bln erforderlich? 
 
Die Regelung in § 30 Abs. 2 BauO Bln zielt darauf ab, einen Abstand von 2,50 m zur Grundstücks-
grenze bzw. einen Abstand von 5 m zwischen Gebäuden freizuhalten, sofern keine Gebäudeab-
schlusswand errichtet wird / ist.  
 
Variante 1: 
 
Entspricht die Breite des Hammerstiels der in der offenen Bauweise üblichen Mindesttiefe der Ab-
standsfläche von 3 m, werden in Richtung des Hammerstiels 2,5 m Abstand aus Gründen des 
Brandschutzes zur Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück eingehalten. In diesem Fall ist 
aus Gründen des Brandschutzes eine Baulast mit einer Tiefe von 2,5 m auf dem Hammerstil erfor-
derlich, sofern keine Gebäudeabschlusswand errichtet wird / ist. 
Auch der Nachbar hat (im Falle einer Bebauung des Nachbargrundstückes) die gesetzlichen 
Brandschutzbestimmungen einzuhalten (z.B. definiert § 30 Abs. 2 BauO Bln, in welchen Fällen 
Brandwände erforderlich sind). Hält der Nachbar ebenso die Mindesttiefe der Abstandsfläche von 
3 m ein, ist bei einer üblichen Breite des Hammerstiels von 3 m insgesamt der Mindestabstand 
von 5 m zwischen Gebäuden gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1 zu § 7 BauO Bln 
  

Straße 

2,50 m 

3,0 m Nachbar- 
grundstück 
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Variante 2: 
 
Werden bei Abweichung von § 4 Abs 1 BauO Bln  2,5 m Abstand zwischen Gebäude und Grund-
stücksgrenze zum Nachbargrundstück in der hier dargestellten Richtung unterschritten (der Ab-
stand von 2,50 m zur Grundstücksgrenze nicht eingehalten, aber mindestens Zugang: geradlinige, 
ständig insbesondere für Rettungskräfte freizuhaltende Wegefläche in einer Mindestbreite von 
1,25 m (Pkt 14 RiLi Flächen für die Feuerwehr)), ist eine Sicherung des in § 30 Abs. 2 BauO Bln 
bestimmten Abstandes von 5 m in dem notwendigen Maße auf dem Nachbargrundstück mittels 
Baulast erforderlich, sofern entlang des Hammerstiels keine Gebäudeabschlusswand ausgebildet 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2 zu § 7 BauO Bln 
 
Stand 01/2018 
 
 
§ 7 BauO Bln - Erforderlichkeit planungsrechtlicher Befreiungen hinsichtlich des Nutzungs-
maßes (GRZ, GFZ, BMZ) bei der Teilung von Grundstücken 
 
s. RS II E 49/2016 vom 19.12.2016 (zuletzt berichtigt am 15.08.2018)  
Führt die Teilung eines Grundstücks dazu, dass das Maß der baulichen Nutzung überschritten 
wird, ist demnach hierfür eine Befreiung gem. § 31 BauGB erforderlich. 
 
  

Straße 

5,0 m 

Nachbar- 
grundstück 

≤1,25 m 

Baulast-
fläche 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 24 von 96 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Fall 6 des RS II E 49/2016 - Teilung von Grundstücken (§ 7 BauO Bln) 
 
Die Befreiung erfolgt nach der Teilung eines Grundstücks stets vom zulässigen Maß der bau-
lichen Nutzung und nicht vom evtl. durch frühere Befreiungen bereits zugelassenen Maß, das 
sich auf die Grundstücksgröße des ehemaligen Grundstücks vor Teilung bezog. Das zulässige 
Maß der Nutzung ergibt sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans aus dessen Festsetzun-
gen. 
 
Stand 92. ALS am 21.03.2018 
 
 
Baugrundstück - Buchgrundstück - Bildung neuer Flurstücke ohne Teilung 
 
Der an dieser Stelle bisher vorhandene Beitrag zu § 7 BauO Bln wurde anlassbezogen gelöscht 
und durch einen neuen Text zu § 71 BauO Bln ersetzt. 
 
Stand 05/2021 
 
 

§ 8 BauO Bln Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 
 
§ 8 BauO Bln - Pflicht zur Anlage privater Spielplätze? 
 
Haben sich durch die BauO Bln vom 29. September 2005 Änderungen bei der Anlage privater Kin-
derspielplätzen ergeben? 
 
Private Kinderspielplätze sind in § 8 Abs. 2 und 3 BauO Bln geregelt. 
 
Grundsätzlich besteht weiterhin die Forderung, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit Woh-
nungen private Spielplätze anzulegen sind. Geändert hat sich allerdings der Schwellenwert, der 
von mehr als drei Wohnungen auf mehr als sechs Wohnungen angehoben wurde. Eine bauauf-
sichtliche Genehmigung ist nicht mehr erforderlich. Kinderspielplätze sind in die Liste der Verfah-
rensfreien Bauvorhaben aufgenommen worden (§ 62 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe c  
BauO Bln, aktuell in § 61 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe c BauO Bln geregelt). 
 
Ergänzt wurde darüber hinaus, dass bei Vorliegen der Unmöglichkeit einer Unterbringung eines 
Kinderspielplatzes auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe die Verpflichtung der Anlegung 
durch Zahlung eines Geldbetrags erfüllt werden kann. Dieses wird auf Antrag im Rahmen einer 

-  zulässige GFZ beträgt 1,5 

- die der vorhandenen BG 

auf dem ungeteilten Grundstück 

zugrunde  liegende realisierte 

GFZ beträgt 2,7 

In Bezug auf die künftigen Grund-
stücksteile entsteht 
- links eine GFZ von 2,5,  
- rechts eine GFZ von 2,9. 
 

Straße 
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bauaufsichtlichen Entscheidung geprüft und entsprechend entschieden. Der zu erhebende Geld-
betrag orientiert sich hierfür an den üblichen Herstellungs- und Instandsetzungskosten, einschließ-
lich der Kosten des Grundstücks. 
 
Seit dem 1. August 2019 gelten die neuen überarbeiteten Ausführungsvorschriften zu § 8 Absätze 
2 und 3 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) – Notwendige Kinderspielplätze, veröffentlicht im 
Amtsblatt für Berlin vom 9. August 2019, S. 4932.  
 
Dieser Beitrag wurde als Nr. 8 des FAQ Bauaufsicht behandelt. Stand 09/2010, ergänzt 10/2019 

 
 
§ 8 BauO Bln - Reihenhausscheiben auf einem gemeinsamen Grundstück  

  (Kinderspielplätze) 
 
Reihenhausscheiben erfüllen - unabhängig davon, ob sie jeweils auf einem eigenem oder auf ei-
nem gemeinsamen Grundstück liegen - den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 BauO Bln. Hieraus er-
geben sich bezüglich der Anlage von Kinderspielplätzen folgende Regelungen: 
 
Die Frage, inwieweit ein Kinderspielplatz erforderlich wird, richtet sich nach der Größe der Ge-
bäude. Hier schreibt § 8 Abs. 2 BauO Bln vor, dass erst für Gebäude mit mehr als 6 Wohnungen 
ein Spielplatz für Kinder anzulegen ist. 
 
Für die Errichtung von Einfamilienhauswohnanlagen (Doppel- oder Reihenhäuser) auf einem ge-
meinsamen Grundstück greift die Herstellungspflicht für Kinderspielplätze nicht. Denn jede Rei-
henhausscheibe ist ein Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 BauO Bln. Da § 8 Abs. 2 BauO Bln an 
den Gebäudebegriff anknüpft, greift somit die Spielplatzpflicht in solchen Fällen nicht. 
 
Dieser Beitrag wurde in TOP 54.5 der ALS behandelt. 
 
 

Bauliche Anlagen 
 
Gestaltung 
 
§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 
 
§ 10 BauO Bln - Dachflächenwerbung 
 
Anlässlich einer Anfrage war die Frage zu klären, ob für Dachflächenwerbung, die nur vom Luft-
verkehrsraum aus sichtbar ist, die gleichen bauordnungsrechtlichen Vorgaben gelten wie für an-
dere Werbeanlagen. 
Nach § 9 und 10 BauO Bln müssen alle bauliche Anlagen (auch die der Außenwerbung) selbst so 
gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltend wirken. Alle Werbeanlagen (auch die, die keine bauli-
chen Anlagen sind) dürfen weder bauliche Anlagen, noch das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 
verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden. Die störende Häufung 
von Werbeanlagen ist unzulässig. Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Wer-
beanlagen unzulässig. 
Dies gilt auch für Dachflächenwerbung, die nur vom Luftverkehrsraum z.B. vom Flugzeug aus in 
Tegel oder vom Fernsehturm aus sichtbar ist. 
 
Im den Baugenehmigungsverfahren nach §§ 63, 64BauO Bln werden auch die Baubeschränkun-
gen nach §§ 12, 14, 15, 18 a Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) durch Beteiligung der Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abteilung Verkehr, Luftfahrtbehörde bzw. das Bundes-
aufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) geprüft, z.B. die mögliche Störung von Flugsicherungsein-
richtungen nach §18a LuftVG. 
 
Stand ALS TOP 95.4.5 am 12.12.2018 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 26 von 96 
 

 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 
 
§ 14 BauO Bln Brandschutz 
 

Brandschutzschalter  

Die Neufassung der Norm DIN VDE 0100-420:2016-02 verlangt für Niederspannungsanlagen (End-
stromkreise in einphasigen Wechselspannungssystemen mit einem Betriebsstrom nicht größer als 
16 A) in bestimmten Gebäuden erstmalig den Einsatz von „besonderen Maßnahmen zum Schutz 
gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen“. Dieser zusätzliche Schutz soll mit 
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD - Arc Fault Detection Devices, sog. Brandschutz-
schalter) erreicht werden.  
 
Fehlerlichtbögen können u.U. infolge lockerer Klemmverbindungen, bei Leitungsbrüchen an Gerä-
teanschlussleitungen, unsicherer Kontaktverbindungen an Steckvorrichtungen oder durch Nagetier-
biss auftreten. Bei Erkennen eines Fehlerlichtbogens schalten AFDD den betreffenden Stromkreis 
aus. In der Regel verlöschen Lichtbögen dieser Art innerhalb kurzer Zeit durch Abbrand des Lei-
tungsmaterials von selbst, ohne einen Brand zu verursachen. Aus diesem Grund werden AFDD bei 
einem „normalen“ Brandrisiko bauordnungsrechtlich als zusätzliche Schutzeinrichtung nicht gefor-
dert. Es besteht somit keine „Verpflichtung“ zum Einsatz von AFDD.  
 
Verwendung von AFDD beim Bauen mit öffentlichen Mitteln 
 
Bereits aus der Verlautbarung der Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE - DKE vom 24. Januar 2017 (Interpretationshilfe für die  
DIN VDE 0100-420:2016-02) geht hervor, dass der Einsatz für AFDD nicht erforderlich ist für fol-
gende Gebäude: 
 

 allgemein- und berufsbildende Schulen, 

 Gebäude für Lehre und Forschung, 

 Kulturbauten **), 

 Sportbauten, 

 Bürodienstgebäude, 

 Laborgebäude **), 

 Jugend- und Freizeiteinrichtungen, 

 Gebäude auf Werkhöfen. 
 

**)  Sofern es sich nicht um Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter sowie für 

Güter von hohem Wert handelt.  
 
Es wird daher festgelegt, dass in diesen Gebäuden keine AFDD vorzusehen sind. 
 
In Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen, Museen, Galerien, Archiven und Baudenkmälern sind 
AFDD dann vorzusehen, wenn dies aufgrund einer einzelfallbezogenen Gefährdungsanalyse erfor-
derlich ist. Dazu ist eine Beurteilung und Einstufung der elektrischen Anlage (Risikoeinschätzung) 
unter Hinzuziehung einer geeigneten Person, die für ihre Aufgabe über die erforderliche Sachkunde 
und Erfahrung verfügt, vorzunehmen. Dabei ist die Starkstromanlage, die jeweiligen baulichen Ge-
gebenheiten, das Vorhandensein von ggf. weiteren brandschutztechnischen Anlagen (wie Brand-
meldeanlagen) sowie die Anwesenheit von Aufsichtspersonen und deren Wirken auch im Gefah-
renfall als Gesamtheit zu bewerten. 
Diese Gefährdungsanalyse ist im Rahmen der Planung und Errichtung schriftlich zu fixieren und zu 
den Bauunterlagen zu nehmen. Dazu kann die Risiko-/Sicherheitsbewertung gemäß der Empfeh-
lung Nr. 133 des AMEV – „Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs), Ausgabe 2017 Ergänzung 
zur EltAnlagen 2015, Stand: 23.06.2017“ – nach Anhang 8.3 „Risiko-/Sicherheitsbewertung zum 
Einsatz von AFDDs“ durchgeführt werden. Auf das hierzu dort vorliegende Excel-Hilfstool wird hin-
gewiesen. 
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Sind AFDD erforderlich, so sind diese entsprechend der DIN VDE 0100-420:2016-02 nur für die 
genannten Räume oder Orte vorzusehen. Eine flächendeckende Ausrüstung der Endstromkreise ist 
im Gebäude in der Regel nicht gefordert. 
 
Aktualisierter Stand 01/2018 
 
 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
 

§ 26 BauO Bln Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen 
 
§ 26 BauO Bln Absatz 3 Holzbauweise 
 
Die EHB zu § 26 Absatz 3 BauO Bln, Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen (Stand 05/2018, EHB ab 01/2017) wird durch die Konkretisierungen in der 
Anlage A 2.1.3.1, Buchstaben d) und e) sowie Anlage A 2.2.1.4 (M-HolzBauRL: 2020-10) der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) vom 25. April 2022 überschrieben 
und somit in wesentlichen Teilen ungültig. Siehe hierzu VV TB Bln vom 25. April 2022 (berlin.de).  
 
Eine Aktualisierung erfolgt zeitnah. 
 
Stand 11/2022 
 
 

Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 
 
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg 
 
Spindeltreppen bei Dachgeschossausbau und Aufstockung zu Wohnzwecken 
 
§ 33 Abs. 2 BauO Bln bestimmt, dass für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, der 
erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen muss und dass der zweite Rettungsweg  
 
eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 
der Nutzungseinheit sein muss. Notwendige Treppen dürfen nach § 35 Abs. 1 BauO Bln als Au-
ßentreppen ausgeführt werden, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht 
gefährdet werden kann. 
Für die Ausführung von notwendigen Treppen ist die unter der lfd. Nr. A 4.2.1 der Anlage der VV 
TB Bln genannte Technische Regel DIN 18065: 2015-03 zu beachten einschließlich der weiteren 
Maßgabe Anlage A 4.2/1. Danach ist die Norm für Treppen in Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2 sowie in Wohnungen nicht zu beachten („die Anwendung ist von der Einführung aus-
genommen“).  
Werden Dachräume bestehender Gebäude zu Wohnungen ausgebaut oder bestehende Gebäude 
für eine Wohnnutzung aufgestockt und ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr nicht zu realisieren, kann die zweite notwendige Treppe als Außentreppe zur Kompensation 
der nicht einsetzbaren Feuerwehrleiter als Außentreppe in Form einer platzsparenden Spin-
deltreppe in den Mindestmaßen nach Bild A 31 der DIN 18065: 2015-03 ausgeführt werden.  
Da die Spindeltreppe auch von den Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr genutzt werden muss, 
ist sie jedoch mit einer mindestens nutzbaren Treppenlaufbreite von 60 cm auszuführen. 
Somit werden Spindeltreppen mit einem Gesamtdurchmesser von ca. 150 cm ausführbar, die zur 
Sicherstellung ihrer ausreichenden Nutzbarkeit Gitterroststufen aufweisen müssen. Ihre Nutzung 
im Brandfall kann immer dann gewährleistet werden, wenn die Spindeltreppen vor Fenstern von 
Räumen ohne nennenswerte Brandlasten angeordnet werden (wie Fenster des notwendigen Trep-
penraumes, von Badräumen) oder in einem ausreichenden Abstand zu Fenstern von Aufenthalts-
räumen, der im Brandschutznachweis zu beschreiben und zu begründen ist. 
 
Stand 09/2019 
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§ 38 BauO Bln Umwehrungen 
 
§ 38 Abs. 5 Satz 2 - Umwehrungen, die das Überklettern erschweren 
 
Die Regelung bestimmt, dass - unabhängig davon, ob bei der Nutzung der zu sichernden Fläche 
mit der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist oder nicht - die Umwehrung so auszubilden 
ist, dass ein Überklettern erschwert wird. Die Regelung betrifft alle Gebäude, d.h. auch den Woh-
nungsbau. Die Anforderung an das erschwerte Überklettern wird in der technischen Baubestimmung 
DIN 18065:2015-03 Abschnitt 6.8.3 für Treppengeländer außerhalb des Wohnungsbaus konkreti-
siert, lässt sich aber auf alle Umwehrungen übertragen. Als Beispiele für eine Konstruktion, die das 
Überklettern erschwert, werden genannt 

a) Anordnung senkrechter Stäbe oder einer Scheibe im unteren Bereich bis zu einer Höhe von 

0,70 m. 

b) ein um mindestens 15 cm nach innen gezogener Handlauf. 

Die Regelung kollidiert im Einzelfall mit der Anforderung § 5 Abs. 5, HS 1 der Barrierefreies Wohnen 
Verordnung vom 29. Januar 2019. Danach muss in mindestens einem Wohn- oder Schlafraum 
„…bei mindestens einem Fenster ab 0,70 Meter über Oberkante Fertigfußboden eine freie Durch-
sicht gewährleistet sein…“. Das Maß bezieht sich auf die Oberkante des unteren Teils des Fenster-
rahmens. Daraus können raumseits Brüstungshöhen resultieren, die niedriger als 0,70 m sind und 
damit ein Überklettern ermöglichen. Raumseits angebrachte Umwehrungen sind nicht zielführend, 
da sie ein Öffnen der Fenster verhindern. Konfliktfreie Lösungsmöglichkeiten, die die Umwehrungs-
vorschriften des § 38 BauO Bln einhalten, sind 
 
a) der Einbau eines französischen Fensters (Balkontür ohne Balkon), dessen Absturzsicherung au-

ßen angebracht ist, oder 

 

b) die über eine Höhe von 0,70 m hinausgehende notwendige Absturzsicherung wird außen ange-

bracht und die Konstruktion der Außenwand unter dem Fenster wird nicht als Brüstung ausgebil-

det (mangels Auftrittsfläche wird ein Überklettern verhindert), oder 

 

c) mit der Bauaufsichtsbehörde abgestimmte Einzelfälle. 

Heizkörper (die nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 verfah-
rensfrei eingebaut werden dürfen) sind auch 
dann nicht Bestandteil der Umwehrung, wenn 
sie ein Überklettern der Umwehrung ermögli-
chen; auch Möbel können ein Überklettern er-
leichtern. Bei Anwesenheit von Kleinkindern 
ersetzt die bauliche Situation nicht die Verant-
wortung der Aufsichtspflichtigen. 
 
Stand 07/2020 
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Technische Gebäudeausrüstung 
 
§ 39 BauO Bln Aufzüge 
 
§ 39 BauO Bln - Rauchableitung in Fahrschächten und Energieeinsparung: 
 
Nach § 39 Abs. 3 BauO Bln müssen Fahrschächte eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 % der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 
haben. Diese Öffnung ist zur Rauchableitung erforderlich, um durch die Kaminwirkung des 
Schachtes die Rauchausbreitung von Brandabschnitt zu Brandabschnitt durch die Türspalte der 
übereinanderliegenden Fahrschachttüren zu verhindern. 
Soll die erforderliche Öffnung z. B. aus Gründen der Energieeinsparung im Normalbetrieb ver-
schlossen sein und nur im Brandfall geöffnet werden, muss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln 
eine auf Rauch ansprechende Auslösevorrichtung automatisch den Öffnungsmechanismus des 
Verschlusses aktivieren. 
Dafür können CE-gekennzeichnete Komponenten verwendet werden; alternativ kann eine Bauart 
mit einem bauaufsichtlichen Anwendbarkeitsnachweis, z. B. in Form einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall ausgeführt werden. 
 
Dieser Beitrag wurde im Aug. 2014 in TOP 63.10 der ALS behandelt, aktualisierter Stand 01/2017 
 
 
§ 39 BauO Bln – Aufzugspflicht i.V. mit § 50 Abs. 1 BauO Bln: 
 

Hinweis: TOP 3 der 78. ALS gilt nicht mehr 

Legende: 

Wohnungseinheit Neubau 

Wohnungseinheit  

Ausbau Bestand 

Wohnungseinheit Bestand 

Gewerbeeinheit 

Barrierefrei nutzbare Wohnungen nach DIN 18040-2 (keine uneingeschränkte Nutzbarkeit „R“)  
oder nach der Verordnung über bauliche Anforderungen an barrierefreies Wohnen 

 

(http://accessibleicon.org / http://www.barrierefreiheit.de/tl_files/bkb-downloads/infomaterial_barrierefreiheit/accessible_icon_235x225.jpg) 

1. Neubau von Gebäuden mit 
Wohnungen 
 
(schematische Schnitt-Darstellun-
gen) 

1.1 > 2 Wohnungen und ≤ 4 Geschosse 
gem. § 50 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln: „…In Gebäuden mit 
mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen ei-
nes Geschosses barrierefrei nutzbar und über den übli-
chen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein…“, 
keine Aufzugspflicht nach § 39 Abs. 4 S. 1 BauO Bln 

 
 
 
 
 

1.1.1 
3 barrierefrei nutzbare Wohnungen in einem einge-
schossigen Gebäude 1  2  3  

… 

GE 

… 

… 

http://accessibleicon.org/
http://www.barrierefreiheit.de/tl_files/bkb-downloads/infomaterial_barrierefreiheit/accessible_icon_235x225.jpg
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oder z.B.:  
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 
2 barrierefrei nutzbare Wohnungen im Erdgeschoss 
 
 
 
oder z.B.: 
 
Mindestens 1 barrierefrei nutzbare Wohnung; sofern 
barrierefreie Wohnungen in Obergeschossen liegen, 
müssen diese barrierefrei erreichbar sein, z.B. mit zu-
sätzlichem Aufzug nach den Anforderungen des § 39 
Abs. 4 S. 4-6 BauO Bln 
(keine gesetzliche Vorgabe eines bestimmten Geschos-
ses) 

 
 
 
 
 
 
 
oder z.B.:  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. 
2 barrierefrei nutzbare Wohnungen im Erdgeschoss 
 
 
 
oder z.B.: 
 
3 barrierefrei nutzbare Wohnungen; sofern barrierefreie 
Wohnungen in Obergeschossen liegen, müssen diese 
barrierefrei erreichbar sein, z.B. mit zusätzlichem Auf-
zug nach den Anforderungen des § 39 Abs. 4 S. 4-6 
BauO Bln  
(keine gesetzliche Vorgabe eines bestimmten Geschos-
ses) 
 
Eine Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss ist nicht zu-
lässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. > 2 Wohnungen und > 4 Geschosse 
Gebäude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen 
und mehr als zwei Wohnungen müssen nach § 39 Abs. 
4 S. 1 BauO Bln Aufzüge und gem. § 50 Abs. 1 S. 4 
BauO Bln barrierefrei nutzbare Wohnungen haben: 

 1/3 der Wohnungen bei Antragstellung bzw. Anzeige 
bis zum 31. Dezember 2019,  

 1/2 der Wohnungen bei Antragstellung bzw. Anzeige 
ab dem 1. Januar 2020  

(vgl. ebenfalls § 50 Abs. 1 S. 4 BauO Bln) 
 
Hier: 10 / 2 = 5 barrierefrei nutzbare Wohnungen (s. 
Begründung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.  
Bei sog. Townhäusern mit mehr als vier Geschossen, 
aber nur einer Wohnung, kann eine bauordnungsrecht-
liche Abweichung nach § 67 BauO Bln hinsichtlich der 
Aufzugspflicht nach § 39 Abs. 4 S. 1 BauO Bln erteilt 
werden. 
Anforderungen an die Barrierefreiheit bestehen nicht, 
da nur 1 Wohnung. 

1  2  

3 

1  2  GE 

3 4 

1 2 

3  

 

 

1 2 GE 

 

 3  4  5  

9  

1  2 GE 

3 4  

5 6  

7  8 

10 

 

 

1.4 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 
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1.4.  
Ein Neubau mit fünf oberirdischen Geschossen, bei 
dem im vierten und fünften oberirdischen Geschoss 
Maisonette-Wohnungen errichtet werden, löst nach 
§ 39 Abs. 4 S. 1 BauO Bln die Aufzugspflicht aus und 
ein Aufzug muss gemäß § 39 Abs. 4 S. 4 BauO Bln 
Haltestellen in allen Geschossen haben. Im Regelfall 
hat jede Maisonette-Wohnung zwischen den Ge-
schossebenen eine eigene notwendige Treppe, das 
oberste Geschoss dieser Wohnung ist nicht an den 
Treppenraum angeschlossen. Deshalb ist es nicht er-
forderlich, den Aufzug bis in das fünfte oberirdische 
Geschoss zu führen. In diesen Fällen kann für die Er-
richtung von Maisonette-Wohnungen im 4. und 5. Ge-
schoss eine Abweichung von der Aufzugspflicht bis ins 
5. OG nach § 67 BauO Bln erteilt werden. 
 
Gem. § 50 Abs. 1 S. 4 BauO Bln muss 1/3 (bis 
31.12.19) bzw. 1/2 (ab 01.01.20) der Wohnungen in 
Gebäuden mit > 2 Wohnungen und mit nach § 39 Abs. 
4 S. 1 BauO Bln erforderlichen Aufzügen barrierefrei 
nutzbar sein,  
 
Hier: 5 / 2 = 2,5 => 3 barrierefrei nutzbare Wohnungen 

2. Änderung von bestehenden 
Gebäuden mit Wohnungen 
 
(schematische Schnitt-Darstellun-
gen) 

§ 50 Abs. 1 BauO Bln gilt für neu errichtete Gebäude. 
Wird ein rechtmäßig bestehendes Gebäude jedoch we-
sentlich geändert, kann nach § 81 Abs. 3 BauO Bln (Er-
messen) eine Anpassung nicht unmittelbar berührter 
Teile der baulichen Anlage an den jeweils geltenden § 
50 BauO Bln nur gefordert werden, wenn diese Teile 
mit den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven 
Zusammenhang stehen und keine unzumutbaren 
Mehrkosten / unverhältnismäßigem Mehraufwand 
(>20% der Gesamtkosten) verursachen (beide Bedin-
gungen müssen erfüllt sein). 
Im Einzelfall sind Abweichungen von den Anforderun-
gen an die stufenlose Erreichbarkeit bestehender Ge-
schosse und von der Nutzbarkeit mit Krankentragen (§ 
39 Abs. 4 S. 4 und S. 5) möglich. 

 2.1 > 2 Wohnungen und ≤ 4 Geschosse 

 
 
 
 
 

2.1.1 
Beide neu gebauten Wohnungen als barrierefrei nutz-
bare Wohnungen (§ 50 Abs. 1 S. 1 BauO Bln) erforder-
lich, 
- nun Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen 
- dass vor der Erweiterung rechtmäßig bestehende 

Gebäude (mit der einen Wohnung) hat Bestands-
schutz, solange es (im Zusammenhang mit dem Er-
weiterungsbau) nicht wesentlich verändert wird 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 
Ein Aufzug nach § 39 Abs. 4 S. 1 ist nicht erforderlich 
(weniger als vier oberirdische Geschosse). Keine barri-
erefrei nutzbare Wohnung nach § 50 Abs. 1 S. 1 erfor-
derlich. 

1 2  3  

1 2 … 

… … … 

 

GE GE GE 

1  2  

3 4  

5.1 

5.2 
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2.1.3 
wie vor 
 

 2.2 > 2 Wohnungen und > 4 Geschosse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 
Die nachträgliche Errichtung eines vierten und fünften 
Geschosses zu Wohnzwecken ist in § 39 Abs. 4 S. 3 
BauO Bln nicht besonders geregelt, so dass im Falle 
der Aufstockung das Erreichen des fünften Geschosses 
die Aufzugspflicht des § 39 Abs. 4 S. 1 BauO Bln in je-
dem Fall auslöst. Die Privilegierung für die eingeschos-
sige Aufstockung greift nicht. Bei der Formulierung 
„...ein oberstes Geschoss...“ ist „ein“ als Zahlwort zu 
verstehen (s. Gesetzesbegründung). 
In diesem Fall kann für die Errichtung des 4. und 5. Ge-
schosses ohne Aufzug eine Abweichung von der Auf-
zugspflicht (nach § 39 BauO Bln) und der Forderung 
der Barrierefreiheit (nach § 50 BauO Bln) gemäß § 67 
BauO Bln im Zusammenhang mit § 50 Abs. 5 Nrn. 2 
und 3 erteilt werden.  
Der Schutzzweck der Norm, den vorhandenen Woh-
nungsbau bis zum 5. Geschoss ohne Aufzug zu ermög-
lichen, wird in diesem Fall nicht gefährdet. Denn die Er-
richtung des vierten Geschosses wäre ohne Aufzug 
möglich.  
Eine – in einem späteren zweiten Verfahren – erfol-
gende Aufstockung um ein 5. Geschoss zu Wohnzwe-
cken wäre von der Privilegierung erfasst, da dann „ein“ 
Geschoss nachträglich zu Wohnzwecken errichtet wer-
den würde. 
In diesen Fällen soll wegen aktuellem Wohnungsman-
gel von der Forderung der Barrierefreiheit nach § 50 
Abs. 1 S. 1 BauO Bln nach § 81 Abs. 3 BauO Bln 
(„kann“) abgesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 
Der Ausbau eines vorhandenen fünften Geschosses 
und die nachträgliche Errichtung eines sechsten Ge-
schosses zu Wohnzwecken löst sowohl die Aufzugs-
pflicht gem. § 39 Abs. 4 BauO Bln als auch die Ver-
pflichtung gem. § 50 Abs. 1 S. 4 BauO Bln, ein Drittel 
der neu errichteten Wohnungen (s. 2.2.4) barrierefrei 
nutzbar herzustellen, aus. 
 

  

 

1 2 … 

… … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

1 2 … 
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2.2.3 
Dachgeschossausbauten und Dachgeschossaufsto-
ckungen in einem obersten Geschoss zu Wohnzwe-
cken sind nach § 39 Abs. 4 S. 3 von der Aufzugspflicht 
freigestellt. In diesen Fällen soll wegen aktuellem Woh-
nungsmangel von der Forderung des § 50 Abs. 1 S. 1 
der Barrierefreiheit i. V. m. § 81 Abs. 3 BauO Bln 
(„kann“) abgesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 
Da ein Aufzug gem. § 39 Abs. 4 S. 1 bei Gebäuden mit 
mehr als 4 Geschossen erforderlich ist (§ 39 Abs. 4 S. 3 
greift hier nicht): 
gem. § 50 Abs. 1 S. 4 BauO Bln muss 1/3 der Woh-
nungen in Gebäuden mit > 2 Wohnungen und mit nach 
§ 39 Abs. 4 S. 1 erforderlichen Aufzügen barrierefrei 
nutzbar sein, wenn bis zum 31. Dezember 2019 ein 
Bauvorhaben gemäß § 62 angezeigt oder ein bauauf-
sichtliches Verfahren gemäß § 63 oder § 64 beantragt 
wird: 
Die Anforderung „1/3 der Wohnungen“ bezieht sich nur 
auf die neu errichteten Wohnungen 
 
Hier: 6 / 2 = 3 barrierefrei nutzbare Wohnungen 

 Bei der Umnutzung von Gewerbeeinheiten in Woh-
nungen ist wie oben sinngemäß zu verfahren und 
im Einzelfall zu entscheiden. 

 
Stand 05/2021, aktualisiert Stand 12/2022 
 
 
§ 39 BauO Bln - Aufzüge, Größe Fahrkorb 
 
§ 39 Abs. 4 Satz 1: „Gebäude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl haben.“ ist eine allgemeine Anforderung, die die Nutzung vielgeschossiger Ge-
bäude ermöglicht. § 39 Abs. 4 Satz 4 konkretisiert: „Von den Aufzügen nach Satz 1 muss mindes-
tens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen können und Hal-
testellen in allen Geschossen haben. 
 
§ 39 Abs. 4 Satz 6: „Soweit Obergeschosse von Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern stufen-
los zu erreichen sein müssen, gelten die Sätze 1, 4 und 5 auch für Gebäude mit weniger als fünf 
oberirdischen Geschossen.“ fordert unabhängig von der Gebäudehöhe, dass Aufzüge entspre-
chend Satz 4 zu realisieren sind, wenn Obergeschosse von Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnut-
zern stufenlos erreichbar sein müssen. Das ist aber keine Anforderung, die die Nutzung höherer 
Gebäude für den Kinderwagen-, Krankentragen-  und Lastentransport im Focus hat, sondern spe-
ziell den Rollstuhlfahrertransport auch bei Gebäuden geringerer Höhe. Das bedeutet, dass die An-
forderung des Satzes 6 „…gelten die Sätze 1, 4 und 5 auch für Gebäude mit weniger als fünf ober-
irdischen Geschossen“ zumindest was den Verweis auf Satz 4 angeht, zu weitgehend ist, weil z.B.  
 

 

1 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… .. … 

2 … 

1 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… .  … 

2 … 

… .. .  
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ein zweigeschossiges Gebäude eben keinen Aufzug für Kinderwagen-, Krankentragen- und Las-
tentransport benötigt. 
Daraus resultiert z.B. für den Schulbau: Bei Gebäuden, die nicht nach Satz 1 der allgemeinen Auf-
zugsherstellungspflicht unterfallen, müssen Aufzüge nicht für die Aufnahme einer Krankentrage 
geeignet sein. Eine Erleichterung im Sinne von § 51 Satz 1 ist regelmäßig zuzulassen. Einer Er-
leichterung, die nach § 51 Satz 4 BauO Bln an die Erleichterungsvoraussetzungen des § 50 Abs 5 
BauO Bln gebunden ist, bedarf es nicht, weil die Benutzbarkeit des Aufzugs für den Rollstuhlfahrer 
gegeben ist. Deshalb kann auch eine Information der Behindertenverbände (wegen der Ausübung 
des Verbandsklagerechts) über die Gewährung der Abweichung unterbleiben. Selbstverständlich 
ist sicherzustellen, dass ein Krankentransport über die Treppen möglich ist. 
 
Stand 01/2018 
 
 

§ 42 BauO Bln Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brenn-
stoffversorgung 
 
Zubereitung von Shisha-Kohle in Shisha-Bars 
 
Frage 1: 
Darf das Vorglühen von Shisha-Kohle in Räumlichkeiten oder ausschließlich in Feuerstätten für 
feste Brennstoffe nach der 1. BImSchV erfolgen, deren Abgase gem. § 42 Abs. 3 BauO Bln so ab-
zuführen sind, dass keine Gefahren entstehen können? 
 
Shisha-Kohle ist hier als Verwendung für das Rauchen (Erhitzen von Tabak) gedacht. 
Das Vorglühen von Shisha-Kohle in feuerfesten Behältnissen ist keine bauliche Anlage im Sinne 
des Bauordnungsrechts, eine Feuerstätte ist nicht gefordert. 
Die Räumlichkeiten einer Shisha-Bar sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 
halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die na-
türlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden (§ 3 Abs.1 BauO Bln). 
Die Nutzung eines Raumes als Shisha-Bar setzt eine Lüftung der Räumlichkeit voraus, die öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften sind einzuhalten. 
 
Frage 2: 
Zählen Kokosbriketts, die hauptsächlich in Shishas Verwendung finden, zu den nach § 3 Absatz 1, 
1. BImSchV zugelassenen Brennstoffen? 
 

Shisha-Kohle ist nicht als Brennstoff gem. § 3 Abs.1, 1. BImSchV zu werten. 
 
Stand ALS TOP 82.3 vom 03.06.2015 
 
 
Shisha-Bars, Holzkohlegrillanlagen in Gaststätten 
 
Sogenannte Vorglühöfen oder Grillgeräte, in oder auf denen das Vorglühen von Shisha-Kohle, 
sind keine Feuerstätten im Sinne der bauordnungsrechtlichen Definition. Eine Zuständigkeit der 
Bauaufsichtsbehörde und des Schornsteinfegermeisters besteht in diesem Fall nicht. Eine Shisha 
Bar wird auch nicht aufgrund ihrer Nutzung zu einem Sonderbau gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 20 BauO 
Bln. Das bezirkliche Ordnungsamt kann als zuständige Behörde für das Gaststättengesetz Maß-
nahmen zum Schutz der Gäste vor Gefahr für Gesundheit und Leben verlangen. Denn bei Shisha-
Bars gilt es inzwischen als erwiesen, dass ein hohes Gefährdungspotential durch das bei Zuberei-
tung und Rauchen von Shishas entstehende Kohlenmonoxid vorliegt. Die besondere Gefahr die-
ses farb-, geruch- und geschmacksneutralen Gases liegt darin, dass eine Kohlenmonoxid-Vergif-
tung nicht zwingend vorzeitig durch Anzeichen wie z.B. Übelkeit oder Kopfschmerzen erkennbar 
ist. Daher haben sich die Ordnungsbehörden in mehreren Bundesländern, teils in Abstimmung mit 
Umwelt- und Gesundheitsbehördenbehörden auf Regularien verständigt: 
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- Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis gemäß GastG für eine Shisha-Bar: besondere 
Betriebsart „Shisha-Bar“ 

- Formulierung von Mindestanforderungen an den Betrieb Shisha-Bars 
 
Aber auch das, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf / Umwelt- und Naturschutzamt, hat Anfor-
derungen an den Betrieb eines „Shisha-Lokals“, veröffentlicht. 
Das entsprechende Merkblatt wurde am 06.12.2017 an die Fachbereiche versandt. 
 
Bei Holzkohlegrillanlagen handelt es sich um Kochgeräte für feste Brennstoffe, nicht um Feuerstät-
ten. Anforderungen an Abluftanlagen von gewerblichen Küchen werden in den Abschnitten 8 und 
9 der Technischen Baubestimmung Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie – M-LüAR – Stand 
29.9.2005 gestellt. Weitergehende Anforderungen sind nicht angemessen. 
 
Stand ALS TOP 91.7.7 am 06.12.2017 
 
 

§ 45 BauO Bln Aufbewahrung fester Abfallstoffe 
 
Standplatzberatung der BSR zu Müllstandplätzen - Sicherstellung der Müllentsorgung 
 
Eine bauordnungsrechtliche Regelung hinsichtlich der Aufbewahrung fester Abfallstoffe ist mit § 45 
BauO Bln bereits vorhanden.  
Zunehmende Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Müllentsorgung aufgrund größerer und 
kleinerer Bauprojekte erfordern schon bei der Planung von Müllstandplätzen die Vorhaltung von 
Flächen für die Aufstellung von Behältern zur Abfallbeseitigung und Verwertung in ausreichender 
Anzahl und Größe unter Berücksichtigung der Einhaltung von Mindeststandards vor allem im Be-
reich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung.  
Unter der Maßgabe, Entsorgungsbelange rechtzeitig in die Planungsphase einfließen zu lassen, 
ist es erforderlich, sich diesbezüglich auf der Internetseite der  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ►Bauen ►Bauaufsicht ►Links 
►BSR: Standplatzberatung Abfallbehälter und Antrag auf Standplatzbestätigung  
zu informieren. Hier werden eine Reihe von Lösungsbeispielen und grundlegende Informationen 
zur optimalen, barrierefreien Gestaltung des Müllstandplatzes präsentiert, die es zu berücksichti-
gen gilt. 
 
Stand 05/2021, ALS TOP 85.1 am 24.06.2016 
 
 

§ 48 BauO Bln Wohnungen 
 
§ 48 Abs. 1 BauO Bln - Küchen 
 
In jeder Wohnung müssen die technischen Voraussetzungen für die räumlich zusammenhängende 
Aufstellung einer üblichen Kücheneinrichtung vorhanden sein. Eine übliche Kücheneinrichtung um-
fasst zumindest einen Kochherd, eine Küchenspüle und einen Kühlschrank. Fensterlose Küchen 
oder Kochplätze sind zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.  
 
Stand 08/2018 
 
 
§ 48 Abs.2 Nr. 2 BauO Bln - Was ist unter ausreichend groß zu verstehen? Gerade bei klei-
nen Wohnungen werden häufig Flächen hinter Türen von 20 cm Tiefe als „ausreichend“ an-
geboten. Begründung: wenn es nicht ausreicht, kann der Mieter einen Doppelboden einzie-
hen. 
 
Der unbestimmte Begriff „ausreichend groß“ soll nicht genauer bestimmt werden, er gibt bewusst 
einen Spielraum nach den Umständen des Einzelfalls vor. Bei kleinen Wohnungen werden nur  
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kleine Abstellflächen benötigt. Hierzu s. auch Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauord-
nung für Berlin, 6. A., 2008, § 49, RN 6, unter Hinweis auf Rechtsprechung. 
 
Stand 01/2018 
 
 

§ 49 BauO Bln Stellplätze, Abstellplätze für Fahrräder 
 
§ 49 BauO Bln - Stellplatzforderung für Wohngebäude 
 
Ist bei der Errichtung eines Wohnhauses mit 30 Wohnungen § 49 der Berliner Bauordnung anzu-
wenden? 
 
Ja, bei der Errichtung von Gebäuden mit reiner Wohnnutzung sind gemäß § 49 Bauordnung für 
Berlin (BauO Bln) nur Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in ausreichender Anzahl herzustellen. 
Weil Wohngebäude generell nicht zu den öffentlich zugänglichen Gebäuden gehören, sind für 
diese Bauvorhaben keine Stellplätze (Pkw) für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl 
erforderlich. 
 

Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.108, Stand 06/2022 
 
 
§ 49 Abs. 2 BauO Bln - Trifft dies auch bei Nutzungsänderungen zu? 
 
§ 49 Absatz 2 Satz 2 verweist auf § 49 Absatz 1 Satz 3 („Werden öffentlich zugängliche bauliche 
Anlagen geändert oder ändert sich ihre Nutzung, so sind Stellplätze für Menschen mit Behinde-
rung gemäß Satz 1 in solcher Anzahl und Größe herzustellen, dass sie die infolge der Änderung 
zusätzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufnehmen können.“), so dass bei Änderungen baulicher 
Anlagen oder deren Nutzungsänderung Abstellplätze für Fahrräder in solcher Art und Größe her-
zustellen sind, dass sie die infolge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Fahrräder aufnehmen 
können. 
 
Stand 01/2018 
 
 
§ 49 BauO Bln – Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und Rollstuhlnut-
zende 
 
Abweichungen bei Nutzungsänderungen und Umbauten in bestehenden Gebäuden  
 
Wird durch Nutzungsänderungen und Umbauten in bestehenden Gebäuden, die öffentlich zugäng-
lich sind, ein Stellplatzbedarf ausgelöst, so ist der Stellplatz bzw. sind die Stellplätze (bezogen auf 
deren Lage) so anzubieten, dass sie auf kurzem Weg zu erreichen und verkehrssicher sind. 
 
In den Ausführungsvorschriften zu § 49 BauO Bln (AV Stellplätze) wird neben der erforderlichen 
Mindestfläche dazu ausgeführt, dass diese Stellplätze außer auf dem Baugrundstück auch auf ei-
nem geeigneten Grundstück in zumutbarer Entfernung hergestellt werden können. Zumutbar ist 
eine Entfernung von nicht mehr als 100 m zwischen den Stellplätzen und dem Baugrundstück (Si-
cherung durch Baulasteintragung). 
 
Bei der theoretischen Ermittlung der erforderlichen Anzahl der Stellplätze nach den Richtzahlen 
der Anlage 1 der AV Stellplätze ist der tatsächliche Bedarf zu berücksichtigen, weil die Zahl der zu 
schaffenden Stellplätze zu erhöhen oder zu verringern ist, wenn das ermittelte Ergebnis im Miss-
verhältnis zum tatsächlichen Bedarf steht. 
 
Können die erforderlichen Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden, und 
weist die Bauherrin oder der Bauherr nach, dass auch in zumutbarer Entfernung keine Stellplätze 
hergestellt werden können, kommt eine Abweichungsentscheidung in Betracht. Wie im § 50 Abs. 5 
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BauO Bln kann die Abweichung (ggf. wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder) wegen un-
günstiger vorhandener Bebauung und bei gleichzeitig unverhältnismäßigem (finanziellen) Mehrauf-
wand gewährt werden. 
 
Handelt es sich bei dem zu betrachtenden Einzelfall jedoch um eine öffentlich zugängliche bauli-
che Anlage aus der abschließenden Aufzählung des § 2 Abs. 4 BauO Bln (Sonderbauten), können 
gemäß § 51 BauO Bln besondere Anforderungen gestellt bzw. Erleichterungen gestattet werden; 
einer Abweichungsentscheidung gemäß § 67 BauO Bln bedarf es dann nicht. 
 
Im Zusammenhang mit erteilten Abweichungen gemäß § 67 BauO Bln sei an dieser Stelle noch-
mals auf die formlose Mitteilung über erteilte Abweichungen von § 49 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln hin-
gewiesen. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.108/109, Stand 06/2022 
 
 

§ 50 BauO Bln Barrierefreies Bauen 
 
§ 50 BauO Bln - s. auch § 39 BauO Bln - Aufzugspflicht i.V. mit § 50 BauO Bln: „öffentlich 
zugänglich“ 
 
„Öffentlich zugänglich sind bauliche Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung grundsätzlich von 
jedermann betreten und genutzt werden können, wobei es nicht darauf ankommt ob die gebotene 
Dienstleistung öffentlicher oder privater Natur ist oder ob sie unentgeltlich oder gegen Entgelt er-
bracht wird“ (Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008,  
S. 359, § 51, RN 10). 
Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen, jeweils beschränkt auf die dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teile, sind insbesondere: 
 

 alle Büro-, Gerichts- und Verwaltungsgebäude von Behörden, Geschäftshäuser, Versor-
gern, Firmen mit Endkundenkontakt 

 Gerichte, Polizeistationen 

 Beherbergungsstätten, Hotels (insbes. Rezeption, Lobby, aber nicht Hotelzimmer) 

 Gaststätten 

 Verkaufsstätten 

 Versammlungsstätten 

 Kinos, Theater, Museen, Ausstellungsräume, (Kunst-)Galerien 

 öffentliche Bibliotheken 

 Krankenhäuser 

 Arztpraxen 

 Kitas 

 Tageseinrichtungen / stationäre Einrichtungen für Kinder und ältere Menschen für mehr als 
zehn Personen 

 Schulen, Hochschulen, Universitäten und sonstige (Aus-)Bildungseinrichtungen, 

 Erholungs- und Freizeitstätten, Sportstätten 

 Banken 

 Botschaften 

 Bahnhöfe, Busstationen, insbesondere Schalter- und Serviceräume 

 öffentliche Spielplätze 

 öffentliche Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen 

 religiös bestimmte Anlagen 

 Gebäude von Geheimdiensten (die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr die-
nenden Teile, z. B. Torhaus BND) 

 Obdachlosenunterkünfte und 

 Flüchtlingsheime, Asylbewerberunterkünfte jeweils unabhängig vom Betreiber 
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Gegenteil: privat, die Wohnungen, auch: Ferienwohnungen, Hotelzimmer 
Alle anderen Anforderungen an die Barrierefreiheit ergeben sich aus anderen Rechtsvorschriften. 
Für Arbeitsstätten innerhalb der baulichen Anlagen gilt das Arbeitsstättenrecht. 
 
ALS TOP 78.3 am 25.05.2014, aktualisiert 01/2018 
 
 
§ 50 BauO Bln - Obdachlosenunterkünfte 
 
Obdachlosenunterkünfte bei denen täglich die Nutzer die Unterkunft verlassen müssen, sind als 
beherbergungsstättenartige soziale Einrichtungen im Sinne von § 2 Abs. 4 Nr. 11 BauO Bln (Fas-
sung ab 10.07.2011) zu betrachten, so dass die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teile öffentlich zugänglich und in Anlehnung an § 16 BetrVO 10 % der Beherbergungs-
räume barrierefrei sein sollen. 
Erläuterungen / Begründung:  
Obdachlosenunterkünfte werden von Personen genutzt, die teilweise in einem schlechten gesund-
heitlichen Zustand sind und die Nutzer haben – vergleichbar mit einer Beherbergungsstätte – ein 
Wahlrecht hinsichtlich ihres Aufenthaltes. 
 
ALS TOP 78.3 am 25.05.2014, aktualisiert 01/2018 
 
 
§ 50 BauO Bln - Asylbewerberunterkünfte  
 
Hierzu s. Rundschreiben 45/2015 Nr. 4.4. 
 
ALS TOP 78.3 am 25.05.2014, aktualisiert 01/2018 
 
 
§ 50 BauO Bln - Innentüren 
 
In einem Wohnhaus oder Hotel sind Innentüren mit einer lichten Breite von 0,80 m barrierefrei. 
Standardrollstühle werden gemäß DIN 18040-2:2011-09, Anwendungsbereich, Anmerkung, mit 
maximaler Breite 70 cm und maximale Länge 120 cm angegeben. „…barrierefrei nutzbar...“ ist 
dann z. B., wenn im Pflegefall der Pflegende den Pflegebedürftigen mit dem Rollstuhl durch die 
Wohnung bewegen kann bzw. sich der Pflegebedürftige mit einem Rollator selbst bewegt. Bei 
80 cm lichter Breite kann ein Rollstuhlnutzer auch aus eigener Kraft diese Öffnung mit „geringer 
Erschwernis“ – langsam und vorsichtig – passieren. 
Die lichte Durchgangsbreite darf nicht durch den 90° geöffneten Türflügel eingeschränkt werden 
(unbeachtlich: Türdrückergarnitur). 
 
Türöffnung schematisch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei „...uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen...“ sind die Abmessungen so ge-
wählt, dass der Rollstuhlnutzer aus eigener Kraft, ohne Hilfe, sich ohne Einschränkungen in der 
Wohnung bewegen kann. 
 
ALS TOP 78.3 am 25.05.2014, aktualisiert 01/2018 
  

Rohbaumaß 

lichte Durchgangsbreite 
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§ 50 BauO Bln - Barrierefreiheit von Fliegenden Bauten 
 
Zur Frage, inwiefern bei der Ausführungsgenehmigung von Fliegenden Bauten nach §75 Abs. 2+3 
BauO Bln der § 50 Abs. 2 s. 3 BauO Bln eine zweckentsprechende Nutzung durch Menschen mit 
Behinderungen zu berücksichtigen sei, wird Folgendes ausgeführt: 
 
Die Ausführungsgenehmigung Fliegender Bauten wird für eine bestimmte Frist, höchstens fünf 
Jahre, erteilt. Sie ist überwiegend technischer Natur und behandelt nicht Belange von Menschen 
mit Behinderungen. 
 
Weitet man den Umfang der Frage dahingehend aus, welche rechtlichen Grundlagen denn bei der 
Nutzung Fliegender Bauten die besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung erfor-
dern, kommt man zu folgendem Ergebnis: 
 
Werden sie als öffentlich zugängliche bauliche Anlagen genutzt, z. B. für Zirkus- oder Theaterver-
anstaltungen oder als Restaurantzelt, müssen die Bestimmungen des § 50 BauO Bln erfüllt wer-
den. 
 
Die Muster Versammlungsstättenverordnung gilt ausdrücklich nicht für Fliegende Bauten (§ 1 Abs. 
3). 
 
Die BetrVO vom 10. Oktober 2007 gilt für bestimmte Versammlungsstätten und schließt in ihrem 
Anwendungsbereich für Versammlungsstätten ausdrücklich nur Räume aus, die dem Gottesdienst 
gewidmet sind. Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer müssen gemäß § 26 Abs. 4 BetrVO in Ver-
sammlungsstätten berücksichtigt werden: 
 
In bestimmten Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer mindes-
tens 1% der Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze, auf ebenen Standflächen vorhanden 
sein. Den Plätzen für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer sind Besucherplätze für Begleitperso-
nen zuzuordnen. Die Plätze für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer und die Wege zu ihnen sind 
durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.111, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 BauO Bln – Regelungen für Behinderten WCs im Bauordnungs- und Gaststättenrecht 
 
Die Bauordnung für Berlin fordert nur für Wohnungen und Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche 
von mehr als 400 qm Toiletten. Für Gaststätten gilt die Gaststättenverordnung (GastV), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 39 der Verordnung vom 01.09.2020 (GVBl. S. 683), in deren § 4 Abs. 2 die 
Mindestanzahl der erforderlichen Toiletten für Gäste geregelt ist. Erst ab einer Schank- und Spei-
seraumgrundfläche von 50 m² muss auf dieser Rechtsgrundlage mindestens eine barrierefrei ge-
staltete Toilette für Menschen mit Behinderungen nutzbar sein. In Schank- und Speisewirtschaften 
mit einer Aufenthaltsfläche für Gäste von höchstens 50 m², aber mit nicht mehr als zehn für Gäste 
bereitgestellten Sitzplätzen, ist eine Toilette für Gäste hingegen nicht erforderlich. In diesen Fällen 
ist im Eingangsbereich deutlich auf das Fehlen einer Gästetoilette hinzuweisen (§ 4 Abs. 5 GastV). 
 
Nur sofern nach der GastV Toiletten erforderlich sind oder die Bauherrin oder der Bauherr freiwillig 
mindestens eine Toilette einbaut, greift § 50 Abs. 3 Satz 9 BauO Bln: Danach muss in öffentlich 
zugänglichen Gaststätten bzw. gastronomischen Betrieben oder Bereichen bei der Herstellung von 
Toiletten mindestens ein Toilettenraum für Menschen mit Behinderungen geeignet, barrierefrei er-
reichbar und nutzbar sein. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.113, Stand 06/2022 
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§ 50 BauO Bln - Mobile Rampe 
 
A) 
Erfüllt eine mobile Rampe die nach § 50 BauO Bln erforderliche Herstellung des barrierefreien 
Hauptzuganges? 
 
Nein, 
bei der Errichtung öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen ist eine mobile Rampe zur Herstellung 
des barrierefreien Hauptzuganges nicht zulässig, weil die Nutzer dann auf fremde Hilfe angewie-
sen wären (Vgl. Definition von Barrierefreiheit gemäß § 2 Abs. 9 BauO Bln). 
 
B) 
Ist im Einzelfall die Zulassung einer mobilen Rampe im Wege einer Abweichung nach § 67 BauO 
Bln möglich? 
 
Ja, 
in zweifelsfrei begründeten Einzelfällen ist die Zulassung einer Abweichung gemäß § 67 BauO Bln 
unter den genau formulierten Voraussetzungen des § 50 Abs. 5 BauO Bln möglich. 
 
Hinweis: 
Eine mobile Rampe ist zur Herstellung des barrierefreien Zugangs von vorübergehend aufgestell-
ten baulichen Anlagen, z. B. Zelten, denkbar. 
 
C) 
Welche Grenzen sind dem Einsatz mobiler Rampen gesetzt? 
 
Steigungen über 6 % sind grundsätzlich Ausnahmefällen (z.B. Bestand) vorbehalten! Das konkrete 
Steigungsverhältnis sollte durch Beschilderung angegeben werden.  
 
Steigungen bis max. 10% sollten nur als sehr kurzer Abschnitt (z.B. zur Überwindung einer Stufe 
oder eines Bordsteines) gebaut und ausschließlich mit personellem Service angeboten werden, da 
für viele Rollstuhlmodelle bereits Gefahrenmomente (Kippen) entstehen können. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.112, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 BauO Bln – Wer ist für die Einhaltung der Barrierefreiheit auf Märkten zuständig 
 
Im Allgemeinen werden Wochen- oder Weihnachtsmärkte auf öffentlichem Straßenland durchge-
führt. Zuständige Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen oder 
Straßen ist das bezirkliche Tiefbauamt, das im Rahmen der Erteilung der erforderlichen Erlaub-
nisse (1) die notwendigen Ordnungsmaßnahmen mit der Polizei abstimmt (Rechtsgrundlage Nr. 
22 b Abs. 3 und Abs. 6 Nr. c) i. V. mit Nr. 23 Abs. 2 ZustKatOrd), bei Verkehrseinschränkungen im 
übergeordneten Straßennetz ergibt sich aufgrund Nr. 35 Abs. 3 ZustKatOrd die Zuständigkeit der 
Verkehrslenkung. 
 
Für die Erteilung der Erlaubnisse sind die Hinweise der Berliner Feuerwehr zur Gewährleistung 
des Brandschutzes bei Märkten und Straßenfesten auf öffentlichen Straßen und Plätzen hilfreich. 
In § 11 Abs. 2 Satz 2 BerlStrG heißt es zur Sondernutzung: "Die Erlaubnis soll versagt werden, 
wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs er-
heblich beeinträchtigt würden". 
 
Daraus kann abgeleitet werden, dass die Sondernutzung nicht nur den Gemeingebrauch für behin-
derte Menschen nicht beeinträchtigen darf, sondern vielmehr selbst auch die Regeln der Barriere-
freiheit beachten werden müssen. Dafür sprechen auch die Regelungen des Landesgleichberech-
tigungsgesetzes LGBG vom 17.05.1999 und die UN-Behindertenrechtskonvention, zumal nach § 7 
Abs. 2 BerlStrG bei der Straßenbaulast im Straßenverkehr die Belange von Menschen mit Behin-
derung zu berücksichtigen sind. Ordnungsbehörde bei Verstößen gegen die Barrierefreiheit des 
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öffentlichen Straßenlandes, d. h. der Fläche auf dem der Wochen- oder Weihnachtsmarkt durch-
geführt wird, ist das bezirkliche Tiefbauamt. 
 
Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten sind 
gemäß § 61 Abs. 1 Nummer 13f BauO Bln verfahrensfrei; werden Fliegende Bauten aufgestellt, 
gelten die Regelungen des § 76 BauO Bln. Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde für Fliegende 
Bauten nimmt aufgrund der FlBauÜV(3) der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbe-
reich Berlin wahr, der auch die Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten -sofern sie einer Aus-
führungsgenehmigung bedürfen- durchführt. 
 
1. § 11 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), zuletzt geändert 

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27.09.2021 (GVBl. S. 1117) legt fest, dass jeder Ge-

brauch öffentlicher Straßen, der über den Gemeingebrauch (Gestattung des Gebrauchs der 

öffentlichen Straßen im Rahmen der Widmung für den Verkehr für jeden) hinausgeht, eine 

Sondernutzung ist und der Erlaubnis der Straßenbaubehörde bedarf. 

2. Die Genehmigung von Verkehrseinschränkungen aufgrund von Veranstaltungen erfolgt durch 

eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 

1970 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Dezember 

2010 (BGBl. I S. 1737). Wird diese Erlaubnis für die "übermäßige Straßenbenutzung" erteilt, 

bedarf es gemäß § 13 BerlStrG keiner Sonderbenutzungserlaubnis. 

3. Verordnung über die Übertragung von bauaufsichtlichen Aufgaben für Fliegende Bauten 

(FlBauÜV) vom 12. Februar 2010 (GVBl. 2010 S. 76) 

Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.113/114, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 BauO Bln - Stehimbisse 
 
Zur Anwendung des § 50 BauO Bln bei Stehimbissen, wenn gewerberechtlich keine Toilettenanla-
gen gefordert werden, ist festzustellen: Zuständig für das Gaststättenrecht ist die Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Das Bauordnungsrecht verlangt keine Toilettenanlagen 
für Gaststätten, weil bereits einschlägige Regelungen im Gewerberecht vorhanden sind.  
 
Gemäß § 4 Abs. 5 Gaststättenverordnung ist eine Toilette für Gäste nicht erforderlich, wenn bei 
einer Aufenthaltsfläche für Gäste von höchstens 50 m² nicht mehr als zehn Sitzplätze für Gäste 
bereitgestellt werden. Om diesen Fällen ist im Eingangsbereich deutlich auf das Fehlen einer Gäs-
tetoilette hinzuweisen. Ab einer Schank- und Speiseraumgrundfläche von 50 m² muss mindestens 
eine barrierefrei gestaltete Toilette benutzbar sein. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.110, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 BauO Bln - Barrierefreiheit im Wohnungseigentum  
 
Nach § 8 Abs. 2 Pkt. 1. h) BauVerfV sind "barrierefrei nutzbare Wohnungen" in den Bauzeichnun-

gen darzustellen. Die Bauvorlagen müssen eine dem aktuellen materiellen Recht entsprechende 

Planung beinhalten, die barrierefreie Nutzbarkeit muss planerisch umgesetzt sein.  

Wünschen die Käufer der Eigentumswohnung Änderungen, die die barrierefreie Nutzbarkeit ein-

schränken (z.B. Bad), sind diese nur in rückbaubarem Umfang im selbstgenutzten Eigentum 

zulässig. Die Verpflichtung des Eigentümers zur Herstellung der gesetzlich geforderten barriere-

freien Nutzbarkeit wird dadurch nur aufgeschoben.  

Es ist kein Nachtrag und keine Abweichung gemäß § 67 BauO Bln erforderlich. 
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Die Bauaufsichtsbehörde setzt nur anlassbezogen auf Verlangen des Mieters die Herstellung der 

Barrierefreiheit ordnungsrechtlich durch. 

 

Stand 01/2018 nach Schriftwechsel 07/2017, Ergänzung Stand 92. ALS am 21.03.2018, Änderung 

13.12.2018, Ergänzung Stand 97. ALS am 07.06.2019, Änderungen 12/2019 

 
 
§ 50 BauO Bln - Mitteilung von Abweichungsentscheidungen an die Mitglieder des Landes-
beirates für Menschen mit Behinderung 
 
Bereits mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Landesgleichberechtigungsgesetzes vom 3. Juli 2009 
(GVBL. Nr. 17 14. Juli 2009 S. 306) wurde § 15 Abs. 2 LGBG a. F ersatzlos gestrichen. 
Dieser lautete: 
„Ein Rechtsbehelf nach Absatz 1 ist unbeschadet kürzerer Fristen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung innerhalb von zwei Monaten nach formloser Mitteilung durch die zuständige Behörde an 
den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung über Entscheidungen oder Maßnahmen, die die 
in Absatz 1 genannten Vorschriften betreffen, zu erheben.“ 
 
Die in § 15 Abs. 2 LGBG a. F. verankerte zweimonatige Rechtsbehelfsfrist war mit Bundesrecht, 
das in der Verwaltungsgerichtsordnung ein abschließendes Fristenregime enthält, nicht vereinbar. 
Entsprechende Bedenken hat das Verwaltungsgericht Berlin bereits in seinem Urteil vom 30. April 
2003 (Az. 19 A 284.02) geltend gemacht. 
 
Die bisherige formlose Mitteilung gemäß § 15 Abs. 2 LGBG a. F. entfällt. 
 
Damit ist jedoch die Mitteilungspflicht der Bauaufsichtsbehörde über Abweichungen etc. 
nicht generell entfallen. 
 
Anzuwenden sind stattdessen die Regelungen des Verwaltungsprozessrechts, wonach die Länge 
der Rechtsbehelfsfrist des Verbandes oder Vereins davon abhängt, ob und wie die Behörde ihm 
die entsprechende Entscheidung bekannt gemacht hat. Sofern die Entscheidung ordnungsgemäß 
und mit korrekter Rechtsbehelfsbelehrung bekannt gemacht wird, gilt die Monatsfrist gem. §§ 70, 
74 VwGO - andernfalls die Jahresfrist gemäß § 58 Abs. 2 VwGO. Im Falle des Unterbleibens der 
Bekanntgabe ist nach den Grundsätzen der Rechtsverwirkung im Einzelfall zu entscheiden, ob 
und ab welchem Zeitpunkt der Antragsteller darauf vertrauen durfte, dass kein Rechtsbehelf einge-
legt werden würde. Zur wirksamen Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber den verbandsklage-
befugten Verbänden und Vereinen im Sinne von §§ 41, 43 VwVfG ist die Behörde auch ohne § 15 
Abs. 2 LGBG a. F. verpflichtet. 
Denn erst dann hat die Bauaufsichtsbehörde alles getan, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten 
herzustellen. Nach § 41 VwVfG ist eine Entscheidung auch denjenigen mitzuteilen, die von ihr in  
 
ihren Rechten betroffen werden. Betroffen sind insofern die mit einer eigenen Widerspruchs- und 
Klagebefugnis ausgestatteten Verbände und Vereine nach § 32 Abs. 1 LGBG. 
 
Die Bauaufsichtsbehörde muss daher gleichzeitig jedem der 15 stimmberechtigten Mitglieder ein 
kurzes Anschreiben sowie als Anlage in Kopie den erteilten Abweichungsbescheid und den zuge-
hörigen Entscheidungsvermerk zusenden. In dem Entscheidungsvermerk müssen alle entschei-
dungsrelevanten Gesichtspunkte einschl. der Herstellungskosten, wie in § 50 Abs. 5 BauO Bln 
festgelegt, behandelt sein. Zur weiteren Information über die Rahmenbedingungen im Einzelfall (z. 
B. Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn, Grundriss, Schnitt, Baubeschreibung, Kostenberech-
nung etc.) ist auf das Recht zur Akteneinsicht, die kurzfristig im Bezirksamt ermöglicht werden 
muss, zu verweisen. Das Versenden von ergänzenden Unterlagen ist unter den veränderten Vo-
raussetzungen nicht mehr möglich. 
 
Im elektronischen Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende Unterlagen bereitgestellt. Nach 
der Rechtslage muss die mitteilungspflichtige Behörde jedem der 15 stimmberechtigten Mitglieder 
des Landesbeirats (www.berlin.de/lb/behi-beirat/mitglieder/) einzeln die Entscheidung wirksam (mit 
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Postzustellungsurkunde) bekannt geben. Das bedeutet einen vergrößerten Aufwand. Doch nur so 
ist zu gewährleisten, dass die Monatsfrist zur Ausübung der Widerspruchs- und Klagebefugnis gilt. 
 
Hinweis zur BauGebO: 
Eingefügt wurde in der BauGebO die Tarifstelle 11.6 (§§ BauO Bln a.F.): „Bekanntgabe zugelasse-
ner Abweichungen von § 50 Absatz 1 Satz 1 oder § 51 BauO Bln oder § 16 BetrVO an die im Lan-
desbeirat für Menschen mit Behinderung vertretenen Verbände und Vereine (§ 15 LGBG) …“. 
 
ALS TOP 63.3 am 25.11.2009, Stand 01/2016, aktualisiert 06/2022 
 
 
§ 50 Abs. 2 BauO Bln - Form der Mitteilung an Behindertenverbände 
 
Vorschriften über Form, Bekanntmachung und Zustellung von Verwaltungsakten bleiben unbe-
rührt, sind also einzuhalten; § 14 Satz 3 LGBG 
 
Ergänzend werden zu § 32 LGBG Außerordentliches Klagerecht folgende Hinweise gegeben.  
 
Anlass: 
Es hat sich eine sehbehinderte Vertreterin eines Betroffenenverbandes an die Bezirke gewandt 
und gebeten, ihr die per Post übersandten Mitteilungen über erteilte Abweichungen gemäß § 32 
LGBG als Word-Dokument per E-Mail zu übermitteln, damit sie diese mit Hilfe der Sprachausgabe 
ihres Computers lesen kann. 
 
§ 14 LGBG schreibt vor, dass bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Vordrucken usw. 
die Behinderung von Menschen zu berücksichtigen ist. Insbesondere können blinde und sehbehin-
derte Menschen verlangen, dass ihnen Bescheide, Vordrucke usw. nach Maßgabe der entspre-
chend anzuwendenden §§ 1 bis 5 und § 6 Abs. 1 und 3 der Verordnung über barrierefreie Doku-
mente in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 (BGBL. I S. 2652), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. I S. 2659) geändert worden ist, auch in einer für 
sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung eigener 
Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 
 
Auf Verlangen von sehbehinderten Menschen werden die Unterlagen zusätzlich in einer geeigne-
ten Form übermittelt. Es handelt sich daher um Einzelfälle. Da offensichtlich nur nicht schreibge-
schützte Word-Dokumente mit der Sprachausgabe eines Computers wiedergegeben werden kön-
nen, sollte dem Dokument ein Hinweis hinzugefügt werden, mit dem erläutert wird, dass die per 
PZU zugestellte Mitteilung das relevante Dokument, auch hinsichtlich der Fristen, ist. 
 
Einer vorsorglichen elektronischen, barrierefreien Mitteilung an alle zu benachrichtigenden 15 
stimmberechtigten Mitglieder im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung bedarf es nicht.  
Deren E-Mail-Adressen sind bisher nicht bekanntgegeben. 
 
Umgang mit dieser Problematik in den Bezirken und mögliche Anwendung des eBG: 
 
1. Im Grundmodul hat man derzeit die Möglichkeit, an jeden Beteiligten, so auch die einzel-

nen 15 stimmberechtigten Mitglieder im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, per 
E-Mail zu schreiben. Allerdings geschieht dies dann mit dem E-Mail-Programm außerhalb 
des eBG und wird nicht weiter protokolliert. Auch wird das entsprechende Schreiben nicht 
automatisch hinzugefügt, so dass man dies über Umwege anfügen muss. 

 
2. Aus der elektronischen Akte kann man einen Link zum jeweiligen Dokument versenden. 

Dies wird auch nicht protokolliert. Ein Empfänger braucht eine Zugangskennung. 
 
3. Es gibt ganz neu einen strukturierten Dokumenten-Workflow, der auch eine Anmeldung vo-

raussetzt, aber protokolliert wird. Dieses Verfahren befindet sich gerade im Aufbau und 
Test. Es würde dem Anliegen vermutlich gerecht werden. Das Testergebnis ist abzuwarten. 
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Problem:  
Die Kontaktdaten der 15 Behindertenverbände und -vereine werden zentral gepflegt, aber die Zu-
stellung schlägt mehrfach fehl, weil keine Änderungen mitgeteilt werden. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S.111 „Welche Art der Zustellung an Behindertenverbände muss 
für deren Anhörung gewählt werden?“, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 BauO Bln - Neues Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen im Land Berlin vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1167) wurde 
das Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) überarbeitet und u. a die Regelung zum Verbands-
klagerecht geändert, das jetzt in § 32 LGBG geregelt ist. Das Klagerecht knüpft nicht mehr an die 
Erteilung einer Abweichung an, sondern gewährt ein Klagerecht, wenn in rechtswidriger Weise ge-
gen das Diskriminierungsverbot oder die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit versto-
ßen wird. Es kann also auch gegen die Gewährung von Erleichterungen bei Sonderbauten geklagt 
werden, sodass neben Abweichungen auch Erleichterungen bekannt gegeben werden sollten, um 
die Klagefrist auszulösen, wenn ein Rechtsstreit absehbar ist. Dies kann auch mit der Bauherr-
schaft abgestimmt werden. Es ist den Verbänden die vollständige Baugenehmigung samt Erleich-
terung/Abweichung bekannt zu geben. Weitere Anlagen, wie Vermerke oder Bauvorlagen, müssen 
nicht beigefügt werden. 
 
ALS TOP 105.9 am 08.12.2021, Stand 06/2022 
 
 
§ 50 Abs. 2 BauO Bln - Müssen in Kitas die Obergeschosse barrierefrei erschlossen sein? 
 
Bei gleichem Betreuungsangebot in beiden Geschossen ist kein Aufzug erforderlich, anderenfalls 
ist ein Aufzug erforderlich. 
 
 
§ 50 Abs. 2 BauO Bln - Wie ist gem. Begründung zum Änderungsgesetz der Begriff „Benut-
zerverkehr“ definiert? 
 
s. Begründung zur BauO Bln: Benutzer in der KITA (ab 10 Kinder) sind alle Kinder, Eltern sind Be-
sucher, Erzieher unterliegen Arbeitsstättenrecht. 
 
 

Nutzungsbedingte Anforderungen 
 
§ 51 BauO Bln Sonderbauten 
 
§ 51 BauO Bln Alarmierungs- und Gefahrenmeldeanlagen in Schulen 
 
Nach der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) ist die unter der 
lfd. Nr. A 2.2.2.5 genannte Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (Mus-
ter-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR) als Technische Baubestimmung zu beachten. 
 
Alarmierungsanlagen (Hausalarmanlagen) 

In der MSchulbauR ist gefordert: "Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Ge-
fahrenfall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausa-
larmierung). Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der 
Schule gehört werden können. Das Alarmsignal muss mindestens an einer während der Betriebszeit 
der Schule ständig besetzten oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb der Schule (Alar-
mierungsstelle) ausgelöst werden können. An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befin-
den, mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert werden können.“ 
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Bei Neubauten und Grundsanierungen von Schulgebäuden ist diese Vorgabe umzusetzen, indem 
die Hausalarmanlagen (HAA) mit ihren Bauteilen Auslösevorrichtungen und Zentralentechnik ein-
schließlich der Stromversorgung sowie den Übertragungswegen (Primärleitungen) in Anlehnung1  
 
 
an die Normenreihe DIN VDE 0833 und die Norm DIN 14675 zu errichten sind. Die Bauteile müssen 
der Produktnormreihe DIN EN 54 entsprechen. 
 
Die Auslösevorrichtungen (Handmelder) müssen in Anlehnung an die DIN 54-11 ausgeführt sein. 
Zur deutlichen Unterscheidung von Handfeuermeldern sind sie in blauer Sicherheitsfarbe – 
RAL 5005 – und mit der Aufschrift "Hausalarm" zu kennzeichnen. Sie sind an den Alarmierungsstel-
len gut sichtbar 1,40 + 0,20 m über Oberkante Fertigfußboden anzubringen. Um dem Missbrauch 
vorzubeugen, sind die Auslösevorrichtungen an weitestgehend unter Aufsicht stehender Stellen (z. 
B. Sekretariat, Lehrerzimmer, jederzeit zugänglicher Bereich in unmittelbarer Nähe des Sekretariats 
u. ä.) in den einzelnen Schulgebäuden anzubringen. An den Alarmierungsstellen müssen sich Te-
lefone befinden, mit denen jederzeit die Feuerwehr unmittelbar alarmiert werden kann. 
 
Sporthallen für den Schul- und außerschulischen Sport sind ebenfalls als Schulgebäude nach der 
MSchulbauR zu behandeln. Die Alarmierungsstelle muss sich an einer ständig zugänglichen und 
einsehbaren Stelle (z.B. Flur im Bereich Lehrer-/ Schiedsrichterraum oder Lehrer- / Schiedsrichter-
/ Übungsleiter- und zugleich Regieraum) befinden. An der Alarmierungsstelle muss sich ein Telefon 
befinden, mit dem jederzeit und unmittelbar die Feuerwehr benachrichtigt werden kann. 
 
Bei Doppelsporthallen ist auf jeder Hallenebene eine Alarmierungsstelle für den Hausalarm einzu-
richten. 
 
Automatische Brandmelder können nicht Bestandteil der Alarmierungsanlage sein (außer der zum 
Überwachen des Aufstellungsortes der Hausalarmzentrale). 
 
Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und weitere zutreffende technische Regeln gelten 
dagegen uneingeschränkt. 
 
Als notwendiger Bestandteil der Hausalarmanlage eines Gebäudes ist als deren Alarmierungsein-
richtung eine Sprachalarmanlage (SAA) nach DIN VDE 0833-4 zu installieren. Alarmgeber, wie z. B. 
Sirenen oder Hupen, sind nicht zu verwenden. 
 
Sporthallen die sich auf anderen entfernten Grundstücken (Fußweg länger 5 Minuten) befinden und 
bzw. oder nicht in das SAA-System einer Schule eingebunden sind, gilt die im vorigen Absatz be-
schriebene Regel nicht. Hier sind als Alarmgeber der Hausalarmanlage Sirenen oder Hupen vorzu-
sehen. 
 
Die Signalgeber im Hallenbereich von Sporthallen (einschl. evtl. Galerie/Tribüne) sind ballwurfsicher 
und in den Geräte- und Umkleideräumen sowie in den Flurbereichen mindestens stoßfest zu instal-
lieren. 
 
Als Alarmsignal zur Räumung der Schulen ist ein DIN-Ton nach DIN 33404-3 zu übertragen. 
 
In Schulen mit mehreren Schulgebäuden auf einem Grundstück ist in einem festzulegenden Ge-
bäude, bevorzugt das mit dem Sekretariat, eine optisch/akustische Anzeigevorrichtung mit den ein-
zelnen Auslösezuständen der Zentralen der Alarmierungsanlagen der anderen Gebäude zu instal-
lieren. Der Auslösezustand der Zentrale der Alarmierungsanlage eines Gebäudes, welches nicht 
auf dem Schulgrundstück liegt, wird nicht übertragen. Es wird empfohlen, dass das akustische Sig-
nal (i.d.R. Summer) aus der Anzeigevorrichtung mittels eines Tasters „Aus“ abgeschaltet werden 
kann. Die Information zum Betriebszustand der Zentraltechnik eines Gebäudes, in dem der Alarm 
ansteht, muss jedoch bis zur Zurücksetzung des Alarms an der Zentrale der Alarmierungsanlage 
weiterhin auf der Anzeigevorrichtung sichtbar sein. 
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Aufschaltungen von Hausalarmanlagen auf externe Dienstleister (z. B. Wachschutz-unternehmen) 
sind nicht vorzusehen. 
 
 
Weitere Funktionen der Alarmierungsanlage 

Die Alarmierungseinrichtung der Hausalarmanlage (Alarmierungsanlage), die für sich selbst eine 
Sprachalarmanlage nach DIN VDE 0833-4 ist, kann auch zur Übertragung des Pausensignals, mit-
tels ihrer Sprechstellen als Kommunikationsmittel für den Schulbetrieb und zur Warnung der Schul-
gemeinschaft bei Gewalt- und Notfallsituationen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Übertra-
gung von Musik- und Sprachdarbietung jeglicher Art möglich. 
 
Der Hausalarm hat Vorrang vor allen zuvor aufgeführten Nutzungsmöglichkeiten der Sprachalarm-
anlage einschließlich der Alarmierung in der Gewalt- und Notfallsituation „Amoktat“. 
 
Dazu sind alle SAA-Systeme auf einem Schulgrundstück (wirtschaftliche Einheit) zu vernetzen, da-
mit die Information gleichzeitig und überall erfolgt und in jedem Raum der Schule gehört werden 
kann2. Schulgebäude auf anderen, entfernten Grundstücken (Fußweg länger als 5 Minuten) sind 
nicht in das SAA-System einzubinden. 
 
In den Schulgebäuden sind mindestens zwei, bei größeren Einheiten (z.B. OSZ) ggf. mehrere 
Sprechstellen der Sprachalarmanlage einzurichten, die räumlich deutlich voneinander getrennt sind. 
Diese Sprechstellen sind in Räumen zu installieren, die während der Betriebszeit besetzt und in der 
Regel nur für Dienstkräfte zugänglich sind, z.B. Schulleitung, Sekretariat, Aufenthaltsräume für Lehr-
kräfte, Lehrer-/ Schiedsrichterraum, Lehrer- / Schiedsrichter-/ Übungsleiter- und zugleich Regie-
raum. An den Sprechstellen müssen sich Telefone befinden, mit denen jederzeit und unmittelbar 
Polizei und Rettungsdienst benachrichtigt werden können. 
 
Bei Sporthallen ist nur eine Sprechstelle im Lehrer-/ Schiedsrichterraum, Lehrer- / Schiedsrichter-/ 
Übungsleiter und zugleich Regieraum vorzusehen. Bei Doppelsporthallen hat dieses auf jeder 
Ebene zu erfolgen. 
 
Feuerwehrsprechstellen sind nicht erforderlich. 
 
In der Gewalt- und Notfallsituation „Amoktat“ erfolgt die Warnung über die Sprachalarmanlage in der 
Regel mittels vorprogrammierter Sprachdurchsage. Zur Aktivierung der automatischen Sprach-
durchsage ist auf jeder Sprechstelle ein gelber Taster mit der Beschriftung "Amok" vorzusehen, der 
durch eine transparente Abdeckklappe vor unbeabsichtigter Betätigung geschützt ist. 
 
In Schulen für Hörgeschädigte oder in Räumen mit erhöhtem Umgebungsgeräusch sind zusätzlich 
optische Signaleinrichtungen zu installieren, die entsprechend zu beschriften sind. 
 
Im Außenbereich von Schulen ist weder eine akustische noch eine optische Signalisierung zur War-
nung vor der Gewalt- und Notfallsituation „Amoktat“ vorzusehen. 
 
Sprachalarmanlagen oder Teile davon (z. B. Lautsprecher) als Bestandteil der Alarmierungsanlagen 
in Schulgebäuden, dazu zählen auch die Sporthallen für den Schul- und außerschulischen Sport, 
sind nicht mit anderen Anlagen der Technischen Ausrüstung insbesondere mit mobilen und statio-
nären Beschallungsanlagen (ELA – elektrische Lautsprecheranlage) zu verbinden. 
 
 
Schulen mit Compartments 

In Schulgebäuden, in denen Räume zu Compartments zusammengefasst werden, ist Folgendes zu 
beachten: 
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Ein Compartment setzt sich i. d. R. aus dem Allgemeinen Unterrichtsbereich (jeweils mit Forum, 
Stammgruppenräumen, multifunktionalen Teilungsräumen, Ruheraum), ergänzenden Flächen mit 
WCs, Schuhwechsel/Schließfachbereich und einem Teambereich zusammen. Der Teambereich  
 
verfügt über einen Raum zur Teamkommunikation mit Einzelarbeitsplätzen und Aufenthaltsbereich 
für das pädagogische Personal, einen Kopierraum, einen Pflege- und Sanitärraum, die WC für das 
pädagogische Personal und Lagerflächen für Lehr- und Lernmittel. 
 
Ergänzend zu den vorgenannten Regeln ist in den Teambereichen – Teamkommunikation mit Ar-
beitsplätzen – jeweils eine Alarmierungsstelle mit Handmeldern in blauer Sicherheitsfarbe – 
RAL 5005 – und mit der Aufschrift "Hausalarm einzurichten. Bei Betätigung der Auslösevorrichtung 
erfolgt die Alarmierung im gesamten Schulgebäude unverzüglich. Ebenso ist jeweils eine Sprech-
stelle der Sprachalarmanlage zu installieren. Diese Sprechstellen beinhalten auch den zuvor be-
schriebenen gelben Taster mit der Beschriftung "Amok", der durch eine transparente Abdeckklappe 
vor unbeabsichtigter Betätigung geschützt ist. 
 
In den Foren ist eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit den Normenreihen 
DIN VDE 0833 und EN 54 mit dem Überwachungsumfang Kategorie 2 (Teilschutz) zu installieren, 
die der Überwachung auf Entstehungsbrände einschließlich angrenzender Flächen ohne räumliche 
Trennung von diesen dient. Handfeuermelder (nichtautomatische Brandmelder) sind nicht vorzuse-
hen. Die Brandmeldeanlage muss mit technischen Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen 
ausgeführt und betrieben werden. Die Brandmeldung ist an eine während der Betriebszeit regelmä-
ßig besetzen Stelle (z. B. Sekretariat) weiterzuleiten. 
 
Die Zentralentechnik dieser Brandmeldeanlage realisiert dann auch die Funktion der Zentrale der 
Alarmierungsanlage (Hausalarmzentrale), indem die Alarmierungseinrichtung (SAA - siehe oben) 
angesteuert wird. Die Alarmierung hat im gesamten Gebäude zu erfolgen. Im Rahmen der Planung 
und Erstellung des Brandschutznachweises ist zu untersuchen, inwieweit eine Interventionsschal-
tung zur Verzögerung des Alarmsignals sinnvoll ist, um die Räumung des jeweiligen Schulgebäudes 
aufgrund einer fehlerhaften Brandmeldung zu vermeiden. 
 
Bezüglich der Energieversorgung der Brandmelde-/Hausalarmanlage ist der größte bei einer Be-
triebszustandsänderung auftretende Energiebedarf für eine Betriebsdauer von mindestens 30 Mi-
nuten (Alarmierungszeit) nach Ablauf der Überbrückungszeit von mindestens 12 h zu berücksichti-
gen. 
 
Die Alarmierung bei Inklusiven Schwerpunktschulen sowie bei Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt ist im Brandschutznachweis auf die jeweiligen Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler abzustimmen. 
 
 
Gefahrenmeldeanlagen - Brandmeldeanlagen 

Die MSchulbauR enthält keine Forderung nach Errichtung von Gefahrenmeldeanlagen und somit 
auch nicht von Brandmeldeanlagen (BMA) in Schulgebäuden; dazu zählen auch Sporthallen für den 
Schul- und außerschulischen Sport. 
 
 
Brandmeldeanlage als Kompensationsmaßnahme 

Besteht abweichend von der zuvor genannten Regel die unabweisbare Forderung nach Überwa-
chung auf Entstehungsbrände in bestimmten Bereichen von Schulgebäuden durch automatische 
Brandmelder (Schutzumfang nach Kategorie 1, 2 oder 3) als Kompensationsmaßnahme, ist eine 
Brandmeldeanlage (BMA) nach DIN 14675 in Verbindung mit den Normenreihen DIN VDE 0833 
und EN 54 zu installieren. Dabei ist unerheblich, ob die BMA auf die konzessionierte Empfangsan-
lage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr aufgeschaltet ist oder nicht. Grundsätzlich ist keine 
Aufschaltung vorzusehen. 
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Die Zentralentechnik dieser Brandmeldeanlage realisiert dann auch die Funktion der Zentrale der 
Alarmierungsanlage (Hausalarmzentrale), indem die Alarmierungseinrichtung (SAA - siehe oben) 
angesteuert wird. 
 
Als Bestandteil der Brandmeldeanlage sind entsprechend der bauordnungsrechtlichen Mindestfor-
derung neben den automatischen Brandmeldern Handfeuermelder (nichtautomatische Brandmel-
der) in der Gehäusefarbe "rot" (RAL 3001) gekennzeichnet mit einem "brennendes Haus"-Symbol  
nach DIN EN 54-11 gemäß DIN VDE 0833-2 zu installieren. An diesen ist zusätzlich die Beschrif-
tung "BRANDMELDER" in schwarzer Schrift auf weißem Grund anzubringen. 
In diesem besonderen Fall ist auch eine Alarmierungsstelle mit Auslösevorrichtung in blauer Sicher-
heitsfarbe (RAL 5005) und Aufschrift "Hausalarm" an einem unter Aufsicht stehenden Ort (z. B. Sek-
retariat, Lehrerzimmer) im jeweiligen Schulgebäude einzurichten, wie zuvor unter "Alarmierungsan-
lagen (Hausalarmanlagen)" beschrieben. 
 
Eine Feuerwehrsprechstelle ist nicht erforderlich. 
 
Zwischen Brandmeldezentrale und Aufzugsanlagensteuerung ist eine Verbindung vorzusehen. Die 
Aufzugsanlagen sind bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage im Gebäude mit einer dynami-
schen Brandfallsteuerung auszurüsten. 
 
Verknüpfungen der Brandmeldeanlage mit anderen Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung 
sind weitestgehend zu vermeiden. Autark funktionierende Systeme sind zu bevorzugen. Abweichun-
gen davon sind im Brandschutznachweis zu begründen. 
 
Im Rahmen der Planung und Erstellung des Brandschutznachweises ist zu untersuchen inwieweit 
eine Interventionsschaltung zur Verzögerung des Alarmsignals sinnvoll ist um die Räumung des 
jeweiligen Schulgebäudes aufgrund einer fehlhaften Brandmeldung zu vermeiden. 
 
Der Hintergrund dieser normgerechten Ausführung in solch einem besonderen Fall ist in der Brand-
schutzordnung Teil B und C bekannt zu geben. 
 
 
Energieversorgung 

Für die Energieversorgung der Alarmierungsanlage gelten die Anforderungen nach DIN 14675, es 
sind weiterhin die Anforderungen nach DIN VDE 0833 zu beachten. 
 
Für den Netzausfall ist eine systemeigene Ersatzstromversorgung mittels Batterie vorzusehen. Die 
Ersatzstromquelle ist so auszulegen, dass nach einer Überbrückungszeit von max. 12 h aufgrund 
eines bestehenden Netzausfalls die alarmbereite Alarmierungsanlage mit ihrer Signalisierungsein-
richtung (SAA) dann bei Auslösung des Hausalarms für noch 30 Minuten mit ausreichend Energie 
versorgt wird. 
 
Bei der Gewalt- und Notfallsituation „Amoktat“ muss die Ersatzstromquelle Sprachdurchsagen mit 
einer Sprechzeit von mind. 15 Minuten ermöglichen. Dies ist bis zum Ende der o. g. Überbrückungs-
zeit sicherzustellen. 
 
Störmeldungen der Alarmierungsanlage einschließlich ihrer Signalisierungseinrichtung (SAA) müs-
sen jederzeit erkannt werden. Diese sind an einer während der Dienstzeit ständig besetzten Stelle 
akustisch und visuell anzuzeigen. Es wird empfohlen, dass das akustische Signal (i.d.R. Summer) 
aus der Anzeigevorrichtung mittels eines Tasters „Aus“ abgeschaltet werden kann. Die visuelle An-
zeige der Störmeldung muss jedoch bis zur Zurücksetzung des Alarms an der Zentrale der Alarmie-
rungsanlage weiterhin auf der Anzeigevorrichtung sichtbar sein. 
 
Somit besteht keine Forderung, Störmeldungen an eine ständig besetzte beauftragte Stelle weiter-
zuleiten. 
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Planung, Prüfung und Betrieb von Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen in Schulen 

Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Planung, Errichtung, Prüfung durch einen Sach-
verständigen, Abnahme und Inbetriebnahme sowie den späteren Betrieb der Anlagen müssen fest-
gelegt und dokumentiert werden. Dazu sind die Kompetenznachweise in Form von Zertifizierungen 
nach DIN 14675 rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Leistungsphasen einzuholen und zum Ab-
schluss zu den Bestandsunterlagen zu nehmen. 
 
Für den Brandschutz relevante technische Anlagen und Einrichtungen (Brandmelde- und Hausa-
larmanlagen oder nur Hausalarmanlagen) sind nach der Verordnung über den Betrieb von baulichen 
Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) einer sogenannten Erst- oder Abnahmeprüfung und wie-
derkehrenden Prüfungen durch Prüfsachverständige für die Prüfung technischer Anlagen nach der 
Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) zu unterziehen. Diese Prüfungen durch Prüfsach-
verständige sind vom Betreiber zu veranlassen. 
 
Die Instandhaltung der Anlagen muss nach den Anforderungen in der DIN VDE 0833 durch Fach-
firmen erfolgen. Dazu sind Instandhaltungsverträge zu schließen, die insbesondere die geforderten 
vierteljährlichen Inspektionen bzw. die jährliche Wartung beinhalten. Dazu sind die Musterverträge 
des "Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen" 
(AMEV) zu verwenden. 
 

1 Die Einschränkung „in Anlehnung“ meint, dass nicht alle Forderungen aus den aufgeführten Normen (DIN VDE 0833 

und DIN 14675), die eigentlich Normen der Gefahrenmeldetechnik sind, für eine Alarmierungsanlage zutreffen bzw. 
zweckmäßig sind. Insbesondere die Anzahl und Verortung der Auslösevorrichtungen ist dem Zweck entsprechend bei 
Alarmierungsanlagen anders vorzusehen, als bei einer Gefahrenmeldeanlage. 

Denn gemäß der - Verwaltungsvorschriften über organisatorische Rahmenbedingungen beim Brandschutz im Land 
Berlin (VV Brandschutzgrundsätze) - hat ohnehin nur ein besonderer Personenkreis (Schulleiter/in in Abstimmung mit 
dem/der Brandschutzbeauftragten oder andere von ihm/ihr beauftragte Personen) über die Räumung des Gebäudes 
zu entscheiden und dann ggf. den Hausalarm auszulösen. 

Somit ist hier die MSchulbauR, als bauordnungsrechtliche Mindestforderung, konsequent umzusetzen. Schon deren 
Forderung - „An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befinden …“ - kann nur so verstanden werden, dass 
der Verfasser dieser Forderung davon ausgegangen ist, dass i. d. R. die Auslösevorrichtungen nur in geringer Zahl 
und an Orten installiert sind, in deren Nähe sich die zur Auslösung Befugten überwiegend aufhalten und wo der Miss-
brauch weitestgehend ausgeschlossen ist. 

So ist klargestellt, dass die häufig formulierte Forderung, ähnlich der in der DIN VDE 0833-2, "Handfeuermelder müs-
sen in den Flucht- und Rettungswegen, zumindest an allen Ausgängen, installiert werden.", für Hausalarmanlagen, die 

nach dem Wortlaut der MSchulbauR zu konfigurieren sind, nicht zutreffend ist. 

Eine Überhöhung bei der Konfiguration der HAA entgegen der bauordnungsrechtlichen Mindestforderung widerspricht 
der Landeshaushaltsordnung (LHO) und ist somit unzulässig. 

Der Aufstellungsort der Zentralentechnik einer Hausalarmanlage (siehe dazu MLAR – Stand 2005, Abschnitt 5.2.2) 
muss mittels eines automatischen Brandmelders überwacht werden, wie in der DIN 14675 beschrieben. 
 

2 Es ist kein „Notfall- und Gefahren-Reaktions-System (NGRS)“ nach DIN VDE 0827 Teil 1 und 2 zu errichten. 

 
Stand 09/2019 
 
 

Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit 
 

§ 60 Bau Bln Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
 
§ 60 BauO Bln - Beteiligung der Bauaufsichtsbehörden durch die Straßenbehörden bei Wer-
beanlagen 
 
Die Tiefbauämter müssen im Rahmen Sondernutzungserlaubnis die BWA um Stellungnahme er-
suchen. Die Tiefbauämter sind noch nicht im eBG einbezogen. Das Stellungnahmeersuchen ist 
innerhalb des Bezirksamtes digital unabhängig vom eBG möglich. Zu den Stellen der Hauptver-
waltung müssen derzeit noch Papierunterlagen bzw. Scans gesandt werden.  
Zum Einvernehmen gemäß § 60 BauO Bln, s. auch TOP 2 der 89. ALS: 
 
Stand 01/2018 
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§ 60 BauO Bln - Fristenregelungen in § 60 S. 3 BauO Bln und § 11 BerlStrG 
 
Sowohl die Bauordnung für Berlin (BauO Bln) als auch das Berliner Straßengesetz (BerlStrG) se-
hen Fristen für die Beteiligung anderer Stellen vor. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Fris-
ten miteinander vereinbar sind. 
 
Die neue Regelung in § 60 Satz 1 BauO Bln sieht u. a. vor, dass Werbeanlagen, die einer Son-
dernutzungserlaubnis nach § 11 BerlStrG bedürfen, keiner zusätzlichen Baugenehmigung bedür-
fen. Die Sondernutzungserlaubnis des Straßen- und Grünflächenamtes (SGA) ist dann im Einver-
nehmen mit der Bauaufsichtsbehörde (Bau- und Wohnungsaufsichtsamt – BWA) zu erteilen, wel-
ches einen Monat nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen als erteilt gilt. Die Frist verlängert sich 
um einen Monat, wenn die Bauaufsichtsbehörde ihrerseits weitere Stellen, etwa das Stadtpla-
nungsamt, beteiligt, § 60 Satz 4 BauO Bln. 
Das Straßengesetz sieht in § 11 Abs. 2 vor, dass die Erlaubnis innerhalb eines Monats (maximal 2 
Monate) nach Eingang des vollständigen Antrags zu erteilen ist, wobei die Erlaubnis als widerruf-
lich erteilt gilt, wenn nicht innerhalb der Frist entschieden wird. 
Die Fristen scheinen nicht im Einklang zu stehen. 
Hierbei ist allerdings Folgendes zu berücksichtigen. Die SGA sind gehalten, die Sondernutzungs-
erlaubnis in der Regel zu erteilen, wenn überwiegende öffentliche Interessen der Sondernutzung 
nicht entgegenstehen oder ihnen durch Nebenbestimmungen zur Erlaubnis entsprochen werden 
kann. Die SGA müssen also alle öffentlichen Interessen, hierzu zählen auch das Planungsrecht 
sowie Gestaltungsverordnungen, abprüfen. Sie müssen deshalb die zuständigen Stellen selbstän-
dig beteiligen und dies entsprechend zügig, um Widerrufsverfahren zu vermeiden. 
Eine weitere Behördenbeteiligung durch die Bau- und Wohnungsaufsichtsämter ist damit entbehr-
lich, so dass die Fristverlängerung nach § 60 Satz 4 BauO Bln nicht in Anspruch genommen wer-
den muss. 
 
Hinweis: Handelt es sich um eine planungsrechtlich festgesetzte öffentliche Straße kann eine pla-
nungsrechtliche Befreiung erforderlich werden. 
 
Stand 89. ALS am 31.05.2017 
 
 

§ 61 BauO Bln Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 
 
§ 61 BauO Bln - Nutzungsänderung verfahrensfrei? 
 
Im Mischgebiet sollen Läden in Wohnungen umgenutzt werden. 
Die neue Formulierung gem. § 61 Abs. 2 Nr. 1 hebt darauf ab, dass die Änderung der Nutzung von 
Anlagen verfahrensfrei ist, wenn für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anfor-
derungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen, „…die in einem Genehmigungsver-
fahren nach §§ 63, 63a und 64 geprüft werden…“. 
In allen v.g. drei Verfahren wird die Stadtplanung bzgl. der planungsrechtlichen Zulässigkeit „betei-
ligt“. Es ist davon auszugehen, dass nahezu keine Nutzungsänderung verfahrensfrei ist, so kann 
z.B. auch bei Verlängerung der Geschäftszeit eine Nutzungsänderung vorliegen. Die Nutzungsän-
derung von Läden in Wohnungen kann Anforderungen an die barrierefreie Nutzung der zukünfti-
gen Wohnungen auslösen. 
 
Stand 89. ALS am 31.05.2017 
 
 

§ 62 BauO Bln Genehmigungsfreistellung 
 
§ 62 BauO Bln - Allgemeine Erläuterung 
 
Mit dem 4. Gesetz zur Änderung der BauO Bln erfolgen die erforderlichen Änderungen aufgrund 
der SEVESO-III-Richtlinie in der Genehmigungsfreistellung. 
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Die Änderungen wurden ohne Referentenentwurf und damit ohne Begründung vorgenommen, weil 
der Änderungsantrag aus der Mitte des Abgeordnetenhauses eingereicht wurde. Mit diesem Bei-
trag sollen die Hintergründe der Änderung erläutert werden. 
Nach Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass zwischen 
Betrieben, in denen mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird, und bestimmten schutzwürdigen 
Nutzungen (Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten sowie Erholungsgebie-
ten) angemessene Sicherheitsabstände gewahrt bleiben. Im Land Berlin wurden 2013 Gutachten 
für die Berechnung dieser Abstände für jeden Störfallbetrieb in Auftrag gegeben, sodass für die 
damals bestehenden Betriebe aus Gutachten der angemessene Sicherheitsabstand bekannt ist. 
Besteht für einen (neuen) Störfallbetrieb kein entsprechendes Gutachten, ist ein allgemeiner grö-
ßerer „Achtungsabstand“ zu wahren. 
 
Soweit die Wahrung angemessener Sicherheitsabstände nicht bereits im Rahmen einer Bauleit-
planung gewährleistet wurde (z. B. bei einer seit längerer Zeit gewachsenen vorhandenen Bebau-
ung), sind die erforderlichen Prüfungen nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(Urteil vom 15.09.2011, C-53/10) bei der Vorhabenzulassung durchzuführen. Daraus folgt, dass 
Vorhaben, die der Genehmigungsfreistellung unterliegen, einem Genehmigungsverfahren unter-
worfen werden müssen. Deshalb war § 62 anzupassen.  
 
Die Seveso-III-Richtlinie führt als schutzbedürftige Nutzungen Wohngebiete, öffentlich genutzte 
Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete und Hauptverkehrswege auf. Dabei handelt es sich typi-
scherweise um Vorhaben mit einer größeren Nutzungsintensität. Die größere Nutzungsintensität 
kann Auswirkungen auf den in Artikel 13 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Seveso-III-Richtlinie genann-
ten Schutzzweck haben, nicht das Risiko eines schweren Unfalls zu vergrößern oder die Folgen 
eines solchen Unfalls zu verschlimmern. Durch die Ansiedlung einzelner Personen ist regelmäßig 
nicht mit einer signifikanten Gefahrerhöhung zu rechnen, da ein Schutz dieser Personen durch die 
vorhandenen Möglichkeiten des Katstrophenschutzes (insbesondere Warnung und/oder Evakuie-
rung) gegeben ist. 
 
Der in der 312. Sitzung (18./19.05.2017) der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonfe-
renz beschlossene Entwurf einer zukünftigen Änderung der Musterbauordnung (MBO) sieht eine 
Schutzbedürftigkeit und damit einen Schwellenwert bei Ansiedlungen von mehr als 100 Personen 
vor. 
 
Da in Berlin die konkreten angemessenen Sicherheitsabstände bekannt sind und der für eine 
Nachverdichtung zur Verfügung stehende Raum knapp ist, wurden in der BauO Bln unter Beach-
tung des Sinn und Zwecks der Seveso-III-Richtlinie abweichend von dem Entwurf der MBO gerin-
gere Schwellenwerte festgesetzt: Schon ab einer Zahl von mehr als 50 Personen, die sich bei Ver-
wirklichung eines Bauvorhabens zusätzlich im konkret ermittelten angemessenen Sicherheitsab-
stand eines Betriebsbereichs befinden, ist zu befürchten, dass das Gefährdungspotential signifi-
kant ansteigt und daher auch zusätzliche Überlegungen zur Warnung und Evakuierung der be-
troffenen Personen erforderlich sind. Sind durch ein Vorhaben verschiedene schutzwürdige Nut-
zungen betroffen, wie dies im Folgenden näher umschrieben ist, werden die zusätzlich in den Si-
cherheitsabstand gelangenden Personen addiert, also z. B. im Falle eines Gebäudes mit 2.000 m2 
Wohnfläche (entspricht 40 Personen) und 20 zusätzlich hinzukommenden Besuchern in einem La-
den, auf 60 Personen. In diesem Fall ist der Schwellenwert überschritten. Eine Trennung in die 
verschiedenen Nutzungsarten und damit Unterschreitung der Schwellenwerte ist nicht möglich. 
 
 
§ 62 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie für Wohngebiete. 
 
Wohngebiete im Sinne der Richtlinie dürften nicht ausschließlich im Sinne der Gebietskategorien 
der Baunutzungsverordnung zu verstehen sein, da es sich insoweit nur um eine nationale Rege-
lung handelt. Vielmehr dürfte es um die Vorsorge gehen, dass die Folgen eines in einem Betriebs-
bereich stattfindenden Unfalls nicht durch die Neuansiedlung einer größeren Zahl von Menschen 
wesentlich verschärft werden. Abstrakt lassen sich Wohngebiete im Sinne der Richtlinie daher da-
hingehend definieren, dass es sich um Flächen handeln muss, die zumindest überwiegend dem 
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Wohnen dienen oder die in einer Weise genutzt werden, die unter Gesichtspunkten des Immissi-
ons- oder Störfallschutzes ähnlich wie das Wohnen eines besonderen Schutzes bedürfen. Daher 
ist die Errichtung einzelner Wohngebäude oder die Schaffung von Wohnraum durch Umbaumaß-
nahmen und Nutzungsänderungen dann wie ein Wohngebiet zu behandeln, wenn sie eine einem 
Wohngebiet vergleichbare Zunahme der Wohnnutzungsintensität ermöglicht. 
Im Ergebnis sollen unter Wohngebieten im Sinne der Seveso-III-Richtlinie Bauvorhaben verstan-
den werden, die der Errichtung von Wohnraum für mehr als 50 Personen dienen. Dabei sollen 
auch Baumaßnahmen erfasst werden, bei denen nicht nur Wohnraum, sondern zusätzlich auch 
Flächen für andere Nutzungen (z. B. Einzelhandel, Büroflächen) geschaffen werden, solange die 
Wohnfläche den Schwellenwert überschreitet. 
 
Maßgeblich ist das jeweilige Bauvorhaben, das im Einzelfall auch mehrere Gebäude umfassen 
kann, welche gemeinsam Gegenstand eines einheitlichen bauaufsichtlichen Verfahrens sind. Eine 
Hinzurechnung weiterer in der Nachbarschaft möglicher Wohnungsbaumaßnahmen oder im zeitli-
chen Zusammenhang bereits durchgeführter Wohnungsbaumaßnahmen erfolgt nicht. Soweit der-
artige Entwicklungen aufgrund der in der Nachbarschaft vorhandenen unbebauten Flächen mög-
lich sind, kann im Einzelfall eine Steuerung durch die Aufstellung oder Änderung von Bebauungs-
plänen nach § 1 Absatz 3 BauGB bauplanungsrechtlich erforderlich sein, wenn die Bebauung er-
möglicht werden soll. 
 
Da weder für Bauherren noch für Bauaufsichtsbehörden ausreichend vorhersehbar ist, in welcher 
Intensität Wohnungen genutzt werden, soll nicht auf die vorgesehene Zahl von Bewohnern, son-
dern auf die Brutto-Grundfläche der dem Wohnen dienenden Nutzungseinheiten abgestellt wer-
den, die regelmäßig ohnehin im Zusammenhang mit der Gebäudeplanung ermittelt wird. Werden 
einzelne Räume von Nutzungseinheiten auch anders genutzt, ist die auf die Nutzungseinheit ent-
fallende Brutto-Grundfläche gleichwohl vollständig zu berücksichtigen, wenn die Nutzungseinheit 
auch dem Wohnen dient. 
 
Gewählt wird ein Wert von insgesamt 2 500 m2 Brutto-Grundfläche, was einem Durchschnittswert 
von 50 m2 Fläche pro Person entspricht. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Umweltbundesamt 
für das Jahr 2014 eine durchschnittliche Wohnfläche von 46,5 m2 pro Person ermittelt hat. Im Jahr 
2000 lag der Wert noch bei 39,5 m2 Wohnfläche pro Person. Mit einem weiteren Ansteigen dürfte 
daher zu rechnen sein mit der Folge, dass ein Wert von 50 m2 Fläche pro Person angemessen ist. 
 
 
§ 62 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie für öffentlich ge-
nutzte Gebäude. 
 
Der Begriff der baulichen Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, entspricht dem Begriff in § 50 
Absatz 2. Aus den vorstehend bei der Nummer 1 genannten Gründen wird als Schwellenwert, ab 
dem ein öffentlich zugängliches Gebäude im Hinblick auf die Anforderungen der Seveso-III-
Richtlinie zu prüfen ist, eine Zahl von mehr als 50 Besuchern gewählt. Entsprechend dem Ziel der 
Richtlinie, die Öffentlichkeit vor Gefahren zu schützen, wird nicht auf die insgesamt in einem Ge-
bäude anwesenden Personen, sondern lediglich auf die Zahl der Besucher abgestellt. Bei Ände-
rungen und Nutzungsänderungen bestehender Gebäude kommt es darauf an, ob die mögliche 
Zahl der Besucher um mindestens 50 Personen steigt. 
 
Die Nummern 1 und 2 stellen lediglich sicher, dass für die darunter fallenden Nutzungen ein Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt wird, das auch die bauplanungsrechtliche Prüfung umfasst. Da 
Sonderbauten ohnehin einer Prüfung unterliegen ist insoweit keine besondere Regelung erforder-
lich. Die Genehmigungsfreistellung ist nur dann ausgeschlossen, wenn das Bauvorhaben inner-
halb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a 
BImSchG verwirklicht werden soll. Liegt für einen Störfallbetrieb (noch) kein Gutachten zur Ermitt-
lung des angemessenen Sicherheitsabstands vor, ist der Achtungsabstand nach den Bestimmun-
gen des Immissionsschutzrechts zu ermitteln (vgl. Nummer 3.1 des Leitfadens „Empfehlungen für 
Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen  
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Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG“ der Kommission für Anla-
gensicherheit). Es handelt sich dabei um einen Abstand um einen Betriebsbereich, bei dessen 
Einhaltung unabhängig von den Besonderheiten des Einzelfalls eine Gefahrerhöhung im Fall eines 
Unfalls nicht mehr zu erwarten ist. 
 
Da der Achtungsabstand regelmäßig nicht die Besonderheiten des jeweiligen Betriebsbereichs 
und seiner Umgebung wie Umgang mit gefährlichen Stoffen im Produktionsprozess, technische 
Maßnahmen zur Verminderung des Unfallrisikos oder zur weiteren Begrenzung möglicher Unfall-
folgen oder Möglichkeiten des Einsatzes von Hilfskräften berücksichtigt, ist er in den meisten Fäl-
len deutlich größer als der angemessene Sicherheitsabstand, in Einzelfällen kann aber auch der 
angemessene Sicherheitsanstand größer sein. 
 
Liegt ein Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands bzw. des Achtungsab-
stands, muss die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen einer nachvollziehenden Abwägung die Ge-
nehmigungsfähigkeit prüfen, vgl Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20.12.2012, Az. 4 C 11/11. 
Die Fachkommission Städtebau der Bauministerkonferenz hat am 18.04.2018 eine Arbeitshilfe zur 
Berücksichtigung des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie im baurechtlichen Genehmigungsverfahren in 
der Umgebung von Störfallbetrieben beschlossen, die als Orientierung herangezogen werden 
kann (s. auch RS Nr. 2/2019 Der Störfallschutz (Seveso-III-Richtlinie) im öffentlichen Baurecht; 
http://intranetstadtwohn.senstadt.verwalt-ber-
lin.de/org/abt_02/IIC/service/Documents/191014_RS%20Seveso%20III%20mit%20Anlage.pdf). 
 
Durch den Ausschluss der Genehmigungsfreistellung für betroffene Vorhaben unterliegen diese 
dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 unterliegen, um die von der europäi-
schen Rechtsprechung geforderte Prüfung vornehmen zu können.  
 
Stand 05/2018 
 
 
Wie ist im Genehmigungsfreistellungsverfahren zu verfahren, wenn Verstöße festgestellt 
werden, die der Verwirklichung eines Vorhabens entgegenstehen? 
 
Der Bauherr ist hinsichtlich der Nichteinhaltung des materiellen Rechts zu beraten, §§ 25, 28 
VwVfG. In der Regel wird er die Planung des Vorhabens so ändern, dass es mit dem materiellen 
Recht in Einklang steht. 
 
Sollte durch eine isolierte Abweichung der Verstoß behoben werden können, ist dies dem Bau-
herrn vor Ablauf der Monatsfrist des § 62 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln mitzuteilen. Erst nach erteilter 
Abweichung ist das Vorhaben freigegeben. Darüber ist der Bauherr auch zu informieren. Sollte 
durch Überleitung in das vereinfachte Verfahren eine entsprechende Prüfung und Genehmigung 
(ggf. mit Nachtrag/Nebenbestimmung) möglich sein, ist dieses Verfahren zu wählen und die 
Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens zu erklären, § 62 Abs. 2 Nr. 3 BauO 
Bln. 
 
Ist in diesem Sinne keine "Korrektur" möglich, können die Bauvorlagen dem Bauherrn zurückge-
sandt werden. Das Zurücksenden stellt allerdings keine Ablehnung oder sonstige Regelung mit 
Verwaltungsakt-Charakter dar. Will man sicherstellen, dass die Bauausführung unterbleibt, so ist 
gleichzeitig durch Bescheid die Bauausführung zu untersagen, § 62 Abs. 3 S. 2 BauO Bln. Es be-
steht auch die Möglichkeit, stattdessen nur den Hinweis zu geben, dass bei Ausführung des Vor-
habens eine Einstellung von Arbeiten gem. § 79 BauO Bln angeordnet werden müsste. (Der Bau-
beginn ist anzuzeigen, §§ 62 Abs. 5 i. V. m 72 Abs. 1 BauO Bln und ist bußgeldbewehrt, § 85 Abs. 
1 S. 1 Nr. 10 BauO Bln). Sollte für die Vorbereitung der Untersagung oder des Hinweises die Frist 
des § 62 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln nicht ausreichen, kann sie um einen weiteren Monat verlängert 
werden, § 62 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauO Bln. Der Bauherr kann gegen die Untersagung oder 
später gegen einen Baustopp rechtlich vorgehen. 
 
Stand 10/2018 
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§ 63b BauO Bln Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Gebäuden mit 
Wohnraum 
 
§ 63b BauO Bln Allgemeine Erläuterungen 

 
Das Genehmigungsverfahren nach § 63b BauO Bln wurde mit dem 4. Gesetz zur Änderung der 
BauO Bln aus der Mitte des Abgeordnetenhauses eingebracht und nicht begründet. Die nachfol-
genden Erläuterungen sollen daher das Verständnis und die Zusammenhänge der Gesetzestexte 
untereinander erleichtern. 
 
 
§ 63b BauO Bln regelt das Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Gebäuden mit Wohn-
raum. Die Genehmigungspflicht selbst wurde in § 59 Absatz 1 BauO Bln aufgenommen.  
Bis zum Inkrafttreten der Bauordnung für Berlin im Jahr 2005, bedurfte der Abbruch baulicher An-
lagen einer Baugenehmigung (§ 55 alt BauO Bln 1997). Diese Regelung wurde mit der Änderung 
2005 abgeschafft und ein Anzeigeverfahren (§ 62 Absatz 3 alt BauO Bln 2005) als für ausreichend 
erachtet. Begründet wurde die Abschaffung u.a. mit dem Umstand, dass keine bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen an das „Ob“ der Beseitigung einer Anlage ersichtlich seien, die in einem 
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen wäre.  
 
Seit 2013 unterliegt die Beseitigung von Wohnraum nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz 
(§ 1 Absatz 1; § 3 ZwVbG) einer Genehmigungspflicht, der aber oftmals nicht nachgekommen 
wird, sodass die für die Zweckentfremdung zuständige Stelle keine Kenntnis von der Beseitigung 
erhält. In den letzten Jahren ging in Berlin immer mehr besonders preisgünstiger Wohnraum durch 
die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum verloren.  
 
Durch die Einführung einer entsprechenden Genehmigungspflicht in der Bauordnung soll vermehrt 
eine Berücksichtigung der Genehmigungspflicht bei der Beseitigung von Gebäuden mit Wohnräu-
men sichergestellt werden. Die Einführung eines Genehmigungsverfahrens nach § 63b Satz 1 Nr. 
1 unterstellt die Einhaltung der Vorschriften über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-
raum einer bauaufsichtlichen Prüfung, sodass die Bauaufsichtsbehörde die Stellungnahme der für 
das Verbot der Zweckentfremdung zuständigen Stelle anfordert.  
Ist nach § 3 Absatz 1 ZwVbG die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum nur bei Schaffung von 
Ersatzwohnraum zulässig, ist die Genehmigung erst zu erteilen, wenn eine Baugenehmigung für 
das Gebäude mit Ersatzwohnraum vorliegt, § 63b Satz 2 BauO Bln. 
Nach § 62 Absatz 1 Satz 2 BauO Bln gilt die Genehmigungsfreistellung nicht für die Schaffung von 
Ersatzwohnraum nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und unterliegt damit immer einem 
Genehmigungsverfahren. 
 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung bedeutet zwar nicht, dass der genehmigte Ersatzwohnraum 
auch tatsächlich errichtet wird, da es keine Baupflicht aufgrund der Baugenehmigung gibt. 
 
Darüber hinaus ist aber auch weiterhin die Beseitigung von Gebäuden ohne Wohnraum 
nach § 61 Absatz 3 BauO Bln verfahrensfrei oder anzeigepflichtig. 
Nach § 61 Absatz 3 Satz 1 BauO Bln ist die Beseitigung von verfahrensfrei errichteten Gebäuden 
(nach § 61 Absatz 1 BauO Bln) und von freistehenden Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 ver-
fahrensfrei, im Übrigen unterliegt die Beseitigung von Gebäuden auch weiterhin einer Anzeige-
pflicht, § 61 Absatz 3 Satz 2 BauO Bln.  
§ 61 Absatz 3 Satz 3 BauO Bln stellt klar, dass diese Regelungen nicht für die Beseitigung von 
Gebäuden mit Wohnraum gelten. 
 
Stand 05/2018 
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§ 63b BauO Bln Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum 
 
Verfahrensablauf: 
 
Die Einführung eines Genehmigungsverfahrens nach § 63b Satz 1 Nr.1 BauO Bln unterstellt die 
Einhaltung der Vorschriften über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum einer bauauf-
sichtlichen Prüfung, sodass die Bauaufsichtsbehörde auch hier die Stellungnahme der für das Ver-
bot der Zweckentfremdung zuständigen Stelle anfordert. 
 
Im Genehmigungsverfahren nach § 63b BauO Bln holt die Bauaufsichtsbehörde, wenn der Antrag 
vollständig ist, unverzüglich die Stellungnahme der für das Verbot der Zweckentfremdung zustän-
digen Stelle ein, § 69 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BauO Bln. Äußert sich die für das Verbot der 
Zweckentfremdung zuständigen Stelle nicht innerhalb eines Monats, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde davon ausgehen, dass das Zweckentfremdungsrecht nicht durch den Bauantrag berührt 
wird, § 69 Absatz 2 Satz 4 BauO Bln.  
 
Ist zum Zeitpunkt der Beteiligung der für das Verbot der Zweckentfremdung zuständigen Stelle 
eine Stellungnahme noch nicht möglich, weil zusätzliche Unterlagen oder Angaben zur Beurteilung 
erforderlich sind, sollte sie dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich mitteilen, da ab Mitteilung 
bis zum Eingang der nachgeforderten Unterlagen und Angaben die Fristen der Beteiligung im Bau-
genehmigungsverfahren unterbrochen werden, § 69 Absatz 2 Satz 6 BauO Bln. 
  
Hat die für das Verbot der Zweckentfremdung zuständige Stelle alle erforderlichen Unterlagen und 
Angaben, teilt sie dies der Bauaufsichtsbehörde mit und die Fristen der Beteiligung im Baugeneh-
migungsverfahren laufen weiter. Bei unverzüglicher Unterbrechung der Monatsfrist sollte es der für 
das Verbot der Zweckentfremdung zuständigen Stelle dann nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen 
und Angaben möglich sein, innerhalb der Restlaufzeit der Monatsfrist die erforderliche Stellung-
nahme abzugeben. 
  
Die Bauherrin oder der Bauherr sollten frühzeitig im Verfahren darauf hingewiesen werden, den 
erforderlichen Antrag auf Zweckentfremdung unverzüglich bei der für das Verbot der Zweckent-
fremdung zuständigen Stelle zu stellen. 
Kommt die für das Verbot der Zweckentfremdung zuständige Stelle zu dem Ergebnis, dass vorran-
gige öffentliche Interessen oder schutzwürdige private Interessen das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen (z.B. kann es sich bei dem Gebäude um nicht 
mehr erhaltungswürdigen Wohnraum handeln), ist die Genehmigung für die Beseitigung des Ge-
bäudes mit Wohnraum zu erteilen. 
 
Ist nach dem ZwVbG die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum nur bei Schaffung von Ersatz-
wohnraum zulässig, ist die Genehmigung für die Beseitigung des Gebäudes mit Wohnraum erst zu 
erteilen, wenn eine Baugenehmigung für das Gebäude mit Ersatzwohnraum vorliegt, § 63b Satz 2 
BauO Bln.  
 
 
  



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 56 von 96 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beseitigung von Gebäuden mit 

Wohnraum 

Bauherr stellt bei 

Genehmigungsfähig 
nach ZwVbG ohne 
Schaffung Ersatz-

wohnraum 

Auswertung der Stellung-
nahme (Genehmigungsfä-

higkeit nach ZwVbG)  

Nicht Genehmi-
gungsfähig nach 

ZwVbG 

Genehmigungsfähig 
nach ZwVbG mit 
Schaffung Ersatz-

wohnraum 

Keine Geneh-
migung für 
die Beseiti-

gung 

Baugenehmigung §§ 
63 / 64 BauO Bln für 

Ersatzwohnraum 

Bauantrag Ersatzwohn-
raum (Ganzes Ge-

bäude oder Wohnun-
gen) §§ 63 / 64 BauO 

Bln 

Genehmigung 
für die Beseiti-

gung 

Genehmigung für 

die Beseitigung 

Bauaufsichtsbehörde: 
Antrag auf Beseitigung  

von Gebäuden mit                  
Wohnraum § 63b BauO 

Bln 

ZwVb - Stelle 
Genehmigungsantrag nach 

§ 3 ZwVbG 

Genehmigung der Zweckent-
fremdung, eventuell unter Be-
dingung / Auflage Schaffung 

Ersatzwohnraum 

Beteiligung, § 69 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 BauO Bln 

Stellungnahme innerhalb eines Monats, 
Unterbrechung der Frist bis Eingang aller erforderlicher 

Unterlagen und Angaben, § 69 Abs 2 Satz 4 und 6 BauO Bln 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 57 von 96 
 

 

Ein Formular für das Genehmigungsverfahren nach § 63b BauO Bln für die Beseitigung von Ge-
bäuden mit Wohnraum gibt es noch nicht, deshalb ist ein Antrag ohne Formular ausreichend. Der 
Antrag ist zusammen mit  

 aktueller Flurkarte inkl. Markierung des/der zu beseitigenden Gebäudes/Gebäude mit 
Wohnraum 

 Angabe der Anzahl der zu beseitigenden Wohnungen und  

 Angabe der Anzahl der bei Antragstellung noch bewohnten Wohnungen, 

 Erhebungsbogen für Bauabgang des Amtes für Statistik, 

 Grundriss/en mit Kennzeichnung / Markierung der einzelnen Wohnungen, 

 positiver Stellungnahme bzw. dem Bescheid der für das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum zuständigen Stelle, 

 der Baugenehmigung für Ersatzwohnraum  
an das Stadtentwicklungsamt des zuständigen Bezirkes, Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht 
zu richten. 
Für diese Amtshandlung ist noch kein Gebührentatbestand bestimmt. Deshalb ist übergangsweise 
eine Gebühr nach § 8 GebG von 5 bis 5.000 Euro festzusetzen. In diesem Übergangszeitraum 
wird eine pauschale Gebühr in Höhe von 500,00 Euro für angemessen erachtet. 
Bei nicht freistehenden Gebäuden ist vor Ausführung § 61 Abs. 3 Satz 4 BauO Bln zu beachten. 
Im eBG ist der neue Vorgangstyp 1142 gemäß § 63b BauO Bln eingepflegt worden. 
 
Stand 07/2018, aktualisiert 10/2018 
 
 

§ 64 BauO Bln Baugenehmigungsverfahren 
 
§ 64 BauO Bln - Erteilung einer Nachtrags- bzw. Änderungsbaugenehmigung zur Bauge-
nehmigung zulässig? 
 
Die Nachtrags- bzw. Änderungsgenehmigung war und ist nicht in der BauO Bln geregelt. Sie ist 
aber allgemein anerkannt als Ergänzung der ursprünglichen Baugenehmigung mit der Folge, dass 
das Gesamtvorhaben nur dann ausgeführt werden darf, wenn im Zeitpunkt des Beginns der Bau-
arbeiten beide Genehmigungen noch gültig sind (vgl. Wilke/Knuth/Dageförde/Meyer, Bauordnung 
für Berlin, 5. A., 1999, § 62, 5). Durch das Inkrafttreten der neuen BauO Bln hat sich hieran nichts 
geändert. 
 
Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt, Stand 04/2012 
 
 

§ 66 BauO Bln Bautechnische Nachweise 
 
§ 66 BauO Bln - Auslegung zu § 66 BauO Bln und § 3 Abs. 1 Nr. 6 und § 12 Abs. 2 BauVerfV 
Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an die Energieeinsparung 
 
Seit dem 1. Januar 2017 sind die Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen an die Ener-
gieeinsparung ein bautechnischer Nachweis im Sinne des § 66 Absatz 1 BauO Bln. Auf Grundlage 
von § 3 Abs. 1 Nr. 6 und § 16 Abs. 6 Bauverfahrensverordnung (BauVerfV) vom 15. November 
2017 sind diese Nachweise als Bauvorlage, soweit erforderlich, vor Baubeginn zu erstellen und der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
Als bautechnischer Nachweis im Sinne von § 66 Abs. 1 BauO Bln gelten:  
a. bei Neuerrichtungen die rechnerische Gesamtenergiebilanz auf Grundlage der Berechnungen 

über die Einhaltung der Anforderungen an den Primärenergiebedarf, den baulichen Wärme-
schutz und den sommerlichen Wärmeschutz von Wohn- und Nichtwohngebäuden nach §§ 3 
und 4 der Energieeinsparverordnung (EnEV). 

b. im Bestand wahlweise der Bauteilnachweis (§ 9 Absatz 1 Satz 1 EnEV) oder der Nachweis 
über die Gesamtenergiebilanz (wie a. in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV). 

Die Nachweisführung ist formlos. 
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Als Bauvorlage im Sinne des § 12 Abs. 2 BauVerfV genügt  
- für den Nachweis über die Gesamtenergiebilanz die Zusammenfassung der Bilanzierung per 

Ausdruck (oder einer Kopie davon) aus der verwendeten EnEV-Berechnungssoftware; 
- für den Bauteilnachweis eine (Kopie der) Gegenüberstellung der geplanten Soll- und Ist-Werte 

der betroffenen Bauteile. 
 
Bitte beachten Sie: 
 

! Nicht jede, nach dem Bauordnungsrecht bauvorlagenpflichtige, Baumaßnahme zieht automa-
tisch Pflichten nach der EnEV nach sich: z.B. stellt die EnEV grundsätzlich KEINE 
ANFORDERUNGEN an eine Umnutzung von bereits beheizten oder gekühlten Gebäuden, 
WENN NICHT (freiwillig) Änderungen an der Gebäudehülle oder Anlagentechnik vorgenommen 
werden. Umgekehrt löst nicht jede EnEV-relevante Baumaßnahme ein bauvorlagenpflichtiges 
Verfahren aus.  

! Die Bauordnung für Berlin (BauO Bln) sieht KEINE PRÜFUNG der Nachweise über die Einhal-
tung der Anforderungen an die Energieeinsparung vor!  

! Die Prüfung von Nachweisen über die Einhaltung der Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung ergibt sich ausschließlich aus § 1 Absatz 1 Nr. 1 der EnEV-Durchführungsverordnung Ber-
lin (EnEV-DV Bln). Die Vorlage von Bescheinigungen über Prüfungen im Sinne der EnEV-DV 
Bln kann somit auch weiterhin nur auf Grundlage von § 4 EnEV-DV Bln verlangt werden.“ 

 
Stand 01/2018 
 
 
§ 66 BauO Bln - Werden Abweichungen im Brandschutzbericht benannt? 
 
Nimmt der Aufsteller eines Brandschutznachweises Abweichungen von materiellen Brandschutz-
regelungen gemäß § 67 BauO Bln in Anspruch, führt er diese im Brandschutznachweis auf und 
begründet deren Zulässigkeit. Der Prüfingenieur für Brandschutz beurteilt dies im Rahmen der 
bauaufsichtlichen Prüfung des Brandschutznachweises. Die Nennung dieser Abweichungen im 
Prüfbericht ist nicht erforderlich.  
 
Stand 01/2018 
 
 
§ 66 BauO Bln - Bautechnische Nachweise in Verbindung mit § 9 BauPrüfV - Gleichwertig-
keit von Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen anderer Länder 
 
Prüfingenieure und Prüfsachverständige anderer Länder dürfen auch in Berlin prüfend tätig wer-
den, sofern ihre Anerkennung gleichwertig ist, d.h. ihre Anerkennung erfolgte entsprechend der 
Regelungen der Muster-Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen. Die aner-
kannten Prüfingenieure und Prüfsachverständigen sind den jeweiligen Landeslisten zu entneh-
men; im Zweifelsfall muss die Anerkennungsurkunde oder der Anerkennungsbescheid vorgelegt 
werden. In einigen Ländern gibt es keine Prüfingenieure, sondern Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit oder Brandschutz, die dann in Berlin als Prüfingenieure tätig werden. In Regel ist davon 
ausgehen, dass alle Anerkennungen gleichwertig sind - mit Ausnahme des Fachbereichs Brand-
schutz. 
 
Gleichwertigkeit nach Fachbereichen: 
 
• Standsicherheit: Von allen Ländern anerkannte Prüfingenieure und Prüfsachverständige für 

Standsicherheit in der jeweiligen Fachrichtung sind gleichwertig. 
• Brandschutz: Von folgenden Ländern anerkannte Prüfingenieure und Prüfsachverständige 

für Brandschutz sind gleichwertig: Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Saarland, Bremen, Bayern und 
Rheinland-Pfalz. 
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• Technische Anlagen: Von allen Ländern anerkannte Prüfsachverständige für die Prüfung 
technischer Anlagen in der jeweiligen Fachrichtung sind gleichwertig. 

• Erd- und Grundbau: Von allen Ländern anerkannte Prüfsachverständige für Erd- und 
Grundbau sind gleichwertig. 

 
Auch Personen aus den EU-Mitgliedstaaten dürfen in Berlin prüfend tätig werden. Sie sind nicht 
verpflichtet, sich förmlich anerkennen zu lassen. In den Fachbereichen Standsicherheit und Brand-
schutz werden sie als Prüfingenieure, in den anderen Fachbereichen als Prüfsachverständige tä-
tig. Bevor sie das erste Mal tätig werden, müssen sie dies jedoch der Anerkennungsbehörde in 
dem jeweiligen Land anzeigen und erhalten je nachdem eine Bestätigung oder eine Bescheini-
gung über ihre Prüfberechtigung. Anhand dieses Dokumentes kann überprüft werden, ob ein Tä-
tigwerden als Prüfingenieur oder Prüfsachverständiger in Berlin rechtmäßig ist. 
 
Ersetzt 2 Beiträge der EHB bis 12/2016, S. 259 und S. 260, Stand 12/2021 
 
 

§ 68 BauO Bln Bauantrag, Bauvorlagen 
 
§ 68 BauO Bln - Plausibilitätsprüfung von Lageplänen der ÖbVI durch die Bauaufsicht 
 
Bauaufsichtsbehörden sind nicht gehalten, Lagepläne einschließlich der Nutzungsberechnung, die 
ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur einreicht, zu überprüfen. Gibt es jedoch Anhalts-
punkte dafür, dass ein Lageplan oder die Berechnung fehlerhaft ist, z. B. weil die Einzeichnung 
von Abstandsflächen nicht nachvollziehbar ist oder weil Nachbarn die Bemessung der Geschoss-
flächen anzweifeln, muss eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Diese kann sich nicht 
darauf beschränken, den Vermessungsingenieur um Stellungnahme zu bitten, sondern muss eine 
eigene Prüfung beinhalten. Gegebenenfalls ist der Lageplan bzw. die zugehörige Nutzungsberech-
nung zu korrigieren. 
 
Stand 89. ALS am 31.05.2017 
 
 
§ 68 BauO Bln - Bautechnische Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sind 
wieder Bauvorlagen  
 
Auf Grund der Ermächtigungsgrundlage gem. § 86 Abs. 3 BauO Bln werden entsprechend der 
Musterbauvorlagenverordnung mit der Neufassung gem. § 3 Abs. 1 BauVerfV (Vorzulegende Bau-
vorlagen) bei baulichen Anlagen 
-  der Nachweis der Standsicherheit gemäß § 10, soweit er bauaufsichtlich geprüft wird, andern-

falls die Erklärung der Tragwerksplanerin oder des Tragwerkplaners nach Maßgabe des Krite-
rienkataloges der Anlage 1. (Nr. 4.) 

-  der Nachweis des Brandschutzes gemäß § 11, soweit er bauaufsichtlich geprüft wird und nicht 
bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist (Nr. 5.) 

auch in Berlin (wieder) zu Bauvorlagen. 
 
Die Vorlage der entsprechenden bautechnischen Nachweise ist in der Neufassung der BauVerfV 
differenziert geregelt. Die Vorlage soll digital erfolgen und so auch in der eAkte des eBG abgelegt 
werden, damit entfällt das Problem der Lagerkapazitäten. 
Die jeweilige Fassung der bautechnischen Nachweise muss Gegenstand der Prüfung gewesen 
sein. 
 
Stand 90. ALS TOP 7 am 06.09.2017, aktualisiert 01/2018 
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§ 69 BauO Bln Behandlung des Bauantrages 
 
§ 69 BauO Bln - Bezirkliche Behindertenbeauftragte sind keine sonstige Stelle im Sinne von 
§ 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauO Bln  
 
Die bezirklichen Behindertenbeauftragten fordern z.T. bei ausgewählten Anträgen auf Abweichun-
gen von den Vorschriften nach § 50 BauO Bln beteiligt zu werden. Dies sei in vielen anderen Be-
zirksämtern üblich. Sie haben dabei erhebliche politische Unterstützung. 
Ist die Behindertenbeauftrage als sonstige Stelle im Sinne von § 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauO Bln 
anzusehen (greift über § 67 Abs. 2 Satz 3 auch bei Abweichungsanträgen? Gilt somit auch die 
Monatsfrist zur Rückäußerung, bis zu deren Ablauf davon ausgehen ist, dass ihre Belange nicht 
berührt sind? Nimmt sie im Sinne dieser Vorschrift überhaupt öffentliche Belange wahr?) 
Antwort: 
Bei allen Projekten, die der Bezirk plant oder realisiert, sind die Bezirksbeauftragten gemäß § 7 
Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) aufgefordert, in engem Zusammenwirken mit den örtli-
chen Organisationen darauf zu achten, dass die Belange von Menschen mit Behinderung berück-
sichtigt werden. 
Die Einbindung der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung ist nicht Gegenstand des 
bauaufsichtlichen Verfahrens. Es handelt es sich nicht um eine „Beteiligung“ nach § 69 Abs. 2 
Satz1 Nr. 2 BauO Bln. 
 
Stand 90. ALS TOP 7 am 06.09.2017 
 
 
Bauvorhaben in der Nähe von Naturschutzgebieten 
 
Anlässlich eines Einzelfalles war die Frage zu klären, ob eine Beteiligung der Naturschutzbehörde 
im Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist, wenn ein Vorhaben in der Nähe eines Naturschutz-
gebietes liegt. Der Leitfaden Baunebenrecht trifft hierzu keine Aussage. 
 
§ 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG sieht vor, dass „Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Absatz 1 
und 4 des Baugesetzbuches und über die Errichtung von baulichen Anlagen nach § 34 des Bau-
gesetzbuches (…) im Benehmen mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Be-
hörden (ergehen).“ 
 
Im Bereich von Naturschutzgebieten muss also iSd vorgenannten Vorschrift im Benehmen mit 
UmNat entschieden werden.  
Dies gilt nicht nur für Vorhaben innerhalb des jeweiligen Naturschutzgebietes, sondern auch für 
Vorhaben in der Nähe dieser Gebiete, da Auswirkungen zu berücksichtigen sind. Deshalb ist u. U. 
eine Beteiligung notwendig. Zur Klärung des Beteiligungserfordernisses kann UmNat nach Ein-
gang der Bauvorlagen unter Zusendung eines Lageplans gefragt werden, ob eine Beteiligung not-
wendig ist. Je nach Antwort ist ein Stellungnahmeerfordernis gegeben oder nicht. 
 
Benehmen bedeutet – anders als das Einvernehmen – eine Beteiligung ohne bindende Wirkung, 
vgl. zum Benehmen im Fall von § 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AEG 1994: 
„…Das Benehmen gem. AEG 1994 § 18 Abs. 2 S 1 Nr. 2 ist der Sache nach eine Form der Behör-
denanhörung wie nach VwVfG § 73 Abs. 2 zur Wahrung der Sachzuständigkeiten mitbeteiligter 
Stellen, damit die von ihnen geltend gemachten öffentlichen Belange bei der notwendigen Planab-
wägung berücksichtigt werden können. Das Benehmen bezieht sich nicht nur auf die Entschei-
dungsform (Plangenehmigung an Stelle einer Planfeststellung), sondern auch auf das Vorhaben 
als solches. Benehmen bedeutet Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist 
vor der Entscheidung. Eine Bindung an die Stellungnahme tritt dadurch nicht ein. Welche Bedeu-
tung sie hat, hängt von der Rechtsqualität der geltend gemachten Belange ab, insbesondere da-
von, ob hinter ihnen zwingende Gebote oder Verbote des materiellen Rechts oder bloße Optimie-
rungsgebote stehen. Das Benehmen muss im Zeitpunkt der Plangenehmigung vorliegen. Regel-
mäßig reicht dazu eine schriftliche Stellungnahme aus...“ 
 
Stand 95. ALS TOP 3 am 12.12.2018 
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§ 69 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln - Fristberechnung für die Entscheidung der Bauaufsichtsbe-
hörde im Genehmigungsverfahren 
 
Im Baugenehmigungsverfahren entscheidet die Bauaufsichtsbehörde "über den Bauantrag inner-
halb einer Frist von einem Monat. Die Frist beginnt, sobald alle für die Entscheidung notwendigen 
Stellungnahmen und Nachweise vorliegen (...)", § 69 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln (bis zum 31.12.2016 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln). 
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Urteil vom 21.11.2018 (Az.: 19 K 623.17, juris) entschieden, 
dass für die Fristberechnung die Entscheidungsreife maßgeblich ist: "Die Entscheidungsfrist der 
Bauaufsichtsbehörde aus § 70 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln 2006 beginnt, sobald die Sache entschei-
dungsreif ist. Im Falle einer Versagungsentscheidung ist das in dem Zeitpunkt der Fall, in dem die 
erste eingeholte Stellungnahme negativ ausfällt und die Bauaufsichtsbehörde nicht zu erkennen 
gibt, dass sie dieser Stellungnahme nicht zu folgen gedenkt" (Leitsatz nach juris). Liegt also für ein 
Vorhaben die negative Stellungnahme des Stadtplanungsamts vor und ist diese für die Bauauf-
sichtsbehörde bindend, muss nicht auf weitere Stellungnahmen (im streitigen Fall: Deutsche Bahn 
AG) gewartet werden. 
 
"Die Genehmigungsfiktion ist hier jedoch eingetreten, weil der Bauaufsicht im Anschluss an deren 
Übernahme der Sache eine abschließende Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Vorha-
bens aufgrund des Eingangs der Stellungnahme des Stadtplanungsamtes am 21. Februar 2017 
möglich war, die Versagungsentscheidung der Klägerin aber erst am 28. April 2018 bekannt ge-
macht wurde. Die - offenbar bis heute nicht beim Bezirksamt eingegangene - Stellungnahme der 
Deutschen Bahn AG war zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nach der Be-
wertung der Bauaufsicht nicht (mehr) erforderlich. Das Verwaltungsverfahren war aus der Sicht 
der Behörde ohne diese „entscheidungsreif“ und auf die Sicht der Behörde kommt es an", VG Ber-
lin, aaO, juris Rn. 23. Maßgeblich sei also die subjektive Sicht der Behörde: Sobald die Frage der 
Genehmigungsfähigkeit aus deren Sicht geklärt sei, müsse entschieden werden und beginne die 
Frist für die Genehmigungsfiktion zu laufen. Es sei nicht zulässig, weitere Stellungnahmen einzu-
fordern oder deren Eingang abzuwarten, da diese nicht mehr notwendig wären, VG Berlin, aaO, 
juris Rn. 24. 
 
Die Ausführungen des Gerichts zum Fall eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens sind 
auch auf das reguläre Baugenehmigungsverfahren übertragbar: Sobald aufgrund einer negativen, 
bindenden Stellungnahme eine Versagung zu erteilen ist, beginnt die Frist für die Erteilung der 
Versagung der Bauaufsichtsbehörde zu laufen. Eine Genehmigungsfiktion kann aber nicht eintre-
ten. 
 
Stand 04/2019 
 
 
§ 9 FStrG – Zuständigkeit des Fernstraßen-Bundesamtes 
 
Das Fernstraßen-Bundesamt hat mit Schreiben vom 10.12.2020 darauf hingewiesen, dass sich 
zum 01.01.2021 die anbaurechtlichen Zuständigkeiten an den in Bundesverwaltung stehenden 
Bundesfernstraßen geändert haben. Dies hat zur Folge, dass für 
 
- Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Abs. 8 Satz 1 FStrG, 
- Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 FStrG und 
- Zustimmungen gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 FStrG in Baugenehmigungsverfahren 
 
auf den Bundesautobahnen und den außerhalb der Ortsdurchfahrt gelegenen Abschnitten der 
Bundesstraßen in Berlin das Fernstraßen-Bundesamt zuständig ist.  
 

Fernstraßen - Bundesamt  
Referat S1 - Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht 
Friedrich-Ebert-Straße 72-78 
04109 Leipzig 
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Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-  und Klimaschutz - Abteilung Tiefbau 
wünscht beteiligt zu werden, muss aber aus Gründen des Datenschutzes näher begründen, wel-
che gesetzlichen Aufgaben sie dabei erfüllt. 
 
ALS TOP 105.10 am 08.12.2021, Stand 06/2022 
 
 

§ 70 BauO Bln Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit 
 
§ 70 BauO Bln - Ist eine Beteiligung der Nachbarn im Sinne § 70 BauO Bln auch möglich 
wenn keine Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen zugelassen/erteilt werden? 
 
Die neue Bauordnung sieht in § 70 eine besondere Art der Nachbarbeteiligung für die Fälle vor, in 
denen für ein Vorhaben Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen erteilt werden sollen. 
Außerhalb dieses Anwendungsbereichs, also z. B. bei schwierigen Einfügensbeurteilungen, ist 
nach wie vor eine Nachbarbeteiligung nach §§ 13, 28 VwVfG möglich. 
 
Stand 01/2018 
 
 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln - Ist nur der, die nachbarschützenden Belange betreffende Be-
scheid (Abweichung von Abstandsfläche + Baugenehmigung) zuzustellen, oder alle für das 
beantragte Bauvorhaben erteilten Bescheide, auch wenn sie mit dem nachbarschützenden 
Belang nichts zu tun haben (z.B. Befreiungen von GFZ, GRZ, zulässige Bebauungstiefe)? 
 
Es wird empfohlen, alle Bescheide zustellen, weil es dem besseren Verständnis dient und um 
Rückfragen vorzubeugen. 
 
Stand 01/2018 
 
 
§ 70 BauO Bln Immissionsschutzrechtliche Belange im Rahmen der Störfall- bzw. Seveso-II-
Richtlinie 
 
(Umwelt - Richtlinie 96/82/EG - Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährli-
chen Stoffen - Verhütung - Angemessener Abstand zwischen öffentlich genutzten Gebieten und 
Betrieben, in denen große Mengen gefährlicher Stoffe vorhanden sind) 
Die in den „EHB bis 2016“ unter § 70… enthaltene Handreichung aus dem Jahr 2012 muss nach 
Inkrafttreten des 4. Änderungsgesetzes zur BauO Bln am 20. April 2018 und der Neufassung der 
Arbeitshilfe der Fachkommission Städtebau vom 18. April 2018 überarbeitet werden, da nunmehr 
Schwellenwerte eingeführt worden sind. In der Übergangszeit ist die Arbeitshilfe unter Berücksich-
tigung der neu gefassten BauO Bln anzuwenden (s. auch RS Nr. 2/2019 Der Störfallschutz (Se-
veso-III-Richtlinie) im öffentlichen Baurecht; http://intranetstadtwohn.senstadt.verwalt-ber-
lin.de/org/abt_02/IIC/service/Documents/191014_RS%20Seveso%20III%20mit%20Anlage.pdf). 
 
Stand 05/2018 
 
 
§ 70 BauO Bln Allgemeine Information 
 
§ 70 wird insgesamt mit folgendem Aufbau neu strukturiert, um die einzelnen Schritte der Nach-
bar- und Öffentlichkeitsbeteiligung klarer herauszustellen: 
 

 Absatz 1 regelt die Erforderlichkeit der Nachbarbeteiligung, 

 Absatz 2 bestimmt, dass die Nachbarbeteiligung bei Zustimmung der Nachbarn entfällt, 

 Absatz 3 bestimmt, wann eine Öffentlichkeitsbeteiligung möglich oder erforderlich ist,  

 Absatz 4 enthält die Inhalte der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung, 
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 Absatz 5 regelt die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung, insbesondere die Folgen einer 
verspätet erhobenen Einwendung, 

 Absatz 6 regelt die Bekanntgabe der Entscheidung durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Die Nennung der Öffentlichkeit in der Überschrift soll verdeutlichen, dass eine Beteiligung nicht auf 
die Nachbarn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 beschränkt ist. 
 
Absatz 1 entspricht unverändert der bisherigen Regelung.  
Satz 1 benennt, wann eine Nachbarbeteiligung erforderlich ist. 
Nach Satz 2 haben die Nachbarn ihre Einwendungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde vorzubringen. 
Satz 3 enthält eine Präklusionsregelung, wonach die benachrichtigten Nachbarn mit allen nicht 
rechtzeitig geltend gemachten öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen werden. 
 
Absatz 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 2 und benennt die Voraussetzungen, wann 
eine Benachrichtigung an die Nachbarn entfallen kann. 
Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3 Satz 1 und zählt auf, was den Nachbarn zuzustellen ist, 
wenn diese dem Bauvorhaben nicht im Sinne von Satz 1 zugestimmt haben.  
 
Absatz 3 Satz 1 regelt entsprechend dem bisherigen Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1, dass bei be-
stimmten baulichen Anlagen statt einer Einzelbeteiligung der Nachbarn eine öffentliche Bekannt-
machung möglich ist. Das kommt insbesondere in Betracht, wenn der Kreis der betroffenen Nach-
barn zu groß oder nicht hinreichend klar abgrenzbar ist. Ergänzend zur bisherigen Regelung wird 
statt einer Bekanntmachung in örtlichen Tageszeitungen auch eine Bekanntmachung im Internet 
ermöglicht. Das entspricht der Regelung der § 10 Absatz 3, § 23 Absatz 2 BImSchG für das im-
missionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. 
 
Absatz 3 Satz 2 bestimmt zur Umsetzung des Artikels 15 der Seveso-III-Richtlinie, dass für 
Schutzobjekte zwingend eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung ist allerdings entbehrlich, wenn die Baugenehmigung aus anderen Gründen abgelehnt wer-
den soll. 
Die Schutzobjekte in Nummer 1 und 2 sind die in § 62 Absatz 1 Satz 3 aufgeführten Bauvorha-
ben. Auf die Begründung zu § 62 wird verwiesen. 
Zusätzlich enthält Nummer 3 weitere Schutzobjekte, für die eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorge-
schrieben werden soll. Das ist erforderlich, da Artikel 13 Seveso-III-Richtlinie nicht abschließend 
beschreibt, welche Nutzungen schutzbedürftig sein können bzw. was unter öffentlich genutzten 
Gebäuden und Gebieten sowie unter Erholungsgebieten zu verstehen ist. Die Konkretisierung hat 
unter Berücksichtigung des Schutzziels zu erfolgen, dass das Risiko eines schweren Unfalls nicht 
vergrößert oder die Folgen eines solchen Unfalls nicht verschlimmert werden sollen. Daher sind 
nicht nur Nutzungen mit einem umfangreichen Besucherverkehr zu betrachten, sondern auch sol-
che Nutzungen, bei denen die Nutzer z. B. aufgrund ihres Gesundheitszustands oder ihres Alters 
besonders gefährdet oder besonders schutzbedürftig sein können. Auch können Vorhaben zu be-
rücksichtigen sein, die zwar nicht öffentlich zugänglich, aber gleichwohl z. B. als Einrichtung der 
sozialen Infrastruktur öffentlich genutzt werden. 
Daher ist vor der Genehmigung der nachfolgend aufgeführten Sonderbauten eine Öffentlichkeits-
beteiligung durchzuführen, wobei es gleichgültig ist, ob diese Sonderbauten durch Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsänderung erstmals entstehen oder bestehende Sonderbauten unter Beibe-
haltung der Sonderbaueigenschaft geändert werden 
 

 Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit 
Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn 
die Nutzungseinheiten einzeln für mehr als acht Personen oder für Personen mit Intensivpfle-
gebedarf bestimmt sind, oder einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt 
mehr als 16 Personen bestimmt sind (§ 2 Absatz 4 Nr. 9), 

 Krankenhäuser (§ 2 Absatz 4 Nr. 10), 

 Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, sonstige Ein-
richtungen zur Unterbringung von Personen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich 
Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder (§ 2 Absatz 4 Nr. 12), 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 64 von 96 
 

 

 Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen (§ 2 Absatz 4 Nr. 13), 

 Camping- und Wochenendplätze (§ 2 Absatz 4 Nr. 15), 

 Freizeit- und Vergnügungsparks (§ 2 Absatz 4 Nr. 16) 
 
Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nr. 9, 10, 12 und 13 werden aufgenommen, da bei ihnen im Ein-
zelfall fraglich sein kann, ob sie öffentlich zugänglich sind bzw. inwieweit die Nutzer, für die die 
Einrichtungen vorrangig gedacht sind (Kranke, Pflegebedürftige, Schüler und Studenten), als Be-
sucher zu betrachten sind. 
Die Aufnahme der Camping- und Wochenendplätze sowie der Freizeit- und Vergnügungsparks ist 
erforderlich, da nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Seveso-III-Richtlinie auch Erholungsge-
biete einen angemessenen Sicherheitsabstand wahren sollen. 
Bei den Nutzungen nach der Nummer 3 wurde geprüft, ob bei diesen ebenfalls Schwellenwerte 
vorgesehen werden sollen, oder ob lediglich auf den Sonderbautatbestand abgestellt werden soll. 
Auf Schwellenwerte wurde zum einen verzichtet, da die erfassten Nutzungen in der Regel ohnehin 
für mehr als 50 Personen vorgesehen sind und zum anderen nicht nachvollziehbar wäre, warum 
die besondere Schutzbedürftigkeit bestimmter Personengruppen bei der Frage des Brandschutzes 
anders beurteilt wird als bei der Vorsorge vor Folgen von Störfällen. 
Die in Nummer 3 genannten Sonderbauten werden in § 62 Absatz 1 nicht gesondert aufgeführt, da 
Sonderbauten generell aus dem Anwendungsbereich der Genehmigungsfreistellung ausgenom-
men sind. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Genehmigung von Schutzobjekten soll die nach dem Über-
einkommen von Aarhus erforderliche effektive Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungs-
findung gewährleisten. Die Öffentlichkeit soll u. a. Meinungen und Bedenken äußern können, die 
für die Entscheidung möglicherweise von Belang sind (vgl. Erwägungsgrund 21 zur Seveso-III-
Richtlinie). 
Nach Satz 3 gilt Satz 2 nicht, wenn die für die Stadtplanung zuständige Stelle zu dem Ergebnis 
kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits in einem Be-
bauungsplan Rechnung getragen ist. 
Die Seveso-III-Richtlinie verlangt nicht, dass die Öffentlichkeit mehrfach beteiligt wird. Ausreichend 
ist vielmehr, wenn den Verpflichtungen nach der Seveso-III-Richtlinie bereits in einem - abge-
schlossenen – Bebauungsplanaufstellungsverfahren Rechnung getragen wurde und die Gemeinde 
in einem Bebauungsplan dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, Rech-
nung getragen hat. Dabei kann es sich sowohl um das Baugebiet handeln, in dem der Betriebsbe-
reich liegt, als auch um das Baugebiet, in dem das Schutzobjekt verwirklicht werden soll (vgl. § 9 
Abs. 1 Nr. 23 lit. c) und § 9 Abs. 2c) BauGB). Voraussetzung ist aber, dass die durch den Betriebs-
bereich verursachten Gefahren tatsächlich in die Abwägung einbezogen wurden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
lit. j) und § 1 Abs. 7 BauGB). Weitere Voraussetzung ist, dass die tatsächlichen Umstände, die für 
die Abwägungsentscheidung maßgeblich waren, zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Bau-
antrag für das Schutzobjekt noch zutreffen. So können auch außerhalb der überplanten Gebiete 
erfolgte Veränderungen zu berücksichtigen sein, wenn z.B. eine die Ausbreitung von Schadstoffen 
behindernde Sperre entfallen ist. Darüber hinaus können sich auch Änderungen im Betriebsbe-
reich ergeben haben, wie z.B. die Reduzierung von Mengen oder die Art der eingesetzten oder ge-
lagerten Stoffe, die eine Änderung des angemessenen Abstandes zur Folgen haben können. Da 
diese Fragen insbesondere bei älteren Bebauungsplänen schwierig zu beurteilen sein können, soll 
kein Automatismus z. B. durch Einführung einer Stichtagsregelung vorgesehen werden. Vielmehr 
soll die für die Stadtplanung zuständige Stelle die entsprechende Beurteilung im Einzelfall vorneh-
men. Hierfür ist weder ein besonderes Verfahren noch ein gesondert anfechtbarer Verwaltungsakt 
vorgesehen. Kommt die für die Stadtplanung zuständige Stelle zu dem Ergebnis, dass dem Gebot, 
den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, in einem Bebauungsplan ausreichend Rech-
nung getragen wurde und dies auf die aktuelle Situation anwendbar ist, ist eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Sinne des Satzes 2 entbehrlich. Unberührt bleibt die Möglichkeit, eine Öffentlichkeits-
beteiligung auf Antrag des Bauherrn nach Satz 1 durchzuführen. 
Satz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2. Hintergrund ist, dass bei einer Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zu einem Bauantrag eine zusätzliche Einzelbenachrichtigung aller möglich-
erweise als Nachbarn betroffenen Personen nicht immer sinnvoll und schwer durchführbar wäre. 
Eine zusätzliche Einzelbenachrichtigung ist aber nicht ausgeschlossen, so dass die Bauaufsichts-
behörde, wenn sie es für sinnvoll hält, die Nachbarn i.S.d. Absatz 1 Satz 1 zumindest darüber in-
formieren kann, dass das Bauvorhaben öffentlich bekanntgemacht wird. 
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Absatz 4 regelt die Inhalte der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Dabei enthält Satz 
1 die bei allen Öffentlichkeitsbeteiligungen zu beachtenden Anforderungen, während Satz 2 die 
Zusatzanforderungen regelt, die bei der Bekanntmachung von Bauanträgen für Schutzobjekte zu 
beachten sind. 
 
Satz 1 konkretisiert in Anlehnung an § 18 Absatz 2 Störfall-Verordnung – 12. BImSchV -  die im 
bisherigen Absatz 4 enthaltenen Anforderungen. 
 
Zu den Grundinformationen gehört der Gegenstand des Vorhabens gemäß § 70 Abs. 4 Satz 1 
Nummer 1. 
 
Ferner ist nach Nummer 2 über die für die Genehmigung zuständige Behörde, bei der der Antrag 
nebst Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird, sowie wo und wann Einsicht genommen werden 
kann, zu informieren. 
 
Der Hinweis auf Beteiligungsrechte nach Nummer 3 entspricht ebenfalls der Regelung in der Stör-
fall-Verordnung (§ 18 Absatz 2 Satz 2 Nr. 4), nach der betroffene Personen und nach dem Um-
weltrechtsbehelfsgesetz anerkannte Vereinigungen Einwendungen erheben können. Allerdings 
wurde gegenüber der bisherigen Regelung in § 70 Abs. 4 S. 2 der Ausschluss der nicht rechtzeitig 
geltend gemachten umweltbezogenen Einwendungen auf das Genehmigungsverfahren be-
schränkt (§ 70 Abs. 5 S. 4), sodass auch die Informationspflicht in der Bekanntmachung entspre-
chend einzuschränken war.  
 
Zum Hintergrund dieser Einschränkung der Präklusionswirkung führt der Bund in der Begründung 
zu der entsprechenden Änderung des § 10 BImSchG aus (BR-Drs. 422/16, S. 18): 
 

„Des Weiteren soll mit dem Entwurf das Urteil des EuGHs (Rechtssache C-137/14) vom 
15. Oktober 2015 umgesetzt werden. In diesem Urteil hat der EuGH entschieden, dass die 
Präklusion von Einwendungen tatsächlicher Art im gerichtlichen Verfahren eine Beschrän-
kung darstellt, für die es in Artikel 11 der Richtlinie 2011/92/EU und Artikel 25 der Richtlinie 
2010/75/EU keine Grundlage gibt. Die entsprechende Regelung im Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz ist daher zu streichen. (…). (Auch) nach der Entscheidung des EuGHs (kann der) 
Einwendungsausschluss im Verwaltungsverfahren (…) beibehalten werden; die entspre-
chenden Regelungen in verschiedenen Fachgesetzen sind dementsprechend zu konkreti-
sieren“, d.h. auf die Verwaltungsverfahren zu beschränken.  

 
Für die nicht umweltbezogenen öffentlich-rechtlichen Einwendungen verbleibt es bei der Präklu-
sion nicht rechtzeitig geltend gemachter öffentlich-rechtlicher Einwendungen.  
Die in Satz 2 Nummer 1 bis 3 aufgeführten zusätzlichen Anforderungen an die Bekanntmachung 
zu Bauanträgen für Schutzobjekte dienen der Umsetzung von Artikel 15 der Seveso-III-Richtlinie. 
Danach haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig 
Gelegenheit erhält, ihren Standpunkt zu spezifischen einzelnen Projekten darzulegen, die sich 
u. a. auf die Zulassung einer im Sinne des Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie schutzbedürftigen 
Nutzung beziehen. Nach Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie sind der Öffentlichkeit vor der Ent-
scheidung über eine Ansiedlung verschiedene Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Öffent-
lichkeit ist Gelegenheit zu geben, sich vor der Entscheidung zu äußern.  
 
Absatz 5 regelt die Durchführung der öffentlichen Auslegung. Nach der Bekanntmachung sind die 
Unterlagen einen Monat zur Einsicht auszulegen, Satz 1. Der Umfang der zur Einsicht auszule-
genden Unterlagen ergibt sich aus den Sätzen 1 und 2. Die Auslegung der „entscheidungserhebli-
chen Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung 
vorliegen“, wird vorrangig Umweltgutachten und –stellungnahmen betreffen. Insoweit dürfte ohne-
hin regelmäßig ein Einsichtsrecht der Nachbarn bestehen.  
Nach Satz 2 sind Bauvorlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, nicht auszule-
gen. Da der Bauaufsichtsbehörde eine entsprechende Bewertung regelmäßig nicht möglich ist, 
sind diese Unterlagen entsprechend § 10 Absatz 2 BImSchG zu kennzeichnen und getrennt  
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vorzulegen. Ihr Inhalt muss, soweit es ohne Preisgabe des Geheimnisses geschehen kann, so 
ausführlich dargestellt sein, dass es Dritten möglich ist, zu beurteilen, ob und in welchem Umfang 
sie von den Auswirkungen der Anlage betroffen werden können. 
Satz 3 regelt die Frist zur Äußerung von Einwendungen und die Präklusion verspäteten Vorbrin-
gens. Die Möglichkeit, sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist zu äußern, entspricht 
§ 23b Absatz 2 i.V.m. § 10 Absatz 3 Satz 4 BImSchG und § 1 Absatz 1 VwVfG Bln i.V.m. § 73 Ab-
satz 4 VwVfG. Zur eingeschränkten Präklusion verspäteten Vorbringens wird auf die Begründung 
zu Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 verwiesen. Auf die Bestimmungen ist in der Bekanntmachung nach Ab-
satz 4 Satz 1 Nr. 3 hinzuweisen. 
 
Absatz 6 regelt die Bekanntgabe der Baugenehmigung an die Nachbarn und die Öffentlichkeit.  
Satz 1 Halbsatz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1.  
 
Halbsatz 2 bestimmt, dass nach der Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung eine Genehmi-
gung immer öffentlich bekannt zu machen ist. Die öffentliche Bekanntmachung dient auch dem 
Schutz des Bauherrn, da sie nach Satz 6 die Zustellung und damit den Beginn der Widerspruchs-
frist bewirkt, selbst gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben. 
Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2. 
Satz 3 ermöglicht eine Einsichtnahme in die gesamte Baugenehmigung. Die Regelung ist erforder-
lich, da sich aus der Bekanntmachung nach Satz 1 und 2 im Wesentlichen nur die Tatsache ergibt, 
dass eine Baugenehmigung erteilt wurde. Für die Beurteilung eines eventuellen Betroffen sein ist 
jedoch regelmäßig eine Einsichtnahme in die vollständige Genehmigung einschließlich Bauvorla-
gen erforderlich. 
 
Nach Satz 4 Halbsatz 1 sind bei einer Genehmigung von Schutzobjekten der Öffentlichkeit die 
wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewo-
gen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie Angaben über das Verfahren zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Regelung ist zur Umsetzung des Artikels 15 Ab-
satz 5 der Seveso-III-Richtlinie erforderlich, wonach nach der Entscheidung der Öffentlichkeit u. a. 
der Inhalt der Entscheidung und die Gründe, auf denen sie beruht, sowie die Art der Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zugänglich zu machen sind. Halbsatz 2 stellt 
klar, dass unabhängig von dieser Regelung insbesondere bei der Genehmigung von Nicht-
schutzobjekten § 71 Absatz 2 zu beachten ist, wonach die Baugenehmigung bei Abweichungen, 
Ausnahmen und Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften zu begründen ist. 
Nach Satz 5 ist in der öffentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann die Bescheide 
und die ihnen zugrundeliegenden Gründe eingesehen und nach Satz 7 angefordert werden kön-
nen. 
 
Satz 6 bestimmt, zu welchem Zeitpunkt eine öffentlich bekannt gemachte Baugenehmigung als 
zugestellt gilt und damit nach § 70 Absatz 1 VwGO die Widerspruchsfrist beginnt. Maßgeblicher 
Zeitpunkt ist nicht der Tag der öffentlichen Bekanntmachung, sondern entsprechend § 10 Absatz 8 
BImSchG der Ablauf der Frist zur Einsichtnahme. 
Nach Satz 7 können (nur) die Personen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, den Be-
scheid bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist anfordern. Das entspricht im Ergebnis der Regelung 
des Absatzes 2 Satz 2, wonach dem Bauvorhaben nicht zustimmende Nachbarn einen Anspruch 
darauf haben, dass Ihnen die Baugenehmigung, Befreiung und Abweichungs- oder Ausnahmezu-
lassung zuzustellen ist. 
 
Stand 05/2018 
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§ 70 Abs. 3 bis 6 BauO Bln – Überblick Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bauantrag 

Anlagen, von denen „normale Gefahren“ 
ausgehen § 70 III 1 

Von Seveso betroffene Anlagen § 70 III 2 

Inhalt der Bekanntmachung (§ 70 IV) 
Grundinformationen über: 

1. Gegenstand des Vorhabens 

2. Zust. Behörde, Auslegungsort und-termin 

3. Ausschlussfrist für betroffene Öffentlichkeit  

(berührte Personen und Vereinigungen  nach Umweltrechtsbehelfs-

gesetz) 

4. Zustellung der Entscheidung kann durch  

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 

Bauaufsichtsbehörde 

…kann… 

(auf Antrag BH) 

…muss… 
Außer wenn B-Plan der Wahrung des angemesse-
nen Sicherheitsabstandes Rechnung trägt (§ 70 III 3) 

Zusatzinformationen 
1. Ggf. Feststellung UVP-Pflicht 
2. Art möglicher Entscheidungen 

Entscheidungsentwurf 
3. Ggf. weitere Einzelheiten über  

- Unterrichtung der Öffentlichkeit 
- Anhörung der betroffenen Öffentlich-
keit 

Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung (70 V) 
Sechswöchige Ausschlussfrist für Einwendungen 

 1 Monat Auslegung der Unterlagen nach Bekanntmachung 
(Antrag, Bauvorlagen, entscheidungserhebliche Berichte) 

 2 Wochen zusätzl. Einwendungsfrist nach Ablauf Auslegungsfrist 

…öffentlich bekannt machen (§ 70 III)  
1. Amtsblatt für Berlin und 

2. Internet oder örtliche Tageszeitung 

Nachbaranhörung nach § 70 I und II entfällt  
wegen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 70 III 4) 
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§ 70 BauO Bln Nachbarbeteiligung nicht durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Inwieweit kann im Baugenehmigungsverfahren eine Nachbarbeteiligung durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen? 
Die Bauordnung sieht in § 70 Abs. 6 Satz 1 vor, dass eine erforderliche Zustellung von Beschei-
den an Nachbarn durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 20 
Nachbarn betroffen sind. Unklar ist, ob auch die Beteiligung dieser Nachbarn vor Erteilung eines 
solchen Bescheides durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen kann. 
 
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die öffentliche Bekanntmachung ein Ausnahmefall sein 
dürfte, etwa, bei Befreiungen von der Art der Nutzung in sehr großen Baugebieten. 
Nach dem Wortlaut der Regelung in der Bauordnung ist eine öffentliche Nachbarbeteiligung nicht 
möglich: 
 
§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) vor Zulas-
sung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, 
dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt werden. Einwendungen sind in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde vorzu-
bringen. Die benachrichtigten Nachbarn werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im 
Rahmen der Beteiligung nicht fristgemäß geltend gemacht worden sind; auf diese Rechtsfolge ist 
in der Benachrichtigung hinzuweisen. 
 
(Nach § 70 Abs. 2 BauO Bln entfällt eine Nachbarbeteiligung, wenn die Nachbarn dem Vorhaben 
vorab zugestimmt haben.) 
 
Da die Nachbarn nach dem Wortlaut der Vorschrift einzeln zu beteiligen sind, kann also der Fall 
eintreten, dass nicht alle Nachbarn korrekt zur Stellungnahme aufgefordert werden, etwa weil im 
Zusammenhang mit einer Befreiung von der Art der Nutzung das entsprechende Baugebiet sehr 
groß ist und eigentlich alle Baugebiets-Nachbarn zu beteiligen sein könnten. 
 

Öffentliche Bekanntmachung der 
Genehmigungsentscheidung (§ 70 VI) 

Satz 1: Ersatz der Zustellung der Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung:  
- bei mehr als 20 Nachbarn kann öffentlich, 
- bei Öffentlichkeitsbeteiligung nach Abs. 4 muss  

öffentlich bekannt gemacht werden. 
Satz 2: öffentliche Bekanntmachung dadurch bewirkt, dass verfügender Teil des Beschei-
des und Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender Anwendung des § 70 III  Satz 1 be-
kannt gemacht werden 
Satz 3: Auslegung des Genehmigungsbescheides vom Tag nach der Bekanntmachung an 
für zwei Wochen 
Satz 4: Ist Öffentlichkeitsbeteiligung für Seveso-Vorhaben (III Satz 2) erfolgt, sind 

- die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgründe 

-  die Behandlung der Einwendungen und  

-  die Angaben über das Verfahren zur Beteiligung 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Satz 5: Angaben in der öffentlichen Bekanntmachung, wo und wann die Bescheide und die 
Ihnen zugrunde liegenden Gründe von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
angefordert werden können. 
Satz 6: Zustellungsfiktion 
Satz 7: Möglichkeit der Einwender den Bescheid anzufordern 
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Was folgt daraus? 
Ein Fehler im Rahmen der Beteiligungspflichten wirkt sich nicht auf die materiell-rechtliche Recht-
mäßigkeit der Baugenehmigung aus und kann darüber hinaus geheilt werden, wenn der Nachbar 
Akteneinsicht erhält oder zum Vorhaben Stellung nimmt, etwa im Rahmen einer Klage, vgl. Si-
mon/Busse/Dirnberger, 131. EL Oktober 2018, BayBO Art. 66 Rn. 207-212; vgl. auch VG Ans-
bach, B. v. 15.07.2015, AN 9 S 15.00716, juris Rn. 29: 
 
„Der formelle Anspruch des Nachbarn auf Beteiligung ist indes nicht so zu verstehen, dass der 
Nachbar diesen Anspruch gegebenenfalls vor Gericht isoliert durchsetzen könnte oder sich dies-
bezügliche Fehler unmittelbar auf die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung auswirkten (vgl. Dirn-
berger in Simon/Busse, BayBO Kommentar, Stand 02/2015, Art. 66 Rn. 5, 208). Ein diesbezügli-
cher Verfahrensmangel allein begründet nicht die materiell-rechtliche Fehlerhaftigkeit der Bauge-
nehmigung. Art. 66 BayBO ist nämlich nicht in dem Sinne nachbarschützend, dass die Nichtbeteili-
gung von Nachbarn schon für sich allein die Baugenehmigung diesen Nachbarn gegenüber 
rechtswidrig macht (vgl. BayVGH, B. v. 12:7:2010 - 14 CS 10.327 - juris).“ 
 
Die Klagemöglichkeit wird spätestens dadurch eröffnet, dass – auch ohne Beteiligung im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens – der Bescheid bekannt gemacht wird. Die öffentliche Bekanntma-
chung ist in jedem Fall möglich, wenn mehr als 20 zu beteiligende Nachbarn nicht zugestimmt ha-
ben, § 70 Abs. 6 BauO Bln. Mit ihr beginnen die Klagefristen zu laufen und muss der bisher nicht 
beteiligte Nachbar seine Rechte geltend machen. Achtung: Die „einzeln“ beteiligten Nachbarn wer-
den mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemäß gel-
tend gemacht worden sind, § 70 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln. 
 
Wollte man schon auf der Ebene der Nachbarbeteiligung eine öffentliche Form wählen, um alle 
Nachbarn (theoretisch über das Amtsblatt) zu beteiligen, müsste § 70 Abs. 3 BauO Bln ergänzt 
werden. 
Zu § 70 BauO Bln hat die Oberste Bauaufsicht in den EHB 2017 Erläuterungen veröffentlicht. 
 
Im Ergebnis kann Folgendes gesagt werden: 
 
1. Die Nachbarbeteiligung kann außer in den Fällen des § 70 Abs. 3 BauO Bln (Seveso-III-

Regelung) nicht durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

2. Nachbarn, die nicht dem Vorhaben zugestimmt haben, muss die Baugenehmigung zugestellt 

werden, ggf. durch öffentliche Bekanntgabe. 

Stand 96. ALS TOP 3 am 13.03.2019 
 
 

§ 71 BauO Bln Baugenehmigung 
 
§ 71 BauO Bln - Umgang mit Stellungnahmen, die über das Prüfprogramm hinausgehen 
 
Werden Fachbehörden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens um Stellungnahme gebeten, 
etwa das Umwelt- und Naturschutzamt wegen einer geplanten Baumfällung, kann es vorkommen, 
dass die Stellungnahme auch nicht abgefragte Themen umfasst und Auflagen für die Baugeneh-
migung formuliert werden, z. B. zur Gestaltung des Spielplatzes. 
 
Wie ist hiermit umzugehen? 
 
Nebenbestimmungen sind nur in engen Grenzen zulässig, vgl. § 36 Abs. 1 VwVfG (Hervorhebung 
nicht im Gesetzestext): 
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Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur 
versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder, wenn sie si-
cherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes er-
füllt werden. 

 
Gemäß § 71 Abs. 3 BauO Bln kann die Baugenehmigung unter Auflagen, Bedingungen und dem 
Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage sowie befristet 
erteilt werden. Dies ist gemäß § 67 Abs. 3 BauO Bln erforderlich, wenn eine Abweichung, Aus-
nahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs zuge-
lassen worden ist. 
 
Die Nebenbestimmung ist auch erlaubt, um sicherzustellen, dass hierdurch die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für die Erteilung der Baugenehmigung erfüllt werden, vgl.: 
 

„Stehen der Genehmigung leicht behebbare Hindernisse entgegen, so hat die Baubehörde 
das Vorhaben unter Nebenbestimmungen zu genehmigen, die die Herstellung des bau-
rechtmäßigen Zustandes gewährleisten; denn Nebenbestimmungen sind stets zulässig, 
wenn sie die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen eines Verwaltungsaktes sicher-
stellen.“ 
Oberverwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 19. Februar 1971 – II B 102.68 –, juris 

 
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Baugenehmigung werden durch das Prüfprogramm vor-
gegeben, und deshalb ist es nicht erlaubt, darüberhinausgehende Nebenbestimmungen aufzuneh-
men. Dies müssen die Fachbehörden berücksichtigen. Sie können allenfalls Hinweise an den Bau-
herrn weitergegeben, verbunden mit der Empfehlung, sich mit dem jeweiligen Fachbereich abzu-
stimmen. 
 
ALS TOP 105.3 am 08.12.2022, Stand 01/2022 
 
 
§ 71 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln - Möglichkeit der Ablehnung einer Baugenehmigung 
 
Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln ist die Baugenehmigung zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfah-
ren zu prüfen sind. Aufgrund des beschränkten Prüfprogramms kann also der Fall eintreten, dass 
für rechtswidrige Vorhaben eine Genehmigung zu erteilen und dann nur noch die Bauausführung 
zu untersagen ist. Dieses unbefriedigende Ergebnis führte zur Ergänzung der BauO Bln um eine 
Regelung in § 71 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln: 
 

Die Bauaufsichtsbehörde darf den Bauantrag ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt. 

 
Die Regelung wurde in der Begründung des 3. Änderungsgesetzes zur BauO Bln als ein Unterfall 
des fehlenden Sachbescheidungsinteresses bezeichnet, vgl. AbgH-Drs. 17/2713 vom 09.02.2016, 
S. 78. Dieses fehlt allerdings nur dann, wenn der Bauherr seine Baugenehmigung in keinem Fall 
ausnutzen könnte, weil „ein offensichtliches, schlechthin nicht ausräumbares Hindernis“ vorliegt, 
vgl. Kohl in Meyer / Achelis / von Alven –Döring / Hellriegel / Kohl / Rau, Bauordnung für Berlin, 7. 
vollständig neu bearbeitete Auflage, 2021, § 61 RNr. 71. Damit wäre die Versagungsmöglichkeit 
sehr eingeschränkt. Hierzu wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Interpretation zutreffe, da die 
Kommentierung dies anders beurteilt und jeden Verstoß für eine Versagung ausreichen lässt, vgl. 
Meyer / Achelis / von Alven-Döring / Hellriegel / Kohl / Rau, Bauordnung für Berlin, 7. vollständig 
neu bearbeitete Auflage, 2021, § 71 RNr. 56 ff.  
 
Im Ergebnis teilt die Oberste Bauaufsicht die in der Kommentierung geäußerte Auffassung, dass 
jeder Verstoß für eine Versagung ausreicht. Es ist nicht notwendig, dass der Realisierung des Vor-
habens ein nicht ausräumbares Hindernis entgegensteht. 
 
ALS TOP 106.4 am 09.03.2022, Stand 03/2022 
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Genehmigungsverfahren - Einvernehmen nach BOStrab 
 
Mit der Änderung der „Verordnung zur Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung und 
der Straßenverkehrsordnung“ vom 16. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2938) erhielt  
§ 5 Abs. 1 BOStrab die folgende Fassung: 
 
„Die Technische Aufsichtsbehörde nach § 54 Abs. 1 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes 
überwacht die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung. Sie führt in Erfüllung dieser Aufgabe 
insbesondere die erforderlichen Prüfungen durch und trifft die notwendigen Anordnungen. Ent-
scheidungen anderer Behörden mit Ausnahme der nach Landesrecht zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde, die die Sicherheit und Ordnung des Straßenbahnbetriebes betreffen können, dürfen 
nur im Einvernehmen mit der Technischen Aufsichtsbehörde getroffen werden; dies gilt nicht, so-
weit es sich um Behörden des Bundes handelt.“ 
 
Diese Regelung hat Auswirkungen auf bauaufsichtliche Verfahren. 
 
Schon bisher musste im „herkömmlichen“ Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO Bln iVm 
§ 16 BauO Bln die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs si-
chergestellt sein, sodass eine Beteiligung der Technischen Aufsichtsbehörde der Straßenbahnen 
erfolgte. 
Durch die neue Regelung ist die Herstellung des Einvernehmens im Rahmen jeder Entscheidung 
vorgeschrieben, sodass im „herkömmlichen“ Baugenehmigungsverfahren nach § 64 und auch 
nach §§ 63 und 63 a BauO Bln eine Beteiligung erfolgen muss. Im Falle der Genehmigungsfrei-
stellung, also wenn kein Bescheid erteilt wird, gibt es generell keine Beteiligung. 
 
Stand 89. ALS am 31.05.2017 
 
 
Die Neufassung des § 5 BOStrab wurde erforderlich, da es vermehrt zu Konflikten mit angrenzen-
den Hochbauvorhaben kam. Relevant sind insbesondere Bauvorhaben im Umkreis von ca. 30 m 
von U- und Straßenbahnen sowie anderen Privatbahnen (z.B. Heidekrautbahn). Die Regelung gilt 
nicht für die bundeseigene Deutsche Bahn, für die das Eisenbahnbundesamt zuständig ist. 
Relevant sind auch Baustelleneinrichtungen, Kräne, Fahrleitungs-/ Hauswandabspannungen. Aus-
genomen sind geringfügige Vorhaben, z.B. DG-Ausbau, wenn nur im Hinterhof ein Gerüst aufge-
stellt wird. Anders kann der Fall liegen, wenn für einen DG-Ausbau ein Gerüst auf einem schmalen 
Gehweg aufgestellt wird. 

Die Technische Aufsichtsbehörde bittet um Zusendung digitaler Unterlagen (insbesondere Lage-
plan) um eine erste schnelle Einschätzung geben zu können. Bei Bedarf fertigt SenUVK IV E Stel-
lungnahme, bei U-Bahnen fordert SenUVK IV E eine Stellungnahme von der BVG an - i.d.R. er-
folgt eine Entscheidung innerhalb weniger Tage. 

Problematisch sind die genehmigungsfreigestellten Bauvorhaben, da im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren von den Bauaufsichtsbehörden keine Beteiligung der technischen Aufsichtsbe-
hörde erfolgt, so dass die Bauherren direkt an SenUVK IV E verwiesen werden sollen. Alternativ 
könnte ins vereinfachte Baugenehmigungsverfahren übergeleitet werden. 

Bei Bauvorhaben des Bundes, die vom Land genehmigt werden, wird Sen UVK IV E von Sen-
StadtWohn II E 3 beteiligt. Entfällt das Zustimmungsverfahren und liegt damit ein Fall der Verfah-
rensfreiheit vor, sind die Bauherren ebenfalls an Sen UVK IV E zu verweisen. 

Telefonische Auskünfte können geben: 
- Herr Yurdakul, IV E, T. 9025-1542 
- Herr Helmchen, IV E 22, T. 9025-1507 
- Herr Tredub, IV E 323, 9025-1601 bzgl. Straßenbahnen 
- Herr Wanzek, IV E 3, 9025 1552 bzgl. U-Bahnen 
 
Stand 90. ALS am 06.09.2017 
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Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) - bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren 
 
Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) enthält mehrere Bestimmungen, die Prostitutionsstät-
ten (Gebäude, Räume und sonstige ortsfeste Anlagen, § 2 Abs. 2 ProstSchG) betreffen und somit 
Berührungspunkte zum Baurecht haben.  
Die Erlaubnispflicht für das Prostitutionsgewerbe nach § 12 ProstSchG und die „baurechtliche Zu-
lassung“ werden getrennt voneinander erteilt. Nach § 12 Absatz 7 ProstSchG bleiben Erlaubnis- 
oder Anzeigepflichten nach anderen Vorschriften, insbesondere u.a. Baurecht, unberührt. 
Mit dem Prostituiertenschutzgesetz werden in Deutschland fachgesetzliche Rahmenbedingungen 
für das Betreiben von Prostitutionsgewerben und für die Ausübung der Prostitution eingeführt. Mit 
der Einführung von Mindestanforderungen an Prostitutionsstätten nach § 18 ProstSchG werden 
die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessert und die Betreibenden stärker in die Verantwortung ge-
nommen. Die Anforderungen in § 18 ProstSchG dienen zwar auch dem Schutz der Allgemeinheit 
vor z.B. Nichteinsehbarkeit, aber sie dienen hauptsächlich dem Schutz der im Prostitutionsge-
werbe tätigen Prostituierten (Bsp. die einzelnen für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume  
müssen über ein sachgerechtes Notrufsystem verfügen, oder die Türen müssen jederzeit von in-
nen geöffnet werden können). Die Anforderungen machen aber eine Beteiligung der jeweils zu-
ständigen Baubehörden nicht erforderlich. Sowohl die Erlaubnispflicht nach § 12 ProstSchG, als 
auch die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags bedürfen nicht der Stellungnahme der jeweils 
anderen Behörde. 
Da mit dem neuen ProstSchG wohl zukünftig eine Sittenwidrigkeit sowohl der Prostitutionstätigkeit, 
als auch des Betreibers einer Prostitutionsstätte nicht mehr gegeben ist, müsste das Gewerbeamt 
für die Erlaubnispflicht zuständig sein. 
Ansonsten ändert sich an der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines bor-
dellartigen Betriebes nichts. 
 
Stand 89. ALS am 31.05.2017 
 
 
Wie wirken sich Grundstücksveränderungen nach Eingang des Bauantrags aus? 
 
Zur Klarstellung sei vorab auf Folgendes hingewiesen: 
 
1. Grundstücksbegriff 
 
Das Grundstück im Sinne der Bauordnung ist das Buchgrundstück, also der Teil der Erdoberflä-
che, der im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter einer laufenden Nummer verzeichnet ist, 
vgl. auch S. 2 des Rundschreibens SenStadtWohn II E Nr. 49/2016 „Teilung von Grundstücken (§ 
7 BauO Bln)“ vom 19.12.2016, zuletzt berichtigt am 15.08.2018. 
 
2. Maßgebliche Sach- und Rechtslage für die Erteilung der Baugenehmigung 
 
Die Erteilung der Baugenehmigung beurteilt sich nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
ihrer Erteilung, d. h. sie wird nach dem an diesem Tag geltenden Recht und aufgrund der an die-
sem Tag vorliegenden Sachlage erteilt. In Bezug auf eine geplante Grundstücksveränderung heißt 
dies, dass nicht die geplante Situation zugrunde gelegt wird, sondern die tatsächlich bestehende 
Situation. Dies schließt nicht aus, dass für die künftige Teilung notwendige Befreiungen und Aus-
nahmen beantragt und beschieden werden sowie Baulasten eingetragen werden, wenn der künf-
tige Zustand schon konkret genug beschrieben werden kann und auf diese Weise die Vermessung 
beschleunigt werden soll. 
 
3. Vorhaben 
 
Der Bauherr bestimmt, was das Vorhaben ist, vgl. Meyer/Achelis/von Alven-Döring/Hellrie-
gel/Kohl/Rau, Bauordnung für Berlin, 7. vollständig neu bearbeitete Auflage, 2021, § 59 RNr. 9, 
sodass ein Vorhaben auch aus zwei Gebäuden auf zwei Grundstücken bestehen kann. Es muss 
also nicht für jedes Grundstück ein eigener Bauantrag eingereicht werden, wie es sich auch aus 
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den Regelungen in § 4 Abs. 2 BauO Bln (ein Gebäude auf zwei Grundstücken) und § 7 Satz 1 
BauO Bln (ein Grundstück mit Baugenehmigung darf geteilt werden, solange keine rechtswidrigen 
Zustände eintreten) ergibt. 
 
 
Grundstücksveränderungen nach Eingang des Bauantrags 
 
Denkbar sind folgende Konstellationen bzw. Veränderungszeitpunkte (Nr. 1 - 3): 
 

 
 
Der Bauantrag wird für die aktuelle Grundstückssituation gestellt. Sollte sich diese Situation vor 
Erteilung der Baugenehmigung verändern (Teilung und Vereinigung 1), wird dies der Bauaufsicht 
durch entsprechende Bauvorlagen (neuer Lageplan, Grundbuchauszug) mitgeteilt. Nach Erteilung 
der Baugenehmigung (oder nach Mitteilung nach § 62 Abs. 3 Satz 3 BauO Bln) sowie nach Fertig-
stellung (Teilung und Vereinigung 2 und 3) des Bauvorhabens gilt § 7 Satz 1 BauO Bln. Danach 
kann ein Grundstück geteilt werden, wenn auch nach Teilung weiterhin baurechtmäßige Zustände 
herrschen. Die Baugenehmigung (oder Mitteilung nach § 62 Abs. 3 Satz 3 BauO Bln) bleibt unter 
den vorgenannten Voraussetzungen weiterhin wirksam, sie wird nicht wegen der Teilung unwirk-
sam. Wenn nicht schon im Rahmen der Vermessung geschehen, müssen zur Aufrechterhaltung 
baurechtmäßiger Zustände ggf. noch Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen erteilt, sowie 
Baulasten eingetragen werden. Es ist auch denkbar, dass der Bauherr mit seinem Bauantrag 
schon die entsprechenden Bescheide beantragt, die erst im Falle der Teilung erforderlich werden. 
Er könnte und sollte auch schon die notwendigen Baulasten eintragen lassen. Voraussetzung 
wäre, dass die zukünftige Grundstückssituation schon bekannt ist. (Die Bauaufsicht könnte dann in 
einem Arbeitsvorgang die Baugenehmigung sowie die ggf. in naher Zukunft notwendigen zusätzli-
chen Bescheide erteilen und Baulasten eintragen lassen. Hierbei sollte der Antragsteller deren 
Geltungsdauer berücksichtigen.) 
 
Zur besseren Dokumentation, etwa für den Verkauf von Grundstücken, sollte die Bauaufsicht auf 
Wunsch des Bauherrn eine „Bestätigung“ ausstellen, aus der sich ergibt, dass die Baugenehmi-
gung auch für die neu entstandene Grundstückssituation gilt (sofern im Rahmen der Teilung ggf. 
erforderliche Befreiungen, Ausnahmen oder Abweichungen erteilt wurden bzw. Baulasten einge-
tragen wurden). Diese Möglichkeit könnte in der BauVerfV noch geregelt werden. Zur Klarstellung 
wird festgehalten, dass die Baugenehmigung (oder Mitteilung nach § 62 Abs. 3 Satz 3 BauO Bln) 
nach Teilung auch ohne die vorgenannte „Bestätigung“ wirksam bleibt (s.o.). 
 
Fundstelle aktualisiert, Stand 03/2022 
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§ 72 BauO Bln Baubeginn 
 
§ 72 - Wie wirkt sich die Änderung der Rechtslage nach Zulässigkeit des Baubeginns aus? 
 

Nach welchem Recht wird ein Vorhaben beurteilt, wenn nach seinem zulässigen Baubeginn 
Rechtsvorschriften, insbesondere die BauO Bln, sich geändert haben? 
 
Die formelle Legalisierungswirkung der Baugenehmigung – und damit die verbindliche Feststel-
lung der Vereinbarkeit mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften – erstreckt sich nur soweit, wie 
die entsprechenden Vorschriften auch Teil des jeweiligen Prüfungsprogramms im Genehmigungs-
verfahren sind. An diesem Grundsatz ändert auch die Regelung über die Geltungsdauer der Bau-
genehmigung (§ 73 BauO Bln) nichts, da sie nicht den Inhalt, sondern die zeitliche Verbindlichkeit 
der Baugenehmigung regelt. 
 
Die Genehmigungsfreistellung nach § 62 BauO Bln vermittelt keine formelle Legalisierungswirkung 
und demnach auch keinen Bestandsschutz. Die Genehmigungsfreistellung enthält nicht die Fest-
stellung, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die Rechtswir-
kung der Genehmigungsfreistellung erschöpft sich allein darin, dass der Bauherr mit Rücksicht auf 
§ 62 Abs. 3 BauO Bln mit seinem Bauvorhaben beginnen darf.  
 
Bauherren sind in der Folge gehalten, im Rahmen der Bauausführung geändertes Recht insoweit 
zu berücksichtigen, als dies nicht durch die Feststellungswirkung einer Baugenehmigung umfasst 
ist. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beabsichtigt, eine neue Vertrauens-
schutzregelung für Fälle der fehlenden Legalisierungswirkung durch eine Baugenehmigung einzu-
führen. Es wird angeregt, jetzt schon entsprechende Fälle zu dulden, also trotz möglicher-
weise bestehender Rechtsverstöße nach dem zulässigen Baubeginn, die Ausführung des 
Vorhabens nach den ursprünglich geltenden Regelungen zu dulden. 
 
Die geplante Regelung soll in einem neuen Absatz in § 72 zum Baubeginn eingefügt werden: 
 
„… § 72 Baubeginn 
(1 neu) Nicht verfahrensfreie Vorhaben, deren Baubeginn zulässig ist, können nach den zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften ausgeführt werden, solange die Geltungsdauer eines Bescheides 
dem nicht entgegensteht oder solange nicht drei Jahre seit Zulässigkeit des Baubeginns abgelau-
fen sind. Der Zeitpunkt ist in diesem Sinne unabhängig von den Voraussetzungen des Abs. 3 neu 
(aktueller Abs. 2), insbesondere von der Baubeginnanzeige…“ 
 
Stand 02/2017 
 
 

§ 73 BauO Bln Geltungsdauer der Genehmigung 
 
§ 73 BauO Bln Geltungsdauer der Genehmigung 
 
Die mit dem Dritten Änderungsgesetz zur BauO Bln (in Kraft seit dem 1. Januar 2017) neu einge-
führte Fertigstellungsfrist von sieben Jahren beginnt im Falle von verlängerten Baugenehmigun-
gen, die ursprünglich keine Fertigstellungsfrist hatten, erst mit Erteilung des Verlängerungsbe-
scheids, d. h., dass der bereits abgelaufene Zeitraum seit Erteilung der Baugenehmigung nicht mit 
einzurechnen ist.  
 
Beispiel:  
Baugenehmigung vom 01.02.2014,  
Verlängerungsbescheid vom 19.01.2017 mit erstmaliger Fertigstellungsfrist von sieben Jahren bis 
zum 19.01.2024, die nicht mehr verlängert werden kann (nur der Baubeginn kann verlängert wer-
den) 
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Mit dem Vierten Änderungsgesetz zur BauO Bln (in Kraft seit dem 20. April 2018) wurde die Fertig-
stellungsfrist auf sechs Jahre verkürzt. Die Fertigstellungsfrist beginnt hier im Falle von verlänger-
ten Baugenehmigungen, die ursprünglich keine Fertigstellungsfrist hatten, erst mit Erteilung des 
Verlängerungsbescheids, d. h., dass der bereits abgelaufene Zeitraum seit Erteilung der Bauge-
nehmigung nicht mit einzurechnen ist.  
 
Beispiel:  
Baugenehmigung vom 01.05.2015, Verlängerungsbescheid vom 21.04.2018 mit erstmaliger Fer-
tigstellungsfrist von sechs Jahren bis zum 21.04.2024, die nicht mehr verlängert werden kann (nur 
der Baubeginn kann verlängert werden) 
 
Stand 10/2018 
 
 
§ 73 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln - Rechtssicherheit im Falle des Erlöschens einer Baugenehmi-
gung mangels Fertigstellung 
 
Die BauO Bln sieht in der Regelung des § 73 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln vor, dass eine Baugenehmi-
gung erlischt, wenn das Bauvorhaben nach Ablauf von sechs Jahren nach ihrer Erteilung nicht fer-
tig gestellt worden ist. Eine Verlängerungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. 
 
Hierzu war die Frage aufgeworfen worden, ob angesichts einer Verzögerung des Baubeginns  
(z. B. aufgrund von Finanzierungsproblemen, Bauherrenwechsel etc.) Rechtssicherheit erlangt 
werden könnte, um Baurecht für die verspätete Fertigstellung zu erhalten. 
 
In Absprache mit der Bauaufsichtsbehörde sollte erörtert werden, ob schon vor Ablauf der Frist 
eine neue Baugenehmigung beantragt und genehmigt werden könnte, die wenigstens ein paar 
Jahre Aufschub bedingt, etwa wenn die Baugenehmigung 2019 erteilt wurde und eine neue Bau-
genehmigung 2021 erteilt werden kann. Dann „gewinnt“ der Bauherr frühzeitig Rechtssicherheit. 
 
Eine Hemmung der Frist ist nicht vorgesehen: Der Gesetzgeber wollte ausdrücklich Fertigstellun-
gen forcieren, wie sich aus der Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen ergab 
(vgl. Wortmeldung des Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen, Andreas 
Otto, im Abgeordnetenhaus im Rahmen der Beratung zum 4. Änderungsgesetz zur BauO Bln, 
Wortprotokoll 18/19 der Ausschusssitzung am 21. Februar 2018, S. 4, und des Abgeordneten Ste-
fan Förster, Wortprotokoll, S. 14). 
 
In der Rechtsprechung werden bestimmte Ausführungshindernisse als fristhemmend berücksich-
tigt, vgl. Meyer/Achelis/von Alven-Döring/Hellriegel/Kohl/Rau, Bauordnung für Berlin, 7. Vollständig 
neu bearbeitete Auflage, 2021, § 73, Rn. 12 ff: 
 
• Hoheitliche Eingriffe, z. B. ein Baustopp, 
• höhere Gewalt („Naturereignis“) oder 
• Rechtsbehelfe Dritter (wobei dies von den beiden Kammern des Verwaltungsgerichts un-
terschiedlich beurteilt wird, ablehnend die 13. Kammer) 
 
Diese Fälle liegen hier nicht vor. 
 
Auch die Gewährung einer Abweichung ist nicht möglich, da diese immer nur Vorschriften des ma-
teriellen Rechts betreffen können, vgl. Meyer u. a., aaO, § 67, Rn. 14. 
 
ALS TOP 106.3 am 09.03.2022, Stand 03/2022 
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§ 75 BauO Bln Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid 
 
§ 75 Vorbescheid für verfahrensfreie Vorhaben 
 
Kann für verfahrensfreie Vorhaben ein Vorbescheid beantragt und erteilt werden? 
 
Nein, 
für verfahrensfreie Vorhaben kann weder ein Vorbescheid, noch ein planungsrechtlicher Bescheid 
beantragt werden. 
Der Vorbescheid kann nur beantragt werden, wenn ein Vorhaben grundsätzlich genehmigungs-
pflichtig ist ("Vor Einreichung des Bauantrages"), § 75 Abs. 1 BauO Bln. 
 
Der planungsrechtliche Bescheid ist nur für Vorhaben vorgesehen, die dem vereinfachten Verfah-
ren unterliegen, § 75 Abs. 2 BauO Bln. 
 
Will ein Bauherr für sein verfahrensfreies Vorhaben eine schriftliche Aussage zur Zulässigkeit des 
Vorhabens, kann er eine Zusicherung nach § 38 VwVfG beantragen, in welcher das BWA zusi-
chert, gegen das Vorhaben nicht vorzugehen, da es rechtmäßig ist. Eine Bindungswirkung besteht 
hier allerdings nicht: Ändern sich Sach- oder Rechtslage vor Durchführung des Bauvorhabens 
setzt sich die neue Situation durch, § 38 Abs. 3 VwVfG. 
 
Dieser Beitrag wurde als Nr. 209 des FAQ Bauaufsicht behandelt, aus EHB bis 12/2016,  
S. 223 übernommen, Stand 06/2021 
 
 
§ 75 Vorbescheid im Falle der Genehmigungsfreistellung 
 
§ 75 Abs. 1 BauO Bln bezieht sich auf Vorhaben, für die ein Bauantrag zu stellen ist, also geneh-
migungsbedürftige Vorhaben (insb. § 63 und § 64 BauO Bln).  
Für genehmigungsfreigestellte Vorhaben (§ 62 BauO Bln) kann ein Vorbescheid nicht erteilt wer-
den. 
 
Damit ist aber noch keine Aussage darüber getroffen, wie es sich mit notwendigen Ausnahmen 
und Befreiungen im Sinne von § 67 Abs. 2 BauO Bln verhält. Diese müssen für die Genehmi-
gungsfreistellung und damit auch für den Baubeginn vorliegen (geben also den Bau frei, weil ohne 
sie die Fristen für die Baufreigaben nicht anlaufen, vgl. § 62 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln), sodass hierfür 
auch Vorbescheide beantragt und erteilt werden können, vgl. auch die Begründung zum 3. Ände-
rungsgesetz der BauO Bln (AbgH-Drs.17/2713 vom 09.02.2016, S. 80): 
 
„Um hier bestehende Unklarheiten zu beseitigen, sieht die neue Regelung vor, dass 
tatsächlich nur im Falle einer vorgeschriebenen Baugenehmigung (oder einer Befreiung, Abwei-
chung oder eines sonstigen isolierten den Bau frei gebenden Bescheides) auch ein Vorbescheid 
möglich sein soll. Möglich bleibt aber weiterhin z. B. ein Vorbescheid im Hinblick auf später isoliert 
notwendige Befreiungen.“ 
 
Das gleiche gilt für verfahrensfreie Vorhaben, für Bescheide, die erst die Baufreigabe ermöglichen, 
also z. B. Abweichungen bei verfahrensfreien Vorhaben. 
 
Stand 09/2013, ALS TOP 52.8 am 03.09.2006, überarbeiteter Stand 05/2021 
 
 
§ 75 Vorbescheid für ein Vorhaben, das dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren un-
terliegt 
 
Vorhaben, die dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren unterliegen, bedürfen einer Bauge-
nehmigung, sodass im Rahmen des entsprechenden Prüfumfanges ein Vorbescheid beantragt 
werden kann. 
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Dass ein Bauherr mittels planungsrechtlichem Bescheid gemäß § 75 Abs. 2 BauO Bln den Weg 
der Genehmigungsfreistellung wählen kann, ändert hieran nichts. 
 
Stand 01/2018 gemäß Schriftwechsel 01/2017, überarbeiteter Stand 06/2021 
 
 
§ 75 Verfahrensfragen bei der Bearbeitung von Vorbescheiden 
 
Es kommt häufig vor, dass die Fragen im Vorbescheid nicht eindeutig und konkret gestellt 
werden. 
 
Fragen müssen so gestellt sein, dass sie mit ja oder nein beantwortet werden können. Möglich ist 
deshalb u. a. die Frage nach der grundsätzlichen planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorha-
bens. „Allerdings lässt er [der entsprechende Vorbescheid] die planungsrechtliche Zulässigkeit des 
Vorhabens in seiner konkreten Ausführung noch offen (vgl. BVerwG, Urteil vom 3. April 1987 - 
BVerwG 4 C 41/84 -, NVwZ 1987, 884 f.; s. auch BVerwG, Beschlüsse vom 23. Oktober 2008, 
a.a.O., und vom 12. November 1987 - BVerwG 4 B 219/87 -, juris Rn. 2; Knuth, in: Wilke/Da-
geförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, a.a.O., § 74 Rn. 10)“, VG Berlin, Urteil vom 19.11.2014, 19 K 
385.14, Rnr. 83, www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de 
 
Nicht möglich sind folgende Fragen: 
Mit welchen bauordnungsrechtlichen Konsequenzen ist durch die Baugrenzüberschreitung zu 
rechnen? 
Wäre eine Abweichung bezüglich der im Wettbewerb vorgegebenen Mindestabstände an andere 
Stelle um ca. 10 - 20 % tolerabel? 
Kann die Erteilung einer Befreiung von der Baukörperfestsetzung bzw. von der Tiefe der Ab-
standsfläche in Aussicht gestellt werden? 
 
Stand 05/2018, ALS TOP 92.6 am 21.03.2018, überarbeiteter Stand 06/2021 (Überschrift neu for-
muliert) 
 
 
§ 75 Bearbeitungsfristen im Vorbescheidsverfahren 
 
Sind die im Vorbescheidsantrag gestellten entscheidenden Fragen so formuliert, dass sie mit ja 
oder nein beantwortet werden können, müssen die zu beteiligenden Behörden innerhalb der Fris-
ten gemäß § 69 Abs. 2 BauO Bln Stellung nehmen bzw. ihr Einvernehmen abgeben oder verwei-
gern, vgl. § 75 Abs. 1 Satz 4 BauO Bln, der auf die Fristenregelung verweist, d.h. dass Stellung-
nahmen auch als positiv fingiert werden können, wenn nicht innerhalb der Monatsfrist eine Stel-
lungnahme eingeht. 
 
Stand 09/2013, ALS TOP 52.8 am 03.09.2006, überarbeiteter Stand 06/2021  
 
 
§ 75 Welche Rechtsgebiete können im Vorbescheid geprüft werden? 
 
Alle Rechtsgebiete, die auch im Rahmen einer Baugenehmigung geprüft werden, können Gegen-
stand einer Vorbescheidsprüfung sein, also das gesamte aufgedrängte Recht im Sinne von § 63 
Satz 1 Nr. 3 und § 64 Satz 1 Nr. 3 BauO Bln (z. B. Denkmalschutz). 
 
 
Stand 06/2011, dieser Beitrag wurde als Nr. 92 des FAQ Bauaufsicht behandelt, aus EHB bis 
12/2016, S. 222 übernommen, überarbeiteter Stand 06/2021 
 
 
 
 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/
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§ 75 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nach § 212 a Abs. 1 BauGB 
 
Gilt der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nach § 212 a Abs. 1 BauGB auch für einen 
Vorbescheid? 
 
Ja, 
die bisherige Auffassung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, dass der Vor-
bescheid ein Vorhaben nicht zulasse und deshalb § 212a BauGB (Ausschluss der aufschiebenden 
Wirkung eines Rechtsmittels) nicht anwendbar sei, kann nach einer Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Berlin nicht mehr aufrechterhalten werden. 
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat in seinem Beschluss vom 30.04.2010, Az: 19 L 24.10, Folgen-
desausgeführt (zitiert nach juris, Nr. 60): 
 
"Gemäß § 212a BauGB haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bau-
aufsichtsrechtliche Zulassung eines Vorhabens keine aufschiebende Wirkung. Zwar wird durch ei-
nen Vorbescheid ein Vorhaben nicht im Sinne einer Baufreigabe zugelassen, es handelt sich indes 
um einen vorweggenommenen Teil der Baugenehmigung, der auf die Verwirklichung eines Bau-
vorhabens und damit auf Zulassung gerichtet ist. (...) Die Gesetzeszwecke der Investitionssicher-
heit (Vorabklärung durch Vorbescheid) und -erleichterung (§ 212 a BauGB, § 80 Abs. 2 Nr. 3 
VwGO) würden jedenfalls in Frage gestellt, könnte ein Nachbar durch einen Widerspruch gegen 
einen Vorbescheid die Verwirklichung eines genehmigten Bauvorhabens behindern. Eine solche 
Schlechterstellung eines Investors widerspräche der gesetzgeberischen Entscheidung in § 212 a 
BauGB." 
 
Stand 04/2013, erarbeitet auf Grund eines VG-Beschlusses, aus EHB bis 12/2016, S. 221 über-
nommen, überarbeiteter Stand 06/2021 
 
 
§ 75 Keine Bindungswirkung bei negativem Vorbescheid, keine Anhörung 
 
Negative Vorbescheide haben keine regelnde Wirkung, weil weder der Bauherr, noch die Bauauf-
sichtsbehörde in irgendeiner Weise an dessen Inhalt gebunden sind. 
 
Nach § 35 Satz 1 VwVfG ist ein Verwaltungsakt jede Verfügung, Entscheidung oder andere ho-
heitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentli-
chen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 
 
Der positive Vorbescheid ist die verbindliche hoheitliche, zeitlich befristete Erklärung der Bauauf-
sichtsbehörde, dass einem Vorhaben in bestimmter Hinsicht nach dem zur Zeit der Entscheidung 
geltenden öffentlichen Recht keine öffentlich-rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Mit dem 
Vorbescheid wird somit über einen Teil des Gegenstandes der Baugenehmigung vor Stellung ei-
nes Bauantrags und vor Erteilung der Baugenehmigung vorweg endgültig entschieden; der Vorbe-
scheid nimmt einen Teil der sachlichen Prüfung des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens 
vorweg und stellt somit einen Verwaltungsakt dar.  
 
Die negative Beantwortung einzelner Fragen auf den Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids 
gemäß § 75 Abs. 1 BauO Bln bewirkt dagegen keine in der Zukunft fortdauernde Feststellung der 
Unzulässigkeit des Vorhabens („negativer Vorbescheid“), das Gegenstand des Antrags war, da die 
fehlende Bestandskraft eine erneute Sachprüfung gestattet.1  Er entfaltet somit keine Regelungs-
wirkung und stellt keinen Verwaltungsakt im Sinne § 35 S. 1 VwVfG dar. 
 
Eine Anhörung ist somit entbehrlich. 
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Jedoch liegt in jeder negativen Beantwortung auch gleichzeitig die Ablehnung eines begünstigen-
den Verwaltungsakts. Deshalb ist auch ohne Vorliegen eines Verwaltungsakts der Widerspruch  
 
zulässig und notwendig. Die VwGO schreibt in § 68 Abs. 2 vor, dass auch im Falle abgelehnter 
Verwaltungsakte ein Vorverfahren / Widerspruchsverfahren durchzuführen ist. 
 
ALS TOP 103.3 und 103.4 am 24.06.2021, Stand 06/2021 
 
 
§ 75 Geltungsdauer Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid 
 
Das Verwaltungsbericht Berlin hat mit Beschluss vom 17.11.2010 (VG 13 L 112.10), bestätigt 
durch Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 13.01.2011 (OVG 10 S 49.10) Folgendes ent-
schieden: 
Wenn innerhalb der Geltungsdauer eines Vorbescheides ein Bauantrag eingeht, wird über die 
Dauer seiner Bearbeitung die Geltungsdauer des Vorbescheides erhalten, der Vorbescheid muss 
also nicht verlängert werden. Dies entspricht der Kommentierung in Wille/Da-
geförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 74, 27.  
 
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass zwar die Geltungsdauer des Vorbescheides auf drei 
Jahre befristet ist (Verkürzung der Geltungsdauer auf zwei Jahre seit dem 4. Gesetz zur Änderung 
der BauO Bln), der Gesetzgeber damit aber "keine Aussage über das Schicksal des Vorbeschei-
des nach Beantragung der Baugenehmigung (...) getroffen (habe), sodass ein Vorbescheid nicht 
unwirksam wird, wenn (...) während seiner Geltungsdauer ein ihm entsprechender Bauantrag ge-
stellt worden ist" (S. 3 der Entscheidung). 
 
Stand 05/2011, ALS TOP 67.3 am 02.02.2011, überarbeiteter Stand 06/2021 
 
 
Verlängerung von Bescheiden nicht als Kettenverlängerung 
 
Die Verlängerung von Bescheiden ist nicht in der Weise möglich, dass die Geltungsdauer stets an 
die Erlöschensfrist anknüpft, also angehängt wird. 
 
Beispiel: 
 
- Bescheid vom 01.12.2020 gilt bis 01.12.2022 
- Verlängerungsantrag am 01.01.2021 
- Verlängerungsbescheid am 01.02.2021 
- gültig bis 01.02.2022, nicht bis 01.12.2023 
 
Ein Bescheid wird aufgrund der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Erteilung erteilt, nicht 
zum Zeitpunkt der Antragstellung (anders bei der Ausstellung von Energieausweisen nach § 80 
Abs. 3 Satz 2 GEG – Bauantrag vor dem 01.11.1977). Deshalb kann der Beginn der Gültigkeits-
dauer nicht in die Zukunft verlagert werden. 
 
Die Verlängerung eines Vorbescheides stellt wie die Verlängerung einer Baugenehmigung (Wilke, 
u. a., BauO Bln, § 74, 29 und § 72, 12) nichts Anderes dar als eine Neuerteilung unter vereinfach-
ten Verfahrensvoraussetzungen. „Das folgt aus dem Wesen der Baugenehmigung, die im Hinblick 
auf die einem ständigen Wandel unterworfenen Sach- und Rechtslage nur für beschränkte Zeit er-
teilt werden kann (BayVGH, ebd., s. hierzu auch RNr. 1f.)“, Wilke u. a., a. a. O, § 72, 12. Die maß-
gebliche Sach- und Rechtslage ist die zum Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung, Wilke, a. a. 
O, § 72, 14 (anders bei der Ausstellung von Energieausweisen nach § 80 Abs. 3 Satz 2 GEG – 
Bauantrag vor dem 1.11. 1977). Die Verlängerung stellt also kein Hinausschieben der Erlöschens-
frist dar, vgl. Simon / Busse, Bayerische Bauordnung, Art. 69, 76. 
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Im Ergebnis kann also die Gültigkeitsverlängerung eines Bescheides nur zum Zeitpunkt seiner Er-
teilung „starten“ und nicht die Geltungsdauer des Ausgangsbescheides verschieben. Dies ent-
spricht auch dem Sinn der beschränkten Gültigkeit, Anpassungen an eine veränderte Sach- und 
Rechtslage zu ermöglichen. 
 
Anders verhält es sich nur im umgekehrten Fall, also, wenn der Verlängerungsbescheid zwar vor 
Ablauf der Geltungsdauer beantragt, aber erst danach erteilt wird: Dann knüpft die Geltungsdauer 
rückwirkend an das Ablaufdatum des Ausgangsbescheides an, um eine Lücke zu vermeiden, § 73 
Abs. 2 Satz 2 BauO Bln. 
 
ALS TOP 103.5 am 23.06.2021, Stand 06/2021 
 
 
§ 75 Geltungsdauer eines Vorbescheides mit positiven und negativen Antworten 
 
Erhält ein Bauherr in einem Vorbescheid positive und negative Antworten, kann er gegen die ne-
gativen Antworten Widerspruch einlegen und ggf. im Widerspruchs- oder Klageverfahren die ge-
wünschten positiven Antworten erhalten. Dann stellt sich die Frage, ob für die positiven Antworten 
im Ausgangsbescheid und die erst später erhaltenen positiven Antworten unterschiedliche Fristen 
für die Geltungsdauer gelten. 
 
Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Bekanntgabe des Vorbescheids nach § 41 VwVfG an den 
Antragsteller, im Falle der positiven Antworten im Ausgangsbescheid also mit dessen Bekannt-
gabe. Die im Bescheid enthaltenen negativen Antworten entfalten keine Regelungswirkung und 
können deshalb keine „Geltungsdauer“ haben., vgl. Beitrag „§ 75 Keine Bindungswirkung bei ne-
gativem Vorbescheid, keine Anhörung“.  
 
Wenn also nur positive Antworten einen Regelungscharakter haben, ist im Falle „gemischter“ Ant-
worten von einem unterschiedlichen Beginn der Frist für die Geltungsdauer auszugehen. Für die 
zunächst negativ beantworteten Fragen löst erst die erstmalige positive Beantwortung die Frist 
aus. Dies ist möglich, weil der Vorbescheid insoweit teilbar ist, d. h., die positiven Antworten kön-
nen unabhängig von den negativen Antworten Bestand haben. 
 
Damit ist die Geltungsdauer eines Vorbescheides mit positiven und negativen Antworten unter-
schiedlich zu berechnen: Erst die erstmalige positive Beantwortung löst die Geltungsdauerfrist 
aus. Dies hat zur Folge, dass der Bauherr unter Umständen während eines Widerspruchsverfah-
rens die Geltungsdauer für den Vorbescheid bezüglich der positiven Antworten verlängern lassen 
muss. 
 
ALS TOP 103.5 am 23.06.2021, Stand 06/2021 
 
Siehe auch EHB zu § 73 BauO Bln 
 
 

§ 77 BauO Bln Bauaufsichtliche Zustimmung 
 
§ 77 Allgemeine Information 
 
Bei Schutzobjekten im Sinne des Artikels 13 der Seveso-III-Richtlinie kann es sich auch um Bau-
maßnahmen handeln, für die nach § 77 ein Zustimmungsverfahren durchzuführen ist. Es ist auch 
bei diesen Bauvorhaben sicherzustellen, dass sowohl eine bauplanungsrechtliche Prüfung als 
auch die nach Artikel 15 der Seveso-III-Richtlinie erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-
führt wird. 
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Nach § 77 Absatz 1 Satz 3 entfällt das Zustimmungsverfahren, wenn die Nachbarn nicht wider-
sprechen und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnah-
men und Befreiungen berührt sein können, die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. Damit 
würde auch die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Schutzobjekten entfallen. 
 
Durch die Bezugnahme auf § 70 Absatz 3 wird sichergestellt, dass für alle Bauvorhaben, die dem 
Schutzzweck des Artikel 13 Seveso-III-Richtlinie unterfallen, ein Verfahren stattfindet, in dem die 
bauplanungsrechtliche Prüfung erfolgt. 
Die Regelung in Absatz 3 bestimmt die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung als zu-
ständige Behörde für die Durchführung der nach Artikel 15 Seveso-III-Richtlinie erforderlichen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Das ist sachgerecht, da die Öffentlichkeitsbeteiligung Erkenntnisse für die 
bauplanungsrechtliche Bewertung des Vorhabens liefern kann 
 
Stand 05/2018 
 
 

Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Zuständigkeit 
 
§ 89 BauO Bln Abwicklung eingeleiteter Verfahren 
 
§ 89 - Günstigkeitsregelung 
 
Zur „Günstigkeitsregelung“ der neuen Bauordnung hier einige Hinweise:  
 
1. Inkrafttreten der neuen Bauordnung  
Die BauO Bln wurde in einem Artikelgesetz geändert, d. h. in Art. 1 sind die Änderungen selbst 
enthalten, Art. 2 erlaubt uns den Text insgesamt neu zu veröffentlichen und Art. 3 regelt das In-
krafttreten des ganzen Gesetzes, also einschließlich der BauO Bln. Sie tritt erst am 1.1.2017 in 
Kraft, damit im Jahr 2016 noch entsprechende Verordnungen und sonstige Vorschriften, Formu-
lare etc. an den neuen Gesetzestext angepasst werden können. So entfallen z. B. in der Bauord-
nung ab dem 1.1.2017 die meisten Schriftformerfordernisse, was aber bis zum  
Jahresende in der BauVerfVO gesondert geregelt werden kann, sodass dann ggf. die Formvor-
schriften der neuen BauVerfVO anzuwenden sind. 
 
Auch die Anwender haben so genügend Zeit, sich mit den Änderungen vertraut zu machen.  
 
2. Günstigkeitsregelung 
In der Fassung des GVBl steht auf S. 373 folgender Text:  
Der bisherige § 88 wird § 89 und es wird folgender Satz angefügt:  
„Die vor dem 1. Januar 2017 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Vorschriften fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit  
Ausnahme des Fünften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese für die Bauherrin oder den Bau-
herrn günstiger sind.“  
 
Daraus folgt:  
Derzeit und bis zum Jahresende gilt noch die „alte“ Bauordnung. Nur ihre Vorschriften sind anzu-
wenden.  
Ab dem 1.1.2017 gilt die neue Bauordnung und die oben zitierte Günstigkeitsregelung mit der 
Folge, dass im Rahmen noch anhängiger Verfahren das neue materielle Bauordnungsrecht ange-
wendet werden kann (ausgenommen ist der Fünfte Teil „Bauaufsichtsbehörden, Verfahren“ , damit 
nicht die Verfahren neu aufgerollt werden müssen). Hierzu gilt, dass kein „Rosinenpicken“ möglich 
ist, also die Auswahl einzelner Vorschriften nach neuem oder alten Recht, sondern insgesamt al-
tes oder neues Recht Anwendung findet. Die Regelungen sind schließlich aufeinander abgestimmt 
und können nicht beliebig kombiniert angewendet werden.  
 
Stand 11/2016 
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§ 89 BauO Bln – Ergänzung der Übergangsregelung vom 17.06.2016 (3. Änderungsgesetz) 
 
Die Regelung in § 89 BauO Bln greift zu kurz. Sie regelt eine Fortgeltung der bis zum 31.12.2016 
geltenden Bauordnung für den Fall, dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren eingeleitet wird. 
Die Genehmigungsfreistellung ist in diesem Sinne kein Verfahren, sondern ermöglicht ausnahms-
weise die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens. Da die Unterscheidung zwischen ver-
einfachtem Baugenehmigungsverfahren und der Genehmigungsfreistellung nur aus der Lage des  
 
Vorhabens in oder außerhalb des Geltungsbereichs eines qualifizierten Bebauungsplans abgelei-
tet wird, sollen Bauherren im Falle der Genehmigungsfreistellung ihre Planung über den Stichtag 
hinaus ebenfalls nach bisher geltendem Recht realisieren können. Deshalb wird folgende Ergän-
zung im Gesetz geplant, die bereits jetzt im Wege der Duldung angewendet werden soll (vgl. EHB 
§ 72 - Wie wirkt sich die Änderung der Rechtslage nach Zulässigkeit des Baubeginns aus?). Die 
Anwendung des bisher geltenden Rechts soll darüber hinaus auch bei Nachträgen, die erst ab 
dem 1. Januar 2017 eingereicht werden, möglich sein. Die Änderungen sind rot dargestellt: 
 
 „... § 89 Abwicklung eingeleiteter Verfahren 
 
1Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zum Inkraft-
treten geltenden Vorschriften fortzuführen; die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme 
des Fünften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese für die Bauherrin oder den Bauherrn günstiger 
sind. 2Die vor dem 1.Januar 2017 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Vorschriften fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit 
Ausnahme des Fünften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese für die Bauherrin oder den Bau-
herrn günstiger sind. 3Dies gilt entsprechend im Falle der Genehmigungsfreistellung, wenn die er-
forderlichen Unterlagen vor dem 1. Januar 2017 eingereicht worden sind und für Nachträge, die 
sich auf Baugenehmigungen beziehen, die nach dem bis zum 1. Januar 2017 geltenden Vorschrif-
ten erteilt worden sind…“ 
 
Maßgebliche Sach- und Rechtslage bei Entscheidungen der Behörde, insbesondere im Hinblick 
auf das Inkrafttreten der Neufassung der BauO Bln am 01.01.2017 („BauO Bln 2016“) 
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1. 
 
 
 
 
 
§ 89 BauO 2017 gilt noch nicht (vgl. hierzu auch VG Berlin, U. v. 11.10.2016, - 19 K 4.13 – 
juris Nr.64)! 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheides, vgl. Anlage 
5. 
 
 
 
 
 

 
Maßgeblich ist Zeitpunkt des Erlasses der Baugenehmigung (kein Entzug einmal erhalte-
nen Baurechts nur durch Nachbarwiderspruch) 
 
6. 
 
 
 
 
 
Stand 04/2017 
 
 
§ 89 BauO Bln Nachtrags- bzw. Änderungsantrag/-genehmigung 
 
Die Nachtrags- bzw. Änderungsgenehmigung ist auch nach der neuen BauO Bln möglich. Zwar 
war und ist sie nicht in der BauO Bln geregelt. Sie ist aber allgemein anerkannt als Ergänzung der 
ursprünglichen Baugenehmigung. Durch das Inkrafttreten der neuen BauO Bln hat sich hieran 
nichts geändert. 
 
 

Baugenehmigungsantrag BauO 2016 oder materielles Recht 
BauO 2017, vgl. § 89 BauO 2017 

Nachtrag, Verlängerung etc. BauO 2016 oder materielles Recht 
BauO 2017, vgl. § 89 BauO 2017 

Widerspruch Bauherr   2017 

Widerspruch Nachbar Recht zum Zeitpunkt der BG: BauO 
2016 

Baugenehmigungsantrag, 
Nachtrag, Widerspruch 2016 

Baugenehmigungsantrag, Verlänge-
rung*, Widerspruch 2017 

2016 2017 

*Achtung:  
trotz Verlän-
gerung: 
Fertigstellung 
7 Jahre nach 
BG-Erteilung, 
§ 73 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 
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Der Antragseingang entscheidet in der Übergangszeit darüber, ob die alte oder die neue Bauord-
nung anzuwenden ist, § 89 BauO Bln: Nachträge und Änderungsanträge, die ab dem 01.01.2017 
eingegangen sind, müssen nach der neuen BauO Bln beurteilt werden, auch wenn sie sich auf 
eine nach der alten BauO Bln erteilte Baugenehmigung beziehen.  
Im Hinblick auf die neue Vertrauensschutzregelung, die zu § 89 geplant ist, soll allerdings schon 
jetzt im Falle von Nachträgen, die sich auf Baugenehmigungen beziehen, die nach dem bis zum 1. 
Januar 2017 geltenden Vorschriften erteilt worden sind, dass bis zu diesem Zeitpunkt geltende 
Bauordnungsrecht zugrunde gelegt werden. 
Im Falle der Genehmigungsfreistellung entfällt die Erteilung einer Nachtragsgenehmigung, da sie 
nicht erforderlich ist. 
Dem Inhalt eines Nachtrags- oder Änderungsantrages entsprechend, ist von der Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, auf Bauvorlagen zu verzichten, die für die Beurteilung des (Nachtrags- oder 
Änderungs-) Vorhabens nicht erforderlich sind (§ 1 Abs. 6 BauVerfVO). 
 
Stand 05/2017 
 
 

Gebühren 
 
Gebührenbefreiungen 
 
Gebührenfrei ist nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebBtrG BE) der 
Verkehr der Verwaltungsstellen (= alle Behörden und nichtrechtsfähige Anstalten, § 1 Abs. 2 
GebBtrG BE) untereinander, es sei denn, daß die in Betracht kommenden Gebühren einem Dritten 
als Veranlasser zur Last zu legen sind. 
 
Befreit ist deshalb das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB), das einen rechtlich 
unselbständigen, abgesonderten Teil des Landesvermögens darstellt und von der BIM als Ge-
schäftsführer vertreten wird. 
 
Nicht befreit ist das Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds, auch wenn es durch die BIM 
vertreten wird, weil es zivilrechtlicher Eigentümer der entsprechenden Grundstücke ist, vgl Schrei-
ben der SenFin vom 27.10.2015 (http://b-intern.de/sen/finanzen/politikfelder/abteilung-ii-
haushalt/haushalt/rs-gebuehrenfreiheit-bim-silb-bima.pdf). Es genügt also nicht die Bezeichnung 
BIM in der Antragstellung! Die BIM muss angeben, für wen sie handelt. 
 
Die Gebührenbefreiung ist außerdem u. a. in § 2 Abs. 1 BauGebO geregelt (ähnlich der Regelung 
in der VGebO), Hervorhebungen und Erläuterungen durch Uz.: 
 
 
BauGebO 
 

VGebO 

§ 2 Gebührenbefreiung und Gebührenfreiheit 
 
(1) Von der Zahlung einer Verwaltungsgebühr 
sind befreit 
1. die Behörden und nichtrechtsfähigen An-
stalten des Bundes, der Länder, der Gemein-
den und der Gemeindeverbände, soweit die 
beantragte Amtshandlung der Durchführung 
der Amtsgeschäfte dient, 
2. die Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, soweit die 
beantragte Amtshandlung der Durchführung 
der Amtsgeschäfte dient, 
3. die Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften, sofern sie  

§ 2 Persönliche Gebührenbefreiung 
 
(1) Von der Zahlung einer Verwaltungsge-
bühr sind befreit 
1. die Behörden und nichtrechtsfähigen An-
stalten des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden und Gemeindeverbände, soweit die 
beantragte Amtshandlung der Durchführung 
der Amtsgeschäfte dient, 
2. die Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, soweit die be-
antragte Amtshandlung der Durchführung 
der Amtsgeschäfte dient, 
3. die Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften, sofern  

http://b-intern.de/sen/finanzen/politikfelder/abteilung-ii-haushalt/haushalt/rs-gebuehrenfreiheit-bim-silb-bima.pdf
http://b-intern.de/sen/finanzen/politikfelder/abteilung-ii-haushalt/haushalt/rs-gebuehrenfreiheit-bim-silb-bima.pdf
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die Rechtsstellung einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts haben und durch die Amts-
handlung unmittelbar die Durchführung kirchli-
cher, religiöser oder weltanschaulicher Zwecke 
gefördert wird, 
4. die Einrichtungen, die als gemeinnützig, 
mildtätig oder kirchlichen Zwecken dienend im 
Sinne der Abgabenordnung anerkannt sind, 
wenn die Amtshandlung unmittelbar der 
Durchführung gemeinnütziger, mildtätiger oder 
kirchlicher Zwecke dient, 
 
soweit nicht die Tarifstelle 11.3 des Gebühren-
verzeichnisses (= Abgeschlossenheitsbeschei-
nigung nach WEG) betroffen ist. 
 
 

sie die Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts haben und durch die 
Amtshandlung unmittelbar die Durchführung 
kirchlicher, religiöser oder weltanschaulicher 
Zwecke gefördert wird, 
4. die Einrichtungen, die als gemeinnützig, 
mildtätig oder kirchlichen Zwecken dienend 
im Sinne der Abgabenordnung anerkannt 
sind, wenn die Amtshandlung unmittelbar 
der Durchführung gemeinnütziger, mildtäti-
ger oder kirchlicher Zwecke dient, 
 
soweit nicht die Tarifstellen 1001 bis 1003, 
6910 Buchstabe c, 8110 bis 8123 und 9830 
Buchstabe b des Gebührenverzeichnisses 
betroffen sind und soweit im Fall der Num-
mer 4 außerdem nicht die Tarifstelle 3051 
des Gebührenverzeichnisses betroffen ist. 
Die Gebührenbefreiung tritt nicht ein, sofern 
die in Betracht kommenden Gebühren ei-
nem Dritten als Veranlasser zur Last zu le-
gen sind. 
 

Satz 1 gilt nicht für 
1. Sondervermögen und Betriebe, die einen 
Wirtschaftsplan erstellen, sowie für gleich-
artige erwerbswirtschaftlich ausgerichtete 
Einrichtungen juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, 
2. Kreditinstitute im Sinne des Gesetzes über 
das Kreditwesen. 
  

(2) Absatz 1 gilt nicht für 
1. Sondervermögen und Betriebe, die einen 
Wirtschaftsplan aufstellen, sowie für gleich-
artige erwerbswirtschaftlich ausgerichtete 
Einrichtungen juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, 
2. Kreditinstitute im Sinne des Gesetzes 
über das Kreditwesen. 
 

 
Befreit sind z. B. gemeinnützige Kita-Eigenbetriebe des Landes Berlin, weil sie Einrichtungen 
nach Satz 1 Nr. 4 sind, vgl. beigefügtes Schreiben der SenFin vom 11.04.2008. 
 
Nicht befreit sind Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sofern sie er-
werbswirtschaftlich ausgerichtet sind, § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGebO. Dies trifft u. a. zu für die 
BImA, vgl. beigefügtes Schreiben der SenFin vom 27.10.2015. Entsprechend ist die "Charité - 
Universitätsmedizin Berlin (Charité)" nicht gebührenbefreit, da ihre Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen sich nach kaufmännischen Grundsätzen richten und sie einen Wirtschaftsplan 
aufstellt, vgl. § 24 Berliner Universitätsmedizingesetz und § 24 der Satzung der Charité - Universi-
tätsmedizin Berlin idF vom 07.01.2015. 
 
Zusammenfassung: 
 

Gebührenbefreit Gebührenpflichtig 

- Sondervermögens Immobilien des 
Landes Berlin (SILB), ggf. vertr. durch 
BIM 

- Treuhandvermögen des Liegen-
schaftsfonds, ggf. vertr. durch BIM 

- Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts im 
Falle von Amtsgeschäften 

- Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, wenn er-
werbswirtschaftlich ausgerichtet, z. 
B. BImA, Charité, BVG 

- gemeinnützige Kita-Eigenbetriebe 
des Landes Berlin 

- Vivantes GmbH (Zusammenfassung 
Berliner Krankenhäuser) 

 
Stand 11/2016 
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Gebührenpflicht der Charité 
 

Die Gebührenpflicht der Charité richtet sich danach, ob das Bauvorhaben dem Bereich der Kran-

kenhausversorgung oder der Forschung und Lehre dient. Nur im ersten Fall sind eine erwerbswirt-

schaftliche Tätigkeit und damit eine Gebührenpflicht zu bejahen. Baugebührenbefreit sind Bauge-

nehmigungen der Charité im Bereich von Forschung und Lehre. 

Im Einzelfall kann die Unterscheidung schwierig sein. In Zweifelsfällen, die grundsätzlich nur in Be-

zug auf Bauten von Universitätsklinika auftreten dürften, könnte eine gesonderte Trennungsrech-

nung heranzuziehen sein, um zu bewerten, welchen Anteil einerseits die Krankenversorgung oder 

andererseits Forschung und Lehre an dem Bauprojekt haben. 

 
Stand 11/2018 
 
 
Rahmengebühren, Ermittlung von… 
 
Vollumfängliche bzw. detaillierte Regelungen zu Rahmengebühren liefen dem eigentlichen Zweck 
von Rahmengebühren, nämlich der Behörde ein auf den Einzelfall bezogenes Ermessen bei Aus-
füllung der Rahmengebühr einzuräumen, zuwider. Es kann hinsichtlich der Höhe der ermittelten 
Rahmengebühr für gleichgelagerte Fälle Differenzen zwischen den Bezirken bzw. auch zwischen 
einzelnen Mitarbeitenden geben. 
Die konkrete Ermittlung der Rahmengebühr stellt letztlich die Ausübung des der Behörde einge-
räumten Ermessens dar. Als Ermessensentscheidung ist diese gerichtlich auf Ermessensfehler hin 
überprüfbar. Folgende Ermessensfehler im Sinne des § 114 VwGO kommen in Betracht: 
 
- Ermessensausfall, d.h. von dem eingeräumten Ermessen ist überhaupt nicht Gebrauch ge-

macht worden;  
- Ermessensüberschreitung, d.h. gesetzliche Grenzen des Ermessens sind überschritten worden 

sowie  
- Ermessensfehlgebrauch, d.h. von dem eingeräumten Ermessen ist in einer dem Zweck der Er-

mächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden, bspw. indem zweck- bzw. 
sachfremde Erwägungen in die Entscheidung einbezogen worden sind, einzelne Belange fehl-
gewichtet worden sind (Ermessensfehlgewichtung) oder indem die Gewichtung verschiedener 
öffentlicher und privater Belange in einem fehlerhaften Rangverhältnis zueinander gesetzt wer-
den (Ermessensdisproportionalität). 
 

Die Gefahr eines Ermessensausfalls und einer Ermessensüberschreitung, welche konkret insbe-
sondere durch Unter- bzw. Überschreitung des bestimmten Rahmens in Betracht käme, besteht 
bei der Anwendung von Rahmengebühren nicht. Die Gefahr eines Ermessensfehlgebrauchs in 
Form einer Ermessensfehlgewichtung ist hier zumindest eingeschränkt, weil es für die Gewichtung 
der einzelnen Kriterien prozentuale Orientierungswerte gibt. Eine Fehlgewichtung wäre nur inso-
weit möglich, als dass einzelne, den Kriterien zuzuordnende Belange, falsch gewichtet werden, 
wobei die Auswirkung auf die letztlich ermittelte Höhe der Rahmengebühr durch die prozentualen 
Orientierungswerte zur Gewichtung der einzelnen Kriterien zumindest abgedämpft wird. Selbiges 
gilt auch für die Ermessensdisproportionalität. Eine erhebliche Auswirkung auf das Ergebnis der 
ermittelten Rahmengebühr ist allerdings dann zu erwarten, wenn die einzelnen Belange mehrerer 
der fünf Kriterien falsch (untereinander) gewichtet wurden. Denn dann ist eine über die beste-
hende Toleranzgrenze (ca. 20 %) hinausgehende Abweichung zu erwarten.  
 
Es liegt in der Natur von Rahmengebühren, dass für den gleichen Fall nicht stets dieselbe Höhe 
von verschiedenen Mitarbeitenden ermittelt wird. Unterschiede sind letztlich hinzunehmen, soweit 
sie nicht einen gewissen Rahmen überschreiten.  
 
Stand 01/2018 nach Schriftwechsel 01/2017 
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Gebührenerhebung bei Widersprüchen von Dritten 
 
Die derzeit geltende Baugebührenordnung sieht keine Tarifstelle für die Erhebung von Gebühren 
im Falle von Drittwidersprüchen vor. Daher besteht die grundsätzliche Möglichkeit, eine angemes-
sene Gebühr für ein solches, im subjektiven Interesses einer Dritten bzw. eines Dritten liegendes, 
Verwaltungshandeln auf Grundlage des Auffangtatbestandes des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Geset-
zes über Gebühren und Beiträge zu erheben. Der derzeitige Entwurf der Vierten Änderungsverord-
nung der Baugebührenordnung sieht bereits eine entsprechende Tarifstelle für die Erhebung von 
Gebühren im Falle von Drittwidersprüchen vor, welche wie folgt lautet:  
 

Tarifstelle  Gegenstand  Gebühr  
EURO  

11.12.  Zurückweisung eines Widerspruchs eines Dritten, je 
nach erforderlichem Umfang der Prüfung:  

 

11.12.1  Prüfung der Zulässigkeit  100  

11.12.2  Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit durch 
eine Behörde oder sonstige Stelle  

250  

11.12.3  Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit durch 
zwei Behörden oder sonstigen Stellen  

500  

 Prüfung durch jede weitere Behörde oder sonstige 
Stelle 

150 

 
Hinsichtlich der Höhe der auf Grundlage des Auffangtatbestandes des § 8 Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes über Gebühren und Beiträge zu erhebenden Gebühr ist dieser derzeitige Entwurf der 
neuen Tarifstelle maßgeblich. 
 
Stand ALS TOP 90.8 am 06.09.2017 
 
 
Verjährung von Gebührenbescheiden 
 
Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 2. Novem-
ber 2018 (GVBl. S. 618) wurden u. a. die Regelungen über die Verjährung von Gebühren geän-
dert. Es ist am 15. November 2018 in Kraft getreten und enthält eine Übergangsregelung in 
 
§ 23 Abs. 1a 
„Für die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Auslagen für eine öffentliche Leistung nach § 9 
(Amtshandlung, Benutzung, Leistungsbescheid), die bis zum 14. November 2018 beantragt oder 
begonnen, aber noch nicht vollständig erbracht wurde, ist das Gesetz in der bis dahin geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden, soweit es für den Kostenschuldner im Einzelfall günstiger ist.“ 
 
Zu den Regelungen betreffend die Verjährung: 
 
§ 9  Entstehung der Gebühren- und Beitragspflicht 
 (unverändert) 
(1) Die Pflicht zur Zahlung von Verwaltungsgebühren entsteht mit der Vollendung der Amtshand-
lung, bei Vorliegen eines Antrages mit dessen Eingang. 
§ 12 Verfahren bei der Heranziehung zu Gebühren und Beiträgen 

(unverändert) 
(1) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren können, sofern die Gebührenordnung nichts anderes 
bestimmt, formlos, Beiträge nur durch schriftlichen Bescheid (Veranlagungsbescheid) der zustän-
digen Verwaltungsstelle angefordert werden. 
 
§ 14  Fälligkeit (neu) 
Die Gebühren, Beiträge und Auslagen werden mit der Bekanntgabe ihrer Festsetzung an den 
Schuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
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§ 21 Verjährung (geändert) 
(1) Eine Festsetzung nach § 12, ihre Aufhebung oder Änderung sind nicht mehr zulässig, wenn die 
Festsetzungsfrist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung). Die Festsetzungsfrist beträgt vier 
Jahre; sie beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühren- oder Auslagenschuld 
entstanden ist, bei Antrag auf eine Sachentscheidung mit dem Ablauf des Kalenderjahres ihrer Be-
kanntgabe. Wird vor Ablauf der Frist ein Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Festsetzung ge-
stellt, ist die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag unanfechtbar entschieden 
worden ist. 
(2) Der Anspruch auf Zahlung festgesetzter Gebühren, Beiträge oder Auslagen verjährt nach vier 
Jahren (Zahlungsverjährung); mit der Verjährung erlischt der Anspruch. Die Zahlungsverjährungs-
frist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmalig fällig geworden ist. 
(3) Die Festsetzungs- und die Zahlungsverjährung sind gehemmt, solange der Anspruch wegen 
höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden 
kann. 
(4) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch: 
1. die schriftliche Geltendmachung des Anspruchs 
2. Stundung, 
3. den Eintritt der aufschiebenden Wirkung, 
4. die Aussetzung der Vollziehung, 
5. Sicherheitsleistung, 
6. Vollstreckungsaufschub, 
7. eine Vollstreckungsmaßnahme, 
8. die Anmeldung im Insolvenzverfahren, 
9. die Aufnahme in einem Insolvenzplan oder einem gerichtlichen 
Schuldenbereinigungsplan, 
10. die Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung 
für den Schuldner zum Ziel hat, und 
11. Ermittlungen der Behörde nach dem Wohnsitz oder dem 
Aufenthaltsort des Gebühren-, Beitrags- oder Auslagenschuldners. 
(…)  
 
Daraus folgt: 
Vier Jahre ab dem Jahresablauf nach Bekanntgabe des Bescheides (z. B. Baugenehmigung) 
muss die Gebühr durch Bekanntgabe des Gebührenbescheides festgesetzt werden. Vier Jahre ab 
Jahresablauf nach Fälligkeit des Gebührenanspruchs (Bekanntgabe des Gebührenbescheides, § 
14) verjährt der Zahlungsanspruch. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bekanntgabe Bau-
genehmigung 
(Sachentscheidung 
auf Antrag) 

Festsetzungsverjährung, 4 Jahre ab BG-
Jahr (= Ende 2019) muss die Gebühr 

festgesetzt werden,  
§ 21 Abs. 1 GebBeitrG 

    

Bekanntgabe Ge-
bühren-Festsetzung 
durch Bescheid  
(1. Bsp.) 

Zahlungsverjährung, 4 Jahre ab GebB-
Jahr (=Ende 2019) muss die Gebühr ge-
zahlt worden sein werden, § 21 Abs. 2 

GebBeitrG 

    

 GebBe-
scheid  
(2. Bsp.) 

Zahlungsverjährung (ab Ende 
2020) 

   

    GebBe-
scheid  
(3. Bsp.) 

Zahlungsverjährung (ab 
Ende 2023) 

 
Stand ALS TOP 96.4 am 13.03.2019 
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Verordnung über bauliche Anforderungen an barrierefreies Wohnen 
Rechtslage bei Entscheidungen der Behörde, insbesondere im Hinblick auf das Inkrafttreten der 
Verordnung über bauliche Anforderungen an barrierefreies Wohnen (Barrierefreies Wohnen Ver-
ordnung Berlin) am 01.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 09/2019 
  

3. 

Nachtrag, Verlängerung etc. Anlage 4.2/3 zur VV TB Bln oder materielles Recht 
Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin,  vgl. § 6 
Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin 

2019 2020 

1. 

Baugenehmigungsantrag, 
Nachtrag, Widerspruch 2019 

2. 

Baugenehmigungsantrag Anlage 4.2/3 zur VV TB Bln oder materielles Recht 
Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin,  vgl. § 6 
Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin 

Die Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin gilt noch nicht. Es ist Anlage 4.2/3 Anlage zur 
VV TB Bln anzuwenden (vgl. hierzu auch VG Berlin, U. v. 11.10.2016, - 19 K 4.13 – juris Nr.64). 

4. 

Widerspruch Bauherr Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin 

Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheides 

5. 

Widerspruch Nachbar Recht zum Zeitpunkt der Baugenehmigung 

Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erlasses der Baugenehmigung (kein Entzug einmal erhal-
tenen Baurechts nur durch Nachbarwiderspruch). 

Baugenehmigungsantrag,  
Verlängerung*, Widerspruch 2020 
=> Barrierefreies Wohnen Verord-
nung Berlin 

*Achtung: trotz 
Verlängerung: 
Fertigstellung 7 
Jahre nach BG-
Erteilung, vgl. 
§ 73 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 BauO Bln
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Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen 
(Betriebs-Verordnung - BetrVO) 
 
Wiederkehrende Prüfungen von Lüftungsanlagen 
 

Mit der Änderung der Betriebsverordnung vom 18. Juni 2010 ist klargestellt worden, dass nur die-
jenigen haustechnischen Anlagen wiederkehrend in Hinblick auf Wirksamkeit und Betriebssicher-
heit in allen Gebäuden – und nicht nur in Sonderbauten zu prüfen sind, die für den Brandschutz 
relevant sind. Zu diesen sicherheitsrelevanten Anlagen gehören nicht  

 trockene Steigeleitungen (da nicht Bestandteil einer Feuerlöschanlage),  

 Verschlüsse von Öffnungen zur Rauchableitung in notwendigen Treppenräumen (da keine 
Rauchabzugsanlage), 

 Abluftanlagen nach DIN 18 017 von Bädern und Küchen (in der Regel haben diese Anlagen 
Absperrvorrichtungen gegen eine Brandweiterleitung),  

 Lüftungsanlagen, die nur der Raumlüftung dienen und nicht auch der Rauchableitung im 
Brandfall, d.h. „Komfort“-Lüftungsanlagen, für die lediglich bei den Durchführungen in raumab-
schließenden Bauteilen Brandschutzklappen verwendet werden. Zu finden sind „Komfort“-Lüf-
tungsanlagen“ z. B. in einer Beherbergungsstätte, in der die Gastzimmer öffenbare Fenster ha-
ben und zusätzlich eine Lüftungsanlage (zum Heizen oder Kühlen) vorhanden ist. Sofern bau-
ordnungsrechtlich nicht vorgeschrieben, bleibt es jedem Bauherrn freigestellt, von sich aus – 
etwa zur Komfortverbesserung – lüftungstechnische Anlagen einzubauen (s. Wilke, Kommen-
tar zur BauO Bln, S. 321, RNr. 7). 

Lüftungsanlagen in einem Geschoss, d. h. Lüftungsanlagen, die einzelne Räume im selben 
Geschoss unmittelbar ins Freie be- oder entlüften, sind in § 2 Abs. 2 Nr. 1 BetrVO sowieso be-
reits von der Prüfpflicht ausgenommen; auch diese Lüftungsanlagen können in Trennwänden 
zwischen Nutzungseinheiten Brandschutzklappen aufweisen. 

 
Allein das Vorhandensein von Brandschutzklappen in Trennwänden oder Wänden zur Trennung 
von Brandabschnitten löst nicht die Pflicht zur Prüfung nach § 2 Abs. 1 BetrVO aus, da diese Ab-
sperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch nach den Bestimmungen ihrer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen vom Eigentümer (bzw. Betreiber) einer Überprüfung der Funktion auf 
Grundlage einer Betriebsanleitung und unter Berücksichtigung der Grundmaßnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjährlichen Abstand 
unterzogen werden müssen. 
 
Sicherheitsrelevante Lüftungsanlagen sind aus Gründen des Brandschutzes erforderlich. Ihre Not-
wendigkeit muss im Brandschutznachweis begründet werden und die bauordnungsrechtlichen An-
forderungen hinsichtlich des Brandschutzes müssen formuliert werden; im Brandschutznachweis 
muss auch das Leistungsvermögen dieser Anlagen als Vorgabe für die Planung angegeben wer-
den. 

Zu den bauordnungsrechtlich geforderten sicherheitsrelevanten Lüftungsanlagen gehören z. B.: 

 Lüftungsanlagen von Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen gemäß § 16 Abs. 4 der Muster-
Verkaufsstättenverordnung, die im Brandfall so betrieben werden müssen, dass sie nur 
entlüften (bis zum Schließen ggf. vorhandener Brandschutzklappen). 

 Lüftungsanlagen in Versammlungs- und sonstige Aufenthaltsräume mit mehr als 400 m² 
Grundfläche (gemäß § 16 Abs. 4 Muster-Versammlungsstättenverordnung) 

 Lüftungsanlagen für geschlossene Mittel- und Großgaragen gemäß § 15 Muster-Gara-
genverordnung  

 Lüftungsanlagen in fensterlosen Aufenthaltsräumen gemäß § 48 Abs. 3 BauO Bln, um die 
Anforderungen an die ausreichende Belüftung sicher zu stellen (sofern sie nicht gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVO von der Prüfpflicht ausgenommen sind - siehe oben) 
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Im Übrigen können für Sonderbauten, wie Krankenhäuser, im Verfahren nach § 52 BauO Bln be-
sondere Anforderungen an Lüftungsanlagen gestellt werden (nach Abs. 1 Nr.11), ebenso wie an 
Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen (nach Abs. 1 Nr. 22). 
 
ALS TOP 78.9 am 25. Mai 2014 
 
 
§ 16 BetrVO - Barrierefreie Räume 
 
Der Beitrag der EHB bis 12/2016 zu § 16 BetrVO - Anwendung des § 16 BetrVO (barrierefreie Be-
herbergungsräume) auf Seite 251 ist nicht mehr in Kraft.  
 
Die Anzahl und Ausstattung von barrierefreien und barrierefrei und mit dem Rollstuhl nutzbare 
Räume in Beherbergungsstätten ist durch § 16 Betriebsverordnung und Anlage A 4.3/3 Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen Berlin abschließend geregelt. 
 
Ersetzt Beitrag EHB bis 12/2016, S. 251, Stand 02/2022 
 
 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
BauGB - Sanierungs- und entwicklungsrechtliche Genehmigungen 
 
1. Entwicklung des BauGB, insbesondere im Hinblick auf § 145 Abs. 1 und 6 BauGB 
Das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsge-
setz Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004 ist am 20. Juli 2004 in Kraft getreten. Im Rahmen dieses 
Gesetzes wurde u. a. der § 145 Abs. 1 und 6 des seinerzeit gültigen Baugesetzbuchs ((Fassung 
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 
2004 (BGBl. I S. 1359)) geändert.  
 
Zwischenzeitlich ist das BauGB in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) neu er-
lassen worden. Die letzte Änderung dieser aktuell geltenden Fassung des BauGB durch Gesetz 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) betrifft auch die Fristenregelung in § 145 Abs. 1 
BauGB. 
 
2. Zuständigkeitskonzentration des sanierungs- und des bauordnungsrechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens 
Hieraus ergibt sich im Interesse einer bürgerfreundlichen Praxis die Zuständigkeitskonzentration 
des sanierungs- und des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die Aussagen zur 
sanierungsrechtlichen Genehmigung gelten auch für die entwicklungsrechtliche Genehmigung. 
 
Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben und für die eine bauordnungsrechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine Zu-
stimmung erforderlich ist, wird auch die sanierungsrechtliche Genehmigung durch die Baugeneh-
migungsbehörde erteilt. 
 
Die sanierungsrechtliche Genehmigung ist weiterhin ein eigenständiger Genehmigungstatbestand. 
Sie ist daher vom Antragsteller auch ausdrücklich mit den für die sanierungsrechtliche Beurteilung 
des Vorhabens erforderlichen Antragsunterlagen zu beantragen. 
 
3. Genehmigungsfrist bzw. Genehmigungsfiktion 
Hinsichtlich der Genehmigungsfrist bzw. Genehmigungsfiktion (§ 145 Abs. 1 BauGB) ist zu beach-
ten, dass diese sich nur auf das sanierungsrechtliche und nicht auf das bauordnungsrechtliche 
Genehmigungsverfahren bezieht.  
Seit der Änderung des BauGB durch Gesetz vom 10. September 2021 (s.o. unter Ziff. 1) hat die 
Baugenehmigungsbehörde gemäß § 145 Abs. 1 Satz 3 BauGB über die sanierungsrechtliche Ge-
nehmigung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der prüffähigen Unterlagen zu entscheiden. 
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§ 145 Abs. 1 Satz 3, zweiter Halbsatz BauGB sieht vor, dass die Genehmigungsfrist verlängert 
werden darf, sofern die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden kann, 
höchstens jedoch um zwei Monate. Dem Antragsteller ist dieses vor Ablauf der Frist in einem 
Zwischenbescheid mitzuteilen. Nach Ablauf der - ggf. verlängerten - Frist gilt die Genehmigung als 
erteilt, wenn sie nicht vorher versagt wurde. 
 
4. Rechtsschutz 
Wird die Genehmigung nach § 145 Abs. 5 BauGB versagt, unter Auflagen, befristet bedingt erteilt 
oder vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages (im Entwicklungsbereich: Anwendungsver-
einbarung) abhängig gemacht, richtet sich Widerspruch oder Klage gegen die Baugenehmigungs-
behörde. 
 
5. Verfahrensablauf 
Für einen reibungslosen Ablauf ist es erforderlich, dass in den Berliner Bezirksämtern die Ein-
gangsstellen für derartige Anträge einheitlich bei den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern einge-
richtet werden. Es ist geboten, sofort Kontakt mit den Sanierungsstellen bzw. in den Entwicklungs-
gebieten mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aufzunehmen, da, egal wo der Antrag ein-
geht, die Frist bei Vorliegen vollständiger Unterlagen sofort beginnt. Eine Übergangsregelung nach 
§ 233 BauGB ist nicht speziell vorgesehen. Hieraus ergibt sich, dass jeder Antrag vom Bau- und 
Wohnungsaufsichtsamt beschieden werden muss. So genannte Altfallregelungen kommen nicht 
zur Anwendung. Aufgrund der Berliner Situation einer Einheitsgemeinde ist die vorgesehene Ein-
vernehmensfrist von zwei Monaten nicht grundsätzlich übertragbar. Fristverlängerungen sind dem-
entsprechend unabhängig von der Koordinierungspflicht Stadtplanungsamt/Bau- und Wohnungs-
aufsichtsamt im Einzelfall zu begründen und dem Antragsteller entsprechend mitzuteilen. 
Eine Aufstellung der Sanierungsgebiete und der Entwicklungsbereiche sowie die entsprechenden 
detaillierten Kartenwerke sind im Intranet und im Internet abrufbar.  
 
Übernommen aus EHB bis 12/2016, S. 270, überarbeiteter Stand 11/2021 
 
 

Wohnungsaufsichtsgesetz (WoAufG) 
 
Wohnungsaufsichtliche Maßnahmen in leerstehenden Wohnungen 
 
Nach § 1 Abs. 3 WoAufG sollen die Regelungen des WoAufG auch auf solche Wohnungen ange-
wendet werden, die zu Wohnzwecken genehmigt wurden, derzeit jedoch leer stehen.  
§ 1 Abs. 3 WoAufG wurde seit 2005 nicht angewandt, da Nr. 8 der AV WoAufG Bln dies so vorgab. 
In einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 13. Juni 2002 wurde eine Wohnraumman-
gellage für Berlin verneint. Angesichts der damals angespannten Haushaltslage führt der letzte Ab-
satz von Nr. 8 der AV WoAufG daher Folgendes aus:  
 
„So lange in Berlin keine Wohnraummangellage besteht, ist es nicht opportun, Maßnahmen der 
Wohnungsaufsicht in leerstehenden Wohnungen durchzuführen oder durch derartige Maßnahmen 
die Bewohnbarkeit leerstehender Wohnungen wiederherzustellen. § 1 Abs. 3 WoAufG Bln kann 
deshalb zurzeit keine Anwendung finden.“   
 
Seit dem 31. Januar 2011 sind die AV WoAufG Bln außer Kraft. Sie werden seither auf Grundlage 
einer entsprechenden Entscheidungshilfe der Obersten Bauaufsicht im Rahmen der Selbstbindung 
der Verwaltung weiter angewendet.  
 
Die Selbstbindung der Verwaltung umfasst allerdings nur solche Regelungen, deren Voraussetzun-
gen nach wie vor vorliegen. Nr. 8 AV WoAufG Bln steht unter der Prämisse, dass in Berlin keine 
Wohnraummangellage herrscht. Das VG Berlin aber schätzt die aktuelle Mangellage auf dem Woh-
nungsmarkt als besonders ausgeprägt ein (Vgl. VG Berlin, Urteil vom 8. Juni 2016 – VG 6 K 103.16; 
VG Berlin, Beschluss vom 13.06.2017 – VG 6 L 318.17; so auch OVG Berlin- Brandenburg, Be-
schluss vom 6. April 2017 – OVG 5 B 14.16.). Insofern betrifft die Selbstbindung der Verwaltung Nr. 
8 AV WoAufG Bln nicht.  
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Die Bezirke können somit das WoAufG Bln derzeit – so wie es im Gesetz steht – auch auf leerste-
hende Wohnungen anwenden. 
 
Stand 01/2018 
 

 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) 

 
Anhang A der VV TB Bln – Anforderungen an Sicherheitstreppenräume (SiTrR Bln) 
 
Gemäß VV TB Bln Abschnitt A 2.2 kommt eine Abweichung von der Technischen Regel A 2.2.1.15 
– Anhang A nur im Einvernehmen mit der Berliner Feuerwehr in Betracht. 
Von einem Einvernehmen mit der Berliner Feuerwehr kann für die folgenden Abweichungen aus-
gegangen werden, wenn die genannten Randbedingungen erfüllt sind: 
 
 
Abweichung 1: Fahrschacht liegt nicht im Treppenraum, sondern grenzt an den notwendi-
gen Flur 
 

 Zur Aufrechterhaltung der Schleusenfunktion des notwendigen Flurs wird flurseitig vor der 

Fahrschachttür eine rauchdichte und selbstschließende Tür angeordnet, die jeweils mit ei-

ner Feststellanlage offen zu halten sind.  

 Die im Treppenraum angeordnete Steigleitung „trocken“ erhält jeweils im notwendigen Flur 

im Bereich der Tür zum Treppenraum (Seite des Türdrückers) eine Entnahmestelle. 

 Der Aufzug wird mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet, sodass der Aufzug bei Auftreten 

von Rauch im Fahrschacht in das Erdgeschoss fährt und dort mit geöffneter Tür außer Be-

trieb geht. 

 Führt der Fahrschacht auch in das Kellergeschoss, wird vor der Fahrschachttür ein Vor-

raum angeordnet; sein Ausgang zum Kellergeschoss erhält eine feuerhemmende, rauch-

dichte und selbstschließende Tür. 

 
Abweichung 2: Der innenliegende Sicherheitstreppenraum weist zwei Türöffnungen zu zwei 
notwendigen Fluren je Geschoss auf 
 

 Beide Flure dürfen insgesamt maximal acht Öffnungen zu Wohnungen haben. 

 Die im Treppenraum angeordnete Steigleitung „trocken“ erhält jeweils im notwendigen Flur 

im Bereich der Tür zum Treppenraum (Seite des Türdrückers) eine Entnahmestelle. 

 Der Aufzug wird mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet, sodass der Aufzug bei Auftreten 

von Rauch in einem Flur in das Erdgeschoss fährt und dort mit geöffneter Tür außer Be-

trieb geht. 

 
Stand 09/2019 
 
 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Dieser Beitrag wurde in das Rundschreiben SenStadtWohn II E Nr. 52/2018, Notwendigkeit einer 
UVP-Vorprüfung, verlagert. 
 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauauf-
sicht/rs_IIE_Nr52_2018_UVPGVorpruefung.pdf 
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_IIE_Nr52_2018_UVPGVorpruefung.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_IIE_Nr52_2018_UVPGVorpruefung.pdf
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Sonstiges 
 
Gefahrenbeseitigung mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) 
 

Hierzu siehe separates Rundschreiben SenStadtWohn II E Nr. 48/2017. 
 
Stand 12/2016 
 
 
Bauliche Anlagen in der Nähe von Eisenbahnanlagen 
 
Bei baulichen Anlagen in der Nähe von Eisenbahnanlagen ist zu prüfen, ob das Bauvorhaben Ge-
fährdungen des Eisenbahnbetriebs mit sich bringen könnte bzw. ob das Vorhaben mit dem bahn-
spezifischen Nutzungszweck der Fläche vereinbar ist, vgl. § 16 BauO Bln, § 69 Abs. 2 Nr. 2 BauO 
Bln. 
 
Nach Rücksprache mit der Deutschen Bahn (DB) ist Folgendes zu beachten. 
 
1. Möglicher Konflikt mit Bahnbelangen 
Nur, wenn das nicht bahnbetriebsbezogene Vorhaben im Einzelfall in Konflikt mit der Fachplanung 
gerät, ist eine Beteiligung der Bahn notwendig, und zwar dieser Stelle: 
 
Deutsche Bahn AG 
Eigentumsmanagement (CS. R-O-L(A)) 
Caroline- Michaelis-Straße 5-11 
10115 Berlin 
 
Dies ist dann der Fall, wenn: 
- die Standsicherheit der betreffenden Betriebsanlage beeinflusst wird, 
- die vorhandenen Flucht- und Rettungswege beeinflusst werden oder 
- Einflüsse auf die Betriebssicherheit der Eisenbahn vorliegen, bzw. nicht sicher ausgeschlossen 
werden können. 
 
Diese Stelle der DB beteiligt dann intern alle Konzerntöchter, darunter die DB Netz AG, und gibt 
auch den Baugenehmigungsbehörden gegenüber eine Gesamt-Stellungnahme zu allen betroffe-
nen Belangen des Bahnkonzerns ab. 
Seitens der DB wird empfohlen, dass sich die Bauherrinnen vor Stellung des Bauantrages an die 
o. g. Stelle zur Vorabstimmung wenden. 
 
2. Beteiligung der Bahn als Nachbar, z. B. im Falle von grenznaher Bebauung 
 
Wenn sich in einem Einzelfall eine Stellungnahme von DB ausschließlich auf Belange des Grund-
eigentums beschränkt, bedeutet dies nach Auffassung des Eisenbahnbundesamtes (EBA) für die 
Baugenehmigungsbehörden, dass die DB Netz AG intern keine Bedenken wegen eventueller Ge-
fährdungen des Eisenbahnbetriebes geltend gemacht hat. Das direkte Anschreiben der DB Netz 
AG ist generell in diesen Verfahren nicht vorgesehen. 
 
3. Zusätzliche Beteiligung des EBA gesondert zum DB-Konzern  
 
Das EBA hält deren zusätzliche Beteiligung vor allem bei folgenden Sachverhaltskonstellationen 
für erforderlich: 
 
a) Baumaßnahmen auf (ggf. noch) dem Eisenbahnbetrieb gewidmeten Flächen, 
b) Baumaßnahmen in Empfangsgebäuden, 
c) Überbauungen von Bahnanlagen (z.B. S-Bahn-Tunnel), 
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d) Baumaßnahmen Dritter im Umfeld laufender oder konkret bevorstehender Genehmigungsver-
fahren des EBA (z.B. im Hinblick auf die Veränderungssperre nach § 19 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes), 
e) Baumaßnahmen Dritter im Umfeld genehmigter oder laufender Baumaßnahmen der DB (Prob-
lem kann auch hier die Veränderungssperre sein).  
 
In diesen Fällen ist die gesonderte Beteiligung des EBA im Baugenehmigungsverfahren des Be-
zirks auch dann erforderlich, wenn der DB-Konzern der Baumaßnahme des Dritten zugestimmt 
hat. Denn Aussagen und Erklärungen des DB-Konzerns sind natürlich für das EBA als zuständige 
Aufsichts- und Genehmigungsbehörde nicht verbindlich. 
 
4. Hinweis zu weiteren Beteiligungen 
 
Das EBA hat noch folgenden Hinweis gegeben:  
Um zu vermeiden, dass Planungsvorstellungen Berlins zum Um- oder Ausbau von Eisenbahninfra-
struktur durch private Baumaßnahmen vereitelt werden, sollte überlegt werden, in die TöB-Liste 
ggf. auch SenUVK (Bereich Eisenbahnverkehr) aufzunehmen. Denn neben den Planungsvorstel-
lungen des DB-Konzerns hat das Land Berlin gelegentlich eigene, über die Vorstellungen der DB 
hinausgehende Ausbauvorstellungen der Bahninfrastruktur. Nach unseren Erfahrungen häufen 
sich hier in letzter Zeit die Konfliktfälle. Dies wird im EBA vor allem bei der Bearbeitung der Frei-
stellungsanträge nach § 23 AEG erkennbar. 
 
Stand 09/2019 
 
 
Mobiler Geflügelstall für dauerhafte Unterbringung größerer Tierzahlen 
 
Die Aufstellung eines mobilen Geflügelstalls für größere Tierzahlen ist kein verfahrensfreies Vor-
haben, sondern bedarf i.d.R. einer Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren bzw. – je nach planungsrechtlicher Zulässigkeit – einer Vorlage im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren. 
In der Fachkommission Bauaufsicht bzw. der Bauministerkonferenz ist auf Grund einer Bitte der 
Agrarministerkonferenz um bundeseinheitliche Vorgehensweise folgende verfahrensrechtliche Be-
handlung abgestimmt worden: 
„Wenn sich der Einsatzbereich dieser Ställe auf nur eines oder wenige aneinandergrenzende 
Grundstücke beschränkt und es damit nur zu unwesentlichen Verschiebungen kommt, handelt es 
sich um bauliche Anlagen, weil sie dazu bestimmt sind überwiegend ortsfest benutzt zu werden, s. 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 a. E. MBO. 
Diese Anlagen sind nach Meinung der Fachkommission Städtebau auch planungsrechtlich rele-
vant, sie sind Vorhaben im Sinn von § 29 BauGB, die aber im Regelfall als privilegierte Vorhaben 
(§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) zulässige sind. Sie unterfallen auch nicht dem Verfahrensfreiheitstatbe-
stand nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c) MBO, der nur Gebäude verfahrensfrei stellt, die dem 
vorübergehenden Schutz von Tieren dienen. Die Ställe dienen aber der dauerhaften Unterbrin-
gung. Für diese Fälle bietet sich - je nach maßgeblichem Landesrecht - eine pragmatische Vorge-
hensweise an, nach der die immer wieder genutzten Standorte einmalig dem Baugenehmigungs-
verfahren unterzogen werden. Dieses Verfahren dient dazu, die bei solchen Ställen vom Geflügel 
ausgehenden Beeinträchtigungen im Hinblick auf Lärm, Geruch und Verkotung der Grundstücke 
angemessen berücksichtigen zu können.“ 
 
ALS TOP 97.5.11 am 19.06.2019, Stand 09/2019 
 
 
 
 
 
 
 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen EHB ab 01/2017; Stand 30.01.2023  Seite 96 von 96 
 

 

 
Escape-Rooms 
 
Bei Escape-Rooms sind folgende Punkte zu beachten: 
1. Bauliche Rettungswege stehen baulich zur Verfügung:  

Wenn in genehmigten gewerblichen Nutzungseinheiten Escape-Rooms veranstaltet werden, 
obliegt es der Betreiberverantwortung, sicherzustellen, dass die Rettungswege zur Verfügung 
stehen und gekennzeichnet sind. Werden Rettungswege spielbedingt durch Verschließen von 
Türen und Fenstern blockiert, müssen diese im Gefahrenfall (z.B. Brandereignis, Spielabbruch 
auf Grund einer Spielerentscheidung) sofort zur Verfügung gestellt werden / stehen. 
 

2. Komplexe Spielaufbauten,  
z.B. in Hallen, in denen die Beweglichkeit der Spielenden eingeschränkt wird (Kriechtunnel), 
können es rechtfertigen, dass diese Nutzungen als Sonderbau nach dem Auffangtatbestand 
des § 2 Abs. 4 Nr. 20 BauO Bln einzustufen sind. 

 
Stand 09/2019 


